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Begrindung

1.

1.1

ERFORDERNIS ZUR PLANAUFSTELLUNG

Ziele und Zwecke der Planung

In Schwabisch Gmiind besteht nach wie vor eine stabile Nachfrage nach Wohnraum.
Der Schwerpunkt liegt hier derzeit bei kompakten Wohnformen und bezahlbarem Wohn-
raum. Es besteht die Zielsetzung, in den Ortsteilen aufRerhalb der Kernstadt die Wohn-
flachen nach dem Grundsatz des Eigenbedarfs zu entwickeln. Hiermit kann den Abwan-
derungstendenzen, die letztlich zu Lasten vorhandener Infrastruktureinrichtungen ge-
hen, entgegengewirkt werden. Bei der Planung sind neben Einzel- und Doppelhduser
auch Mehrfamilienhauser oder andere Wohnformen zu berlcksichtigen.

Dem Ortschaftsrat von Lindach ist es ein grofdes Anliegen, aufgrund des Nachfragepo-
tenzials nach Wohnraum (insgesamt sind 794 Interessenten fir Schwabisch Gmiind
und 220 Interessenten fir Lindach bei der Stadtverwaltung registriert, Stand:
10.06.2025) die Erweiterung des Wohnbaugebiets ,Hinteres lltisfeld“ auf den Weg zu
bringen.

Die Stadtverwaltung und der Gemeinderat haben sich zum Ziel gesetzt, den Wohnraum-
bedarf zu lindern und gleichzeitig dem anhaltenden Flachenzuwachs durch flachenspa-
rende Siedlungsformen, die Mobilisierung vorhandenen Baulands und die Aktivierung
innerdrtlicher Entwicklungspotenziale entgegenzuwirken.

So konnte bspw. im Zentrum von Lindach durch die Verlagerung der Firma Nomatec
und unter Einbeziehung des angrenzenden ehemaligen Lakner-Areals Wohnbauland
geschaffen werden. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes ,Neues Wohnen an der
OsterlangstralRe, rechtskraftig seit 16.11.2017, entstanden zwischen Téaferroter Stral3e
und Osterlangstralle Bauflachen fur Einzel-, Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhauser.
Die Grundstlicke sind komplett verkauft und bebaut.

Weitere Innenentwicklungspotenziale in Form von Bauliicken oder untergenutzten Fla-
chen sind in Lindach derzeit nicht vorhanden. Die wenigen verbliebenen Flachen kén-
nen aktuell nicht aktiviert werden, da entweder keine Mitwirkungsbereitschaft der Eigen-
timer besteht oder erhéhte Aufwendungen fiir die ErschlieBung erforderlich waren.

Zur Deckung des drangendsten inneren Wohnbauflachenbedarfs soll daher das Wohn-
gebiet ,Hinteres lltisfeld“ am noérdlichen Ortsrand von Lindach erweitert werden. Das
Plangebiet liegt auf Gemarkung Lindach, im Gewann ,Lachwiesen®. Im Siiden und Os-
ten grenzt der Planbereich an das bestehende Wohngebiet an, im Norden und Westen
befindet sich die freie Landschaft. Die fur die Erweiterung des Baugebiets bendtigten
Flachen konnten von der Stadt bereits erworben werden. Eine kurz- bis mittelfristige
Umsetzung der Planung ist damit méglich.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen fir die Erweiterung des Wohngebiets geschaffen werden. Der Gemeinderat der
Stadt Schwabisch Gmund hat hierfir am 21.12.2022 in &ffentlicher Sitzung den Aufstel-
lungsbeschluss gefasst.
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1.2 Bedarfsbegriindung

Die Aufstellung des Bebauungsplans ,Hinteres lltisfeld — Erweiterung® in Lindach erfolgt
zur Deckung eines konkret nachgewiesenen Wohnbauflachenbedarfs. In der Stadt
Schwabisch Gmind besteht weiterhin eine anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum,
insbesondere nach bezahlbaren und kompakten Wohnformen. Diese Nachfrage ist
nicht nur in der Kernstadt, sondern ausdricklich auch in den Stadtteilen wie Lindach zu
verzeichnen.

Aktuell sind bei der Stadtverwaltung Schwabisch Gmind 794 Interessenten registriert,
davon 220 mit konkretem Bezug zu Lindach (Stand: 10.06.2025). Die vollstandige Be-
bauung des Wohngebiets ,Neues Wohnen an der Osterlangstral3e” zeigt, dass auch
vergangene Wohnbaufldchenangebote im Stadtteil Lindach vollstandig ausgeschopft
wurden. Weitere Innenentwicklungspotenziale in Lindach sind derzeit nicht verflgbar.
Die wenigen verbleibenden Baullicken sind entweder durch Eigentumsverhaltnisse blo-
ckiert oder mit wirtschaftlich nicht tragbaren ErschlieBungsaufwanden verbunden.

Ein substantieller Bedarf an neuen Bauflachen ergibt sich nicht nur aus der laufenden
Wohnraumnachfrage, sondern auch aus dem Grundsatz der Stadt Schwabisch Gmiind,
die Ortsteile im Sinne ihres Eigenbedarfs zu starken. Gerade in Iandlich gepragten Orts-
lagen wie Lindach, in denen vorrangig Einfamilien- und Doppelhauser dominieren, kann
durch zusatzliche bauliche Angebote einer zunehmenden Abwanderung begegnet wer-
den. Diese flihrt mittelfristig zu einem Rlckgang der Inanspruchnahme und damit zur
Gefahrdung der Tragfahigkeit vorhandener Infrastruktureinrichtungen wie Kindergarten,
Schulen und Nahversorgung.

Die Notwendigkeit zur Wohnbauflachenausweisung wurde bereits im Zuge der Gesamt-
fortschreibung des Flachennutzungsplans 2035 eingehend geprift. Die Flache des
raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist im glltigen Flachennutzungsplan
komplett als geplante Wohnbauflache dargestellt. Damit wurde der Bedarf erst vor kur-
zem im Zuge der vorbereitenden Bauleitplanung fachlich fundiert nach dem Schema
des Hinweispapiers zur Plausibilitatsprifung der Bauflachenbedarfsnachweise des Mi-
nisteriums flir Verkehr und Infrastruktur vom 15. Februar 2017 nachgewiesen. Eine er-
neute detaillierte Bedarfsermittlung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist daher
nicht erforderlich.

Hervorzuheben ist zudem die gesamtstadtische Entwicklung: Seit 2011 wachst die Be-
volkerung Schwabisch Gmunds deutlich — von 59.085 im Jahr 2011 auf 63.698 im Jahr
2024. Die Einwohnerzahl ist dabei starker gestiegen als in friiheren Prognosen des sta-
tistischen Landesamtes vorhergesagt. Die letzten Zensus-Ergebnisse aus dem Jahr
2022 (63.449 EW) lassen sogar darauf schliel3en, dass Schwabisch Gmund in den letz-
ten Jahren nochmals deutlich starker an Zuwachs gewonnen hat. Auch Lindach konnte
sich diesem Trend zuletzt wieder anschlieen. Nach zwischenzeitlichem Rlckgang
stieg die Einwohnerzahl Lindachs von 3.051 im Jahr 2018 auf 3.182 im Jahr 2023 an.
Diese Entwicklung zeigt, dass das Interesse am Wohnen im Stadtteil weiterhin vorhan-
den ist, das Angebot jedoch begrenzt.

Einwohnerentwicklung in Schwabisch Gmiind und Lindach
2009 59.499 3.075

2010 59.015 -484 3.058 -17
2011 59.085 +70 3.090 +32
2012 59.173 +88 3.105 +15
2013 59.425 +252 3.093 -12
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2014 60.024 +599 3.067 -26
2015 60.687 +663 3.059 -8
2016 61.278 +591 3.119 +60
2017 61.762 +484 3.089 -30
2018 62.036 +274 3.051 -38
2019 61.965 -71 3.050 -1
2020 62.017 +52 3.055 +5
2021 62.142 +125 3.122 +67
2022 63.136 +994 3.143 +21
2023 63.532 +396 3.182 +39
2024 63.698 +166 3.176 -6

1.3

1.4

Daten Einwohnermeldeamt, Stand jeweils 31.12.

Die Stadt verfolgt in ihrer Entwicklungsstrategie einen ausgewogenen Kurs zwischen
Innen- und AuRenentwicklung. Aufgrund der topografisch stark eingeschrankten Fla-
chenverfiigbarkeit in den Tallagen der Kernstadt ist es notwendig, insbesondere in den
Ortsteilen qualifizierte Erweiterungen zu ermdéglichen. In Lindach wurde bereits eine
Verdichtung im Zentrum realisiert, weitere Innenentwicklungspotenziale stehen kurzfris-
tig nicht zur Verfligung. Damit bleibt zur Deckung des Bedarfs an Wohnraum in Lindach
einzig die stadtebauliche Entwicklung in den angrenzenden Randlagen — wie am nérd-
lichen Ortsrand im Bereich ,Hinteres lltisfeld”.

Die betreffenden Flachen im Gewann ,Lachwiesen“ wurden bereits von der Stadt
Schwabisch Gmund erworben. Eine kurzfristige Umsetzung der Planung ist somit mdg-
lich. Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir eine
bedarfsgerechte und gleichzeitig flachensparende Wohngebietserweiterung geschaffen
werden. Neben Einfamilienhausern sind ausdricklich auch Doppelhauser, Mehrfamili-
enhauser sowie alternative Wohnformen vorgesehen, um unterschiedliche Nachfra-
gesegmente zu bedienen und die bauliche Ausnutzung zu optimieren.

Die Erweiterung des Wohngebiets ,Hinteres lltisfeld” ist somit ein wesentlicher Beitrag
zur Starkung der dezentralen Siedlungsstruktur der Stadt Schwabisch Gmind, zur Si-
cherung der ortsteilspezifischen Eigenentwicklung, zur Bewaltigung des regionalen Zu-
zugsdrucks sowie zur Deckung eines konkret registrierten und planerisch bereits aner-
kannten Wohnraumbedarfs.

Ordnung und Nachhaltigkeit der stadtebaulichen Entwicklung

Fir eine geordnete stadtebauliche Entwicklung ist es notwendig, die fir den bestehen-
den Bedarf erforderliche Flache auszuweisen. Mit der Ausweisung des Baugebiets am
Ortsrand von Lindach besteht die Moéglichkeit an vorhandene Infrastruktur anzuschlie-
Ren und den Siedlungskdrper geordnet weiterzuentwickeln. Da die fur die Planung be-
notigten Grundstiicke alle von der Stadt erworben wurden, ist eine zeitnahe Bebauung
maglich. Die Festsetzungen des Bebauungsplans sollen dabei so gewahlt werden, dass
ein mdglichst nachhaltiges und durchmischtes Baugebiet entsteht, das sich in das Orts-
und Landschaftsbild einfligt und den Teilort Lindach maf3voll und vertraglich erweitert.
Die Planung wurde dahingehend optimiert, dass die Auswirkungen auf die natdrlichen
Schutzguter mdglichst gering ausfallen.

Art des Verfahrens

Es wird fir den dargestellten Geltungsbereich ein qualifizierter Bebauungsplan erstellt.
Das Bebauungsplanverfahren wird im Regelverfahren mit friihzeitiger Unterrichtung und
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1.5

1.6

Erérterung nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB sowie mit Umweltprifung und Umweltbericht
durchgeflihrt.

Um die Belange des Umweltschutzes, einschliellich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und die Vorgaben des § 1a BauGB in aus-
reichendem Male zu berlicksichtigen, wurde im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens eine Umweltprifung gem. § 2 Abs. 4 durchgefiihrt und ein Umweltbericht gem. §
2a BauGB erstellt. Der Umweltbericht ist gesonderter Teil der Begriindung (Anhang 4).

Zur Berlcksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange im Sinne des § 44 BNatSchG
(Prifung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande) wird ein artenschutzrechtlicher
Fachbeitrag zum Bebauungsplan vorgelegt (Anhang 2).

Verfahrensverlauf

Der Aufstellungsbeschluss wurde in &ffentlicher Sitzung am 21.12.2022 durch den Ge-
meinderat der Stadt Schwabisch Gmind gefasst. (Gemeinderatsdrucksache
Nr. 218/2022). Die 6ffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte
am 10.10.2024.

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie die friihzei-
tige Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs.
1 BauGB fanden vom 14.10.2024 bis einschlief3lich 13.11.2024 statt.

Uber die wahrend der friihzeitigen Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen hat der
Gemeinderat am 23.07.2025 in offentlicher Sitzung beraten (Gemeinderatsvorlage
Nr. 080/2025). In derselben Sitzung hat der Gemeinderat den Bebauungsplan und die
ortlichen Bauvorschriften Nr. 840 C | ,Hinteres lltisfeld - Erweiterung® im Entwurf be-
schlossen.

Standortalternativen

Standortalternativen ergeben sich aufgrund der Flachenverfligbarkeit sowie der Nahe
zur vorhandenen Infrastruktur nicht.
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2,
21

2.2

2.3

RAUMLICHER GELTUNGSBEREICH

Lage innerhalb des Gemeinwesens

Die Stadt Schwabisch Gmiind liegt in der Region Ostwurttemberg, 50 Kilometer von der
Landeshauptstadt Stuttgart entfernt, im Ostalbkreis. Schwabisch Gmund befindet sich
im System der zentralen Orte als Mittelzentrum in der Entwicklungsachse Stuttgart —
Schorndorf — Schwabisch Gmiind — Aalen. Die Grol3e Kreisstadt hat rund 64.000 Ein-
wohner, die sich auf die Kernstadt und 11 Stadtteile verteilen.

Lindach ist der nordlichste Stadtteil von Schwabisch Gmund. Die ehemals selbstéandige
Gemeinde wurde 1971 eingemeindet. Der Stadtteil liegt landschaftlich reizvoll in Halb-
héhenlage nordoéstlich von Schwabisch Gmind und hat eine Gemarkungsflache von ca.
478 ha. Lindach verfiigt mit seinen 3.176 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) Uber eine
sehr gute Infrastruktur mit Handel und Gewerbe.

Pfersbach ‘_"'\-Lr L EEmimuUI Gl
Lindach
lgginge
Mutiangen
Herlikofen
Wetzgau- .
Rehnenhof Z
_Hussenhofen
- Schwaébisch
-~ Gmund

Abbildung 1: Lége im Raum, Eigene Darstellung

Beschreibung des Geltungsbereichs

Das Plangebiet liegt im Norden von Lindach im Gewann Lachwiesen. Der raumliche
Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die Flurstlicke 1089, 1089/1, 1093, 1094
und 2208 sowie Teile der Flurstiicke 1087, 1095, 1136 und 2212 mit einer Flache von
ca. 1,03 Hektar. Der GroRteil des Plangebiets stellt landwirtschaftlich genutzte Wiesen-
flachen dar. Im Stiden und Westen des Plangebiets schlie3t das bestehende Wohnge-
biet ,Hinteres lltisfeld* an, im Norden und Westen grenzen landwirtschaftlich genutzte
Wiesenflachen an.

GroRe des raumlichen Geltungsbereichs, einzelne Nutzungen
Gesamtgrole: ca. 10.300 m? 100%

Allgemeines Wohngebiet (WA) ca. 8.081 m? 78,5 %
C__)ffentliche Verkehrsflache ca. 1.572m? 15,2 %
Offentliche Griinflache ca. 647 m? 6,3 %
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1"
Bebauungsplan Nr. 840 CI
“Hinteres lltisfeld - Erweiterung”
1ss Schwabisch Gmind, den 10.06.2025

\‘.‘m

Al =
Abblldung 2: Abgrenzung des raumllchen Geltungsbere|chs Stadt Schwablsch Gmiind — Amt fur StadtentW|ckIung
10.06.2025

Folgende Flursticke liegen innerhalb des Geltungsbereichs (unterstrichene Flurstlicke
liegen nur teilweise im Geltungsbereich):

Gemarkung Lindach, Flur Lindach:
Flst.-Nr. 1087, 1089, 1089/1, 1093, 1094, 1095, 1136, 2208, 2212
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3.

3.1

EINORDNUNG IN DIE UBERGEORDNETE PLANUNG

Neben § 1 Abs. 3, Abs. 5 und § 1 a Abs. 2 BauGB ist aus raumordnerischer Sicht ins-
besondere auf § 1 Abs. 4 BauGB bzw. § 4 Abs. 1 ROG hinzuweisen. Danach sind bei
raumbedeutsamen Planungen und MalRnahmen, wie in der Regel Bauleitplanen, die
Ziele der Raumordnung zu beachten und die Grundséatze der Raumordnung im Rahmen
der Abwagung zu bericksichtigen.

Insoweit ist Augenmerk auf den seit Ende 2021 gultigen Bundesraumordnungsplan
Hochwasser (BRPHW), den Landesentwicklungsplan 2002 (LEP), den Regionalplan
Ostwiirttemberg 2010 (RegP OW) und auch auf den in Aufstellung befindlichen Regio-
nalplan Ostwirttemberg 2035 zu legen, dessen vorgesehene Ziele gem. § 4 Abs.1 S.1
i.V.m. § 3 Abs.1 Nr. 4, Nr. 4a ROG als sonstige Erfordernisse der Raumordnung zu
bericksichtigen sind.

Die das Vorhaben betreffenden Ziele und Grundsatze der Raumordnung werden im
Folgenden genannt und der geplante Umgang damit beschrieben. Zur Berlcksichtigung
des Bundesraumordnungsplan Hochwasser (BRPHW) siehe auch Kapitel 6.1 dieser
Begrindung.

Landesplanung

Schwabisch Gmind wird der Randzone um den Verdichtungsraum Stuttgart zugeord-
net. Darunter versteht man Gebiete mit erheblicher Siedlungsverdichtung, die an einen
Verdichtungsraum angrenzen. Diese Gebiete zeichnen sich im Allgemeinen durch eine
hohe Wohnattraktivitat und ein starkes Siedlungswachstum aus, das durch relativ giins-
tige Bodenpreise unterstutzt wird. Die beiden Gemeinden der Vereinbarten Verwal-
tungsgemeinschaft Schwabisch Gmind-Waldstatten sind in westlicher Richtung an den
Verdichtungsraum angebunden. Im Norden und Siidosten schlief3t sich dagegen Land-
licher Raum an, der im Bereich Aalen/Heidenheim seinen Verdichtungsbereich hat.

In der Randzone ist ein besonderes Augenmerk auf eine umweltschonende und ver-
kehrsgunstige Zuordnung von Wohn- und Gewerbeflachen sowie von Versorgungsein-
richtungen zu legen. Auch die Sicherung von ausreichenden Freirdumen fur Zwecke
des Ressourcenschutzes, der Erholung und der Land- und Forstwirtschaft wird im Lan-
desentwicklungsplan besonders hervorgehoben.

Schwabisch Gmiind befindet sich darliber hinaus entlang einer Landesentwicklungs-
achse, die von Stuttgart Uber Schorndorf bis nach Aalen reicht mit Weiterflihrung ins
bayrische Nérdlingen. Die Siedlungsentwicklung soll sich an dieser Entwicklungsachse
orientieren. Neben einer dichten Folge von Siedlungsbereichen sollen die Achsen durch
eine geblndelte Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur gekennzeichnet sein. Zwi-
schen den einzelnen Achsen sollen ausreichend grof3e Freirdume verbleiben.

Schwabisch Gmiind wird im Landesentwicklungsplan die Funktion eines Mittelzentrums
zugewiesen. Mittelzentren sollen mit einem vielfaltigen Angebot an héherwertigen Ein-
richtungen und Arbeitsplatzen den gehobenen, spezialisierten Bedarf decken. Dem Mit-
telbereich Schwabisch Gmind sind die Nahbereiche Gschwend, Leintal/Frickenhofer
Hoéhe, Lorch, Rosenstein, Schwabisch Gmind und Schwabischer Wald zugeordnet,
was eine Einwohnerzahl von ca. 132.752 Einwohnern im Versorgungsraum ergibt.

Durch das fehlende Oberzentrum in der Region Ostwirttemberg kommt den vier vor-
handenen Mittelzentren die Aufgabe zu, die oberzentralen Funktionen gemeinsam ab-
zudecken. So werden eine verstarkte Zusammenarbeit und Vernetzung in den Berei-
chen Wirtschaft, Kultur, Tourismus sowie Bildung und Forschung gefordert.
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Begriindung gem. § 9 (8) BauGB

Ein GroRteil des Plangebiets stellt landwirtschaftlich genutzte Flachen dar, die nach der
Flurbilanz 2022 als Vorbehaltsflur | eingestuft sind. Diese Stufe umfasst landbauwirdige
Flachen (gute Bdden) und Flachen, die wegen ihrer 6konomischen Standortgunst fir
den Landbau wichtig und deshalb der landwirtschaftlichen Nutzung vorzubehalten sind.
Fremdnutzungen sollen ausgeschlossen bleiben. Somit werden mit Realisierung des
Vorhabens der Landwirtschaft gut zu bewirtschaftende Flachen dauerhaft entzogen.
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Abbildung 3: Flurbilanz; Ausschnitt neue Flurbilanzkarte 202292‘; Vorbehaltsflur I: braun
Quelle: Daten LEL 07.02.2023, eigene Darstellung

Wertstufe Punkte Beschreibung
Vorrangfiur 260 Besonders landbauwirdige Flachen
Vorbehaltsflur | 45 bis <60 Landbauwtirdige Flachen
Vorbehaltsflur 11 35 bis <45 Uberwiegend landbauwiirdige Flachen
Grenzflur 25 bis <35 Landbauproblematische Flachen
Untergrenzflur 0 bis <25 Nicht landbauwirdige Flachen

Abbildung 4: Flurbilanz; Ausschnitt Einstufung Ziffer 5.1.2.4 der VwV Standorteignungs-

kartierung und Bodenbilanz
Quelle: VwV Standorteignungskartierung und Bodenbilanz, 31.03.2022

Entsprechend PS 5.3.2 (Z) LEP sollen die fir land- und forstwirtschaftliche Nutzungen
gut geeigneten Béden und Standorte, die eine 6konomisch und 6kologisch effiziente
Produktion erméglichen, als zentrale Produktionsgrundlage geschont werden; sie dir-
fen nur in unabweisbar notwendigem Umfang fir andere Nutzungen vorgesehen wer-
den. Die Bodengute ist dauerhaft zu bewahren.

Die Uberplanung der Flachen ist aufgrund des dringenden Bedarfs an Wohnbauflachen
nicht zu umgehen. Eine Standortalternative im Innenbereich oder auf minderwertigen
landwirtschaftlichen Bdden steht aufgrund der fehlenden Flachenverflugbarkeit oder der
mangelnden Mitwirkungsbereitschaft der Grundstlickseigentimer in Lindach derzeit

nicht zur Verfligung.
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Im Zuge der Planung wurde die Geotechnik Aalen GmbH & Co. KG mit der Ausarbei-
tung eines Bodenschutzkonzepts beauftragt. Das Bodenschutzkonzept bildet die
Grundlage zur Planung und Umsetzung baubegleitender Bodenschutzmaflnahmen, um
Schaden am Boden als Trager der Bodenfunktionen im Sinne des BBodSchG zu ver-
meiden sowie einen sparsamen, schonenden und haushalterischen Umgang im Sinne
des LBodSchAG gewahrleisten zu kénnen. Die notwendigen Malinahmen zum Boden-
schutz werden im Bodenschutzkonzept nach DIN 19639 vorhabenbezogen genannt
und beschrieben (siehe Anhang 5).

Eine der vorgesehenen Malnahmen sieht die Wiederverwertung von wertvollem
Oberboden auf landwirtschaftlichen Nutzflachen vor. Durch die Erschlielungsstrallen
ergeben sich rd. 650 m® Oberbodenuberschuss, der auf eine Auftragsflache mit einer
GroRe von ca. 3.250 m? aufgebracht werden kann und dort der Bodenverbesserung
dient.

Gleichzeitig wurde versucht, den Eingriff soweit wie mdglich innerhalb des Plangebiets
zu kompensieren bzw. auszugleichen, um dartberhinausgehende Belastungen fir die
Landwirtschaft moglichst gering zu halten. Dies war jedoch nur so weit mdglich, wie die
Malnahmen eine sinnvolle Ausnutzung des Plangebiets erlauben. Fir den Ausgleich
des restlichen Kompensationsbedarfs wurden externe AusgleichsmalRnahmen ausge-
wahlt, welche minderwertige landwirtschaftliche Flachen betreffen oder sich auf die
landwirtschaftliche Nutzung nur geringfligig auswirken.

Regionalplanung

Im Regionalplan 2010 (rechtsverbindlich seit 08.01.1998) befindet sich die Flache des
raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes vollstandig innerhalb eines ge-
planten Bereichs fir Siedlung Wohnen. Der Planung stehen raumplanerische Ziele da-
mit nicht entgegen.

Bei der Beurteilung der regionalplanerischen Vorgaben ist jedoch auch zu beriicksich-
tigen, dass der Regionalverband Ostwirttemberg jingst seinen Regionalplan fortge-
schrieben hat. GemaR § 3 Abs. 1 Nr. 4 und 4a sowie § 4 Abs. 1 ROG sind in Aufstellung
befindliche Ziele als sonstige Erfordernisse der Raumordnung in Abwagungs- und Er-
messensentscheidungen zu berlcksichtigen, sobald die Festlegung eine entspre-
chende Planreife erlangt hat. Dies ist der Fall, da der Regionalplanentwurf im Rahmen
der Verbandsversammlung am 17. Juli 2024 beschlossen wurde und nun der oberen
Landesplanungsbehdrde (MLW) zur Rechtsprifung vorliegt.

In der Raumnutzungskarte des Regionalplans Ostwurttemberg 2035 ist das Plangebiet
groRtenteils als geplante Siedlungsflache Wohn- und Mischgebiet dargestellt. Der nérd-
liche Teil des Plangebiets ist als Weil¥flache enthalten.

Im Norden grenzt das Plangebiet an einen Regionalen Griinzug nach PS 3.1.1 (Z), ein
Vorranggebiet flr Naturschutz und Landschaftspflege gem. PS 3.2.1.1 (Z) sowie ein
Vorranggebiet fur Landwirtschaft nach PS 3.2.3.3 (Z) an. Aufgrund der hdochstens rand-
lichen Berlihrung der Ziele kann dies jedoch als regionalplanerische Unscharfe gewer-
tet werden.
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Abbildung 5: Ausschnitt Raumnutzungskarte Regionalplan 2035, Regionalverband Ostwiirttemberg

Die in den Regionalplanen festgelegten Ziele zur Bruttowohndichte sind umzusetzen.
Dies qilt insbesondere vor dem Hintergrund des § 1a Abs. 2 BauGB, der zu einem spar-
samen und schonenden Umgang mit Grund und Boden verpflichtet.

Vor diesem Hintergrund ist zu beachten, dass es sich bei der Stadt Schwabisch Gmiind
um ein Mittelzentrum gem. PS 2.3.1 (Z) RegP OW handelt, woflir vom Regionalverband
Ostwurttemberg eine Mindest-Bruttowohndichte von 60 EW/ha ermittelt wurde. Sobald
der Regionalplan 2035 rechtskraftig wird, erstarken diese Hinweise zu Zielen der
Raumordnung, vgl. PS 2.4.2 (Z) RegP 2035.

Das Plangebiet umfasst eine Brutto-Flache von insgesamt 1,03 ha, auf welchen etwa
18 Bauplatze entstehen sollen. Die Siedlungsdichte (Einwohner pro Hektar Wohnbau-
flache inkl. Gemeinbedarfsflache) wird anhand der Festsetzungen des Bebauungs-
plans, statistischen Daten sowie dem potenziell durch die Planung herbeigefiihrten Ein-
wohnerzuwachs errechnet.

Das stadtebauliche Konzept sieht vor, dass innerhalb des Plangebiets 2 Mehrfamilien-
hauser, 5 Einzel- und Doppelhauser sowie 10 Kettenhausparzellen realisiert werden
kénnen. Der Regionalverband berechnet die Zahl der Wohneinheiten in der Regel bei
Einzel-, Doppel- und Kettenhausern mit 2 Vollgeschossen mit dem Faktor 1,3 (in die-
sem Fall: 17 Bauplatze x Faktor 1,3 = rd. 22 Wohneinheiten). Die Zahl der Wohnein-
heiten bei Mehrfamilienhdusern mit 2 Vollgeschossen wird mit dem Faktor 6 berechnet
(in diesem Fall: 2 Bauplatze x Faktor 6 = 12 Wohneinheiten).

Laut Statistischem Landesamt liegt die durchschnittliche Belegungsdichte einer
Wohneinheit in Schwabisch Gmiind bei 2,1 Einwohnern, woraus sich eine potenzielle
Einwohnerzahl von rd. 71 Einwohnern fir das geplante Wohnbaugebiet ergibt. Fur die
Berechnung der Siedlungsdichte wird die Bruttoflache des Plangebiets herangezogen,
wonach sich im vorliegenden Planungsfall eine Siedlungsdichte von rd. 69 EW/ha (71
EW /1,03 ha) ergibt.

Flachennutzungsplan

Der inzwischen neu aufgestellte und demnachst wirksame Flachennutzungsplan 2035
der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Schwabisch Gmiind — Waldstetten stellt die
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Flachen des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans ,Hinteres lltisfeld — Er-
weiterung“ als geplante Wohnbauflachen dar. Der Bebauungsplan wird damit gem. § 8
Abs. 2 BauGB aus dem Flachennutzungsplan entwickelt.
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Abbildung Ausschnitt enutzungsplan 5, gelb umrandet: Plangebiet

Der Flachennutzungsplan 2035 wurde mit Erlass vom 22.05.2025 durch das Regie-
rungsprasidium Stuttgart genehmigt. Damit der FNP wirksam wird, ist die Erteilung der
Genehmigung noch ortsiiblich bekannt zu machen. Dieser Schritt ist flir Anfang Juli
2025 vorgesehen.

Landschaftsplan

Der Landschaftsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Schwabisch Gmund -
Waldstetten stellt im Entwicklungskonzept fir den nérdlichen Ortsrand von Lindach
,Ortsrand entwickeln® als landschaftspflegerisches Ziel dar. Die MalRlnhahme mit der
Nummer M 20 wird folgendermalfien beschrieben:

,Die Baugebiete im Norden sowie das Gewerbegebiet Lindachs weisen keine Ortsrand-
gestaltung auf. Der Ubergang in die Landschaft erfolgt unmittelbar.

Landschaftsplanerische Zielsetzung: Es wird vorgeschlagen einen strukturreichen Orts-
rand mit Strauch-/ Einzelbaumpflanzungen aufzubauen. Weiterhin kénnen Spielflachen
und FulRwegeverbindungen in die Ortsrandgestaltung integriert werden. Die moglichen
MaRnahmen sind auf die Managementplane des benachbarten FFH-Gebiets und die
Erhaltungsziele der mageren Flachlandmahwiesen abzustimmen.”
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4.1

4.2

4.3

BESTEHENDE RECHTSVERHALTNISSE

Vorhandene Bebauungsplane

Das Plangebiet befindet sich nicht im raumlichen Geltungsbereich eines Bebauungs-
plans. Die Flache ist dem Auflenbereich zuzuordnen. Vorhaben kénnen daher auch
nicht nach § 34 BauGB (Zulassigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang
bebauten Ortsteile) beurteilt werden.

Angrenzende Bebauungspléne

Das im Suden und Osten des Plangebiets angrenzende Baugebiet befindet sich im
raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 840 C ,Hinteres lltisfeld” (rechts-
kraftig seit 30.01.1997) und ist dort als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt.

Der Bebauungsplan setzt fur die Grundstiicke norddstlich der Rudolf-Martin-Stral3e als
Maf} der baulichen Nutzung eine GRZ von 0,4 sowie eine Traufhéhe von 3,50 m und
eine Firsthohe von 8,50 m als Obergrenze fest. Es gilt die offene Bauweise, zulassig
sind nur Einzelhauser mit einer Dachneigung von 35 bis 45°.

Zwischen Rudolf-Martin-Weg und Hinteres lltisfeld gelten im nérdlichen Teil dieselben
Festsetzungen zum Maly der baulichen Nutzung, wie norddstlich des Rudolf-Martin-
Wegs, es sind jedoch Einzel- und Doppelhduser zuldssig. Fur den sitdlichen Teil sieht
der Bebauungsplan als Mal} der baulichen Nutzung eine GRZ von 0,4 und eine maxi-
male Traufhdhe von 9,50 m vor. Hier sind nur Einzelhauser mit geneigtem Dach mit
einer Dachneigung von 5 bis 10° zulassig.

Fir die Bebauung sldlich des Plangebiets, auf der anderen Seite der Stralle Hinteres
lltisfeld, gelten dieselben Festsetzungen wie fiir die Bebauung nordéstlich des Rudolf-
Martin-Weges. Fur die Bebauung westlich des Hainbuchenweges sieht der Bebauungs-
plan eine GRZ von 0,4 sowie eine maximale Traufhéhe von 6,0 m und eine maximale
Firsthéhe von 10,5 m vor. Es gilt die offene Bauweise, zulassig sind Hausgruppen mit
geneigten Dachern und einer Dachneigung von 20 bis 30°.

Rechtliche Bindungen

Schutzausweisungen und Biotopverbund

Es liegt keine der folgenden flachigen Schutzgebietskategorien im Bereich des geplan-
ten Vorhabens oder direkt daran angrenzend vor: Naturpark, Nationalpark, Biospharen-
gebiet, Vogelschutzgebiet (Natura 2000), Landschaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet
und Waldschutzgebiet. Ebenso werden vorhabenbedingt keine gesetzlich geschutzten
Biotope bzw. Naturdenkmale tangiert.

Das Plangebiet befindet sich im Nordwesten auf einer Flache von rd. 0,3 ha innerhalb
des FFH-Gebiets Nr. 7125341 ,Unteres Leintal und Welland“. Nach § 34 Abs. 1
BNatSchG erfordern diejenigen Vorhaben, die ein Gebiet von gemeinschaftlicher Be-
deutung (d. h. FFH-Gebiet oder Vogelschutzgebiet) erheblich beeintrachtigen kénnen,
vor ihrer Zulassung eine Prifung auf ihre Vertraglichkeit hinsichtlich méglicher Beein-
trachtigungen der Erhaltungsziele und Schutzzwecke der wertgebenden Lebensraume
und Arten des Schutzgebiets.

Die fur das Plangebiet erstellte Vertraglichkeitsprifung (siehe Anhang 3) kam zu dem
Ergebnis, dass unter Berlcksichtigung der FFH-Tauschflache zum einen und der Ex-
tensivierungsflache zum anderen erhebliche Beeintrachtigungen fir die mallgeblichen
Bestandteile der Erhaltungsziele bzw. Schutzzwecke der wertgebenden Lebensraume
und Arten kompensiert werden kdnnen. Die FFH-Vertraglichkeit des Vorhabens ist da-
mit gegeben.
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Nordwestlich des Plangebiets grenzt eine Magere Flachlandmahwiese (,Wechselfri-
sche Glatthaferwiese N Lindach [I¢, Mahwiesen-Nr. 6510013646132217, als FFH-
Lebensraumtyp 65.10 kartiert) an den raumlichen Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes an.

Flachlandmahwiesen sind seit 01.03.2022 gesetzlich geschitzte Biotope i.S.d. § 30
BNatSchG. Der gesetzliche Biotopschutz stellt gegentiber einer gemeindlichen Satzung
ein héherrangiges Recht dar. Zudem ist der Biotopschutz der Abwagung der Gemeinde
entzogen.

Nach § 30 Abs. 2 BNatSchG sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstérung
oder sonstigen erheblichen Beeintrachtigung eines gesetzlich geschiitzten Biotops flh-
ren kdnnen. Von diesen Verboten kann auf Antrag eine Ausnahme zugelassen werden,
wenn die Beeintrachtigungen ausgeglichen werden kénnen. Ausgeglichen bedeutet in
diesem Zusammenhang, dass ein gleichwertiges und gleichartiges Biotop geschaffen
werden kann. Aufgrund der Hochwertigkeit der vorliegenden Flachlandmahwiese und
deren extrem langer Entwicklungsdauer wird ein adaquater Ausgleich im vorgenannten
Sinne jedoch nur schwer zu erreichen sein. Die Flachen sind daher von der Planung
ausgenommen und wahrend der ErschlieBung und Bebauung des Plangebiets vor Be-
eintrachtigungen zu schitzen.

In Bezug auf den feuchten und trockenen Offenland-Biotopverbund weist der Vorha-
benbereich keinerlei Relevanz auf, ebenso wenig fir die Wildtierkorridore des General-
wildwegeplans. Dementgegen stellt die FFH-Mahwiese im Nordwesten des Plangebiets
eine Kernflache des mittleren Biotopverbunds dar. Die Wiese befindet sich zudem in-
nerhalb einer zusammenhangen Verbundachse aus Kern- und Suchraumen.

Zum Schutz der FFH-Mahwiese und zur Vermeidung von baubedingten Beeintrachti-
gungen dieses Schutzgebiets, ist wahrend der ErschlieBung und Bebauung des Plan-
gebiets ein Schutzzaun aufzustellen. Der Schutzzaun ist vor Beginn der Baumafnah-
men zu errichten und wahrend der gesamten Bauphase mehrmals zu Gberprifen.

Kulturdenkmaler

Im Untersuchungsraum oder der naheren Umgebung liegen keine Kulturdenkmaler
gem. § 2 DSchG vor.

Wasserrecht

Weder im Plangebiet noch in der ndheren Umgebung befinden sich Wasserschutz- oder
Quellenschutzgebiete.

BESTAND INNERHALB UND AURERHALB DES GELTUNGSBEREICHS

Nutzung

Bei den Flachen im raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans handelt es sich
um landwirtschaftlich genutzte Wiesenflachen. Ein groRRer Teil davon stellt sich als
Fettwiese mittlerer Standorte dar. Entlang der westlichen Grenze des raumlichen Gel-
tungsbereichs verlauft ein Trampelpfad Uber die Wiesenflachen. Im Sidosten des
Plangebiets befinden sich eine Rotfichte und eine Weide. Ansonsten ist das Plange-
biet frei von Geholzstrukturen. Gebaudebestand ist innerhalb des Plangebiets nicht
vorhanden.

Im Siden und Osten grenzt das Plangebiet an ein bestehendes Wohngebiet an. Im
Norden und Westen schlielRen landwirtschaftlich genutzte Wiesenflachen an. Teile
dieser Wiesen im Nordwesten des Plangebiets sind als ,Magerwiese mittlerer Stand-
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orte“ kartiert. Das Diingeregime der umliegenden Fettwiesen beeinflusst hierbei maf3-
geblich die Artenzusammensetzung dieser Teilflache. So treten innerhalb des Mager-
standortes nahrstoffanzeigende Pflanzenarten im gleichen Verhaltnis auf wie reine
Magerkeitszeiger.

Grundbesitzverhiltnisse

Die Grundstlicke im raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich
allesamt im Eigentum der Stadt Schwabisch Gmuind.

5.3 Allgemeine naturraumliche Gegebenheiten

Naturraumliche Lage

Naturraumlich wird das Plangebiet dem ,Schurwald und Welzheimer Wald“ zugeordnet,
welcher innerhalb der GroRlandschaft ,Schwabisches Keuper-Lias-Land“ liegt.

Topographie

Schwabisch Gmiind liegt zwischen den Randhdhen des Welzheimer Waldes (Teil des
Schwabisch-Frankischen Waldes) im Norden und des Ostlichen Vorlandes der Schwa-
bischen Alb im Suden in einer Talweitung der Rems und im Mindungsbereich des Jo-
sefsbachs. Lindach befindet sich in Halbhéhenlage und hat seinen Hochpunkt etwa 250
m nordlich des Plangebiets. Dort kippt das Gelande und fallt nach Norden zum Leintal
hin ab.

Die Uberplante Flache ist schwach geneigt und fallt von Norden und Westen nach Sid-
osten hin ab. Héchster Punkt des Plangebiets liegt auf 461,5 m . NN, niedrigster Punkt
auf 459,5 m U. NN. Die Hohendifferenz betragt damit ca. 2 Meter auf einer Lange von
etwa 100 Metern.

Gewasser

Im Plangebiet sowie im ndheren Umfeld sind keine Gewasser vorhanden.

Altlasten

Im Plangebiet sind keine Altlasten oder Altlastenverdachtsflachen bekannt.
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6.1

AUSWIRKUNGEN AUF DIE PLANUNG

Schutz vor Starkregen und Uberschwemmung

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans wurde die Notwendigkeit einer umfas-
senden Prifung der Hochwassergefahren gemaf den Vorgaben des Bundesraumord-
nungsplans "Hochwasser" berlicksichtigt. Die Prufpflichten umfassen die Identifizierung
von Hochwassergefahrdungsgebieten sowie die Bewertung der potenziellen Risiken fir
Menschen, Sachwerte und die Umwelt, die durch Hochwasserereignisse entstehen
kénnten. Hierbei wurden die Daten der Hochwassergefahrenkarten des Landes Baden-
Wirttemberg und der Starkregengefahrenkarten der Stadt Schwabisch Gmund sowie
die Erfahrungen aus vorangegangenen Extremwetterereignissen herangezogen, um
ein realistisches Bild der Gefahrdungslage zu erhalten. Ausgehend von dieser Hoch-
wassergefahrdungsanalyse und der Risikobewertung wurden Malinahmen ausgearbei-
tet, um die Auswirkungen von Hochwasser zu verringern. Zudem wurde die Planung
dahingehend modifiziert, dass moglichst wenig Konflikte entstehen.

Bereits vor Jahren hat sich die Stadt Schwabisch Gmind am Forschungsprojekt RESI-
extrem beteiligt. Inhalt dieses Forschungsprojektes war die Auseinandersetzung mit
scheinbar unvorhersehbaren Extremwetterereignissen und mit der Frage, wie diese zu-
kinftig in der Stadtentwicklung berlicksichtigt werden kénnen.

Fir die Stadt Schwabisch Gmind wurde dabei in einem ersten Schritt eine Starkre-
genanalyse durchgefihrt und Starkregengefahrenkarten erstellt. Diese sollen auf die
Gefahren durch Uberflutung infolge starker Abflussbildung auf der Gelandeoberflache
hinweisen. Die Starkregengefahrenkarten zeigen die FlieRwege des Oberflachenabflus-
ses in einem hochauflésenden Gelandemodell.

Aufgrund der topographischen Gegebenheiten und der vorhandenen landwirtschaftli-
chen Nutzung besteht fiir das vorliegende Plangebiet eine Gefahr durch Uberflutung bei
Starkregenereignissen. Den Starkregengefahrenkarten ist zu entnehmen, dass es bei
auBergewdhnlichen Regenereignissen im Westen des Plangebiets zu Uberflutungen
mit Tiefen von bis zu 50 — 100cm kommen kann. Dabei flie3t das Oberflachenwasser
von Norden und Westen auf das Plangebiet zu und sammelt sich in einer Senke im
Bereich des Flurstiicks 1093. Da das Wasser aufgrund der angrenzenden Bebauung
auf natdrlichem Wege nicht abflieRen kann, befindet sich an der tiefsten Stelle der
Wiese ein Einlaufbauwerk, von wo aus das Oberflachenwasser Uber eine Regenwas-
serleitung DN 150 in den Mischwasserkanal in der Stralte Hinteres lltisfeld langsam
abgefuhrt wird.

Die Karten sind im Geodatenportal der Stadt Schwabisch GmUind einsehbar.
https://www.gisserver.de/schwaebisch-gmuend/).

8s Maximale Uberflutungstiefe

5cm  bis 10ecm
10cm  bis 50 ¢cm
S0cm  bis 100 cm

[

Abbildug 7 uss regengefhrenkarten (AuBergewohnliches Ereignis)
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Die Stadt ist sich ihrer Verantwortung bewusst und hat daher fir das Plangebiet alle
erforderlichen Schritte unternommen, um den aktuellen rechtlichen Anforderungen zu
entsprechen und ein Maximum an Sicherheit zu gewahrleisten.

Um die Auswirkungen von Hochwasserereignissen zu minimieren und die Resilienz des
Gebiets zu erhdéhen, wurden in der Planung MalRhahmen zur Risikominimierung inte-
griert. Dazu zahlt beispielsweise die Ausweisung von Ruickhalte- und Versickerungsfla-
chen, die Festsetzung einer entsprechenden Hohenlage der Gebaude, die bewusste
Festlegung von Strallenhéhen und —neigungen zur Lenkung des Oberflachenwasser-
abflusses und die Implementierung eines Entwasserungskonzeptes, das den Anforde-
rungen an den Hochwasserschutz gerecht wird.

Zum Schutz des Plangebiets vor schadlich abflieRendem Oberflachenwasser aus den
angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flachen wird im Zuge der ErschlieBungsar-
beiten am Rand des Plangebiets (im Bereich des auf den Baugrundstiicken festgesetz-
ten flachenhaften Pflanzgebots PFG1) ein Wall aufgeschuttet. Die HOhenlage des Walls
ist dabei so geplant, dass das Oberflachenwasser selbst bei extremen Wetterereignis-
sen nicht in das Plangebiet eindringen kann. Durch die Herstellung des Walls im Rah-
men der ErschlieBungsarbeiten und die Errichtung der ErschlieBungsstrallen und —
wege im Nordwesten des Baugebiets in Dammlage wird sichergestellt, dass das Plan-
gebiet und die angrenzenden bereits bebauten Grundstlicke von Anfang an durchgéan-
gig geschiitzt sind.

Das vom Wall zurlickgehaltene Oberflachenwasser wird im Norden des Plangebiets in-
nerhalb der 6ffentlichen Grunflache gefasst und Uber einen Regenwasserkanal nach
Osten hin abgeleitet. Hierflr wird der bereits innerhalb des Flurstiicks 2220 liegende
Regenwasserkanal nach Westen hin verlangert und mit Einlaufbauwerken versehen.
Der Regenwasserkanal mindet auf dem Flurstick 2185, sidlich der Strafe Hinteres
litisfeld, in eine Riickhalte- und Versickerungsmulde mit Uberlauf an den Mischwasser-
sammler.

Das im Westen und Nordwesten vom Wall zuriickgehaltene Oberflachenwasser soll
entlang des westlichen Gebietsrands der Topographie folgend nach Siden in ein auf
dem Flurstiick 1136 vorgesehenes Retentionsbecken flielien. Dort wird das Regenwas-
ser zurickgehalten und zeitverzégert Gber den Kanal in der Straflte Hinteres lltisfeld
abgeleitet. Die Hydraulik des vorhandenen Kanalnetzes Iasst dies ohne weiteres zu.
Teil des Schutzkonzeptes sind auch die festgesetzten EFH-HOhen. Diese liegen Uber
dem errechneten Wasserpegel eines Starkregenabflusses und schiitzen die Gebaude
bei entsprechend hochwasserangepasster Bauweise zusétzlich vor einer Uberflutung.
Den Bauherren wird empfohlen, ihre Grundstiicke auf die EFH-H6hen anzuheben und
am Gebietsrand an den Wall anzugleichen.

Damit wird auch die Senke in der 6stlichen Mitte des Plangebiets egalisiert. Der Tief-
punkt des Plangebiets wird zukunftig im oberen Drittel der von Nord nach Sud verlau-
fenden ErschlieBungsstralle liegen. Damit kann das im Plangebiet anfallende Oberfla-
chenwasser gebiindelt und sicher abgeleitet werden.

Ein weiterer wichtiger Punkt im Hinblick auf den Hochwasserschutz ist die Beteiligung
der Offentlichkeit. Hierbei méchte die Stadt Schwéabisch Gmiind Uber die Hochwasser-
gefahren informieren und auf die Eigenvorsorge der Blirgerinnen und Birger gegentber
Uberflutungen hinweisen. Bereits bei der Planung und dem Bau kénnen Eigentiimer
MaRnahmen treffen, um ihr Eigentum vor den Folgen einer Uberflutung durch Starkre-
gen oder Hochwasser zu schutzen. Dies ist Teil der allgemeinen Sorgfaltspflichten von
Jedermann, die in § 5 Abs. 2 WHG regelt sind. Das Kanalsystem ist nicht auf Starkre-
genereignisse ausgelegt, weswegen zwar die meisten, aber nicht die extremen Regen-
ereignisse vollstandig abgeleitet werden kénnen. Es kann zu Rickstau im Kanal kom-
men. Aufgrund dessen wird auf die DIN 1986-100, das ,Rickstau-Handbuch: Schutz
vor Rickstau aus dem o6ffentlichen Kanalnetz® von Manfred Abt und die Pflicht der
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6.2

Grundstuickseigentimer gem. § 19 ,Sicherung gegen Ruckstau“ der Abwassersatzung
der Stadt Schwabisch Gmund verwiesen. Weiterflihrende Informationen befinden sich
auf der Homepage der Stadt Schwabisch Gmund unter ,Starkregen und Hochwasser
(https://www.schwaebisch-gmuend.de/starkregen-und-hochwasser-vorsorge.html).

Klima

- Klimagerechtes Flachenmanagement

Um frihzeitig auf Synergieeffekte und Zielkonflikte zwischen Flachennutzung und Kii-
maschutz / Klimaanpassung aufmerksam zu machen und diese adaquat im Planungs-
prozess zu bertcksichtigen und abzuwagen, hat die Stadt Schwabisch Gmind von der
GEO-NET Umweltconsulting GmbH und der berchtoldkrass space&options das Gutach-
ten ,Klimagerechtes Flachenmanagement Schwabisch Gmind*“ erstellen lassen. Hierzu
wurde in einem ersten Schritt eine Bestandsanalyse des Stadtklimas erstellt und daraus
eine Planungshinweiskarte fir das gesamte Gemeindegebiet entwickelt. Zu allen per-
spektivischen Entwicklungsflachen wurden klimadkologische Bewertungen anhand von
Klimasteckbriefen erstellt.

Die klimatkologische Bewertung beschreibt in diesen Steckbriefen, wie empfehlenswert
eine Bebauung der Flache aus klimatischer Sicht ist. Die stadtebauliche und landschaft-
liche Bewertung schatzt die Flachen aufgrund ihrer stadtraumlichen Eignung ein. An-
hand von Einzelkriterien (z.B. Taktung des 6ffentlichen Verkehrs, Entfernung zu der
nachsten Sportanlage) wird dargestellt, wie die Einzelflache sich im Vergleich zu der
Gesamtheit der Flachenkulisse positioniert. Zudem wird erkenntlich, welche Einzelkrite-
rien fUr die jeweilige Nutzungsart in die Bewertung einflieRen.

Im Steckbrief fir das Plangebiet ist die klimadkologische Bewertung auf einer Skala von
1 (sehr gut) bis 4 (schlecht) mit einer 3 erfolgt. Eine Entwicklung der Flache ist demnach
mit erheblich optimierenden MalRnahmen vertretbar. Bei der Bewertung der planeri-
schen Kriterien wurde die Flache der Kategorie A zugeteilt (die Einstufung erfolgt in die
Kategorien A, B oder C). Stadtebaulich und landschaftlich handelt es sich damit um eine
glinstig zu entwickelnde Flache. Dabei ist jedoch zu bericksichtigen, dass der ndrdliche
Teil des Plangebiets nicht untersucht wurde. Bei der Entwicklung der Flache sind die im
Steckbrief enthaltenen Entwicklungsprinzipien und das dazugehdrige Malinahmenpa-
ket zu beachten. Der Steckbrief lltisfeld ist den Bebauungsplanunterlagen als Anhang 1
beigelegt.

In der Stadtklimaanalye / Klimaanalysekarte Schwabisch Gmuind findet auf den Freifla-
chen des Plangebiets eine geringe Kaltluftlieferung von >10 - 25 m3/(s*m) statt. Diese
Kaltluft fliet flachenhaft nach Siiden ab und wirkt randlich auf den Siedlungsbereich
von Lindach ein.

Die Flachen des vorliegenden Bebauungsplans ,Hinteres lltisfeld - Erweiterung besit-
zen laut Planungshinweiskarte dieses Gutachtens eine hohe bioklimatische Bedeutung.
Fir den Planungsraum gilt: ,Fur die gegenwartige Siedlungsstruktur wichtige klimadko-
logische Ausgleichsraume mit einer hohen Empfindlichkeit gegenliber Nutzungsintensi-
vierung. Bauliche Eingriffe sollten aufl3erst mallvoll bzw. unter Berlcksichtigung der
grundsatzlichen Klimafunktionen erfolgen. Eine gute Durchstrombarkeit der angrenzen-
den Bebauung sollte angestrebt und zur Optimierung der Okosystemdienstleistung ggf.
eine Vernetzung mit benachbarten Grin-/Freiflachen erreicht werden (Grinverbindun-
gen).”

Das stadtebauliche Konzept sieht daher eine Bebauung vor, welche dem Kaltluftabfluss
nicht entgegensteht. Dem kommt auch die in Nord-Sid-Richtung verlaufende Erschlie-
Rungsstralie zu gute.



Bebauungsplan und drtliche Bauvorschrift Nr. 840 C | “Hinteres lltisfeld - Erweiterung*
Begriindung gem. § 9 (8) BauGB Entwurf 21

- Klimaanpassungskonzept

Des Weiteren wurde fiir die Stadt Schwabisch Gmind ein Klimaanpassungskonzept
und ein MaRnahmenkatalog ausgearbeitet, in denen konkrete Anpassungsmaglichkei-
ten fUr die Stadt auf Basis einer umfassenden Bestands- und Betroffenheitsanalyse und
den Ergebnissen aus Beteiligungsprozessen entwickelt wurden. Die ausgearbeiteten
MaRnahmen legen einen Schwerpunkt auf naturbasierte Losungen und Synergien. Das
bedeutet, dass diese auf die Nutzung nattrlicher Prozesse und C")kosysteme setzen, um
so gesellschaftliche Herausforderungen zu bewaltigen. Dies umfasst die Anpassung an
den Klimawandel, den Schutz der biologischen Vielfalt und die Reduzierung von Treib-
hausgasen in die Atmosphare. Im Rahmen des Klimaanpassungskonzepts wurden 10
naturbasierte Mallnahmen ausgearbeitet.

Im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanes sind besonders die folgenden Hand-
lungsfelder mit entsprechenden MalRnahmen in die Planung eingeflossen:

Kommunale Planung

Verankerung von Klimaanpassung in der Bauleitplanung:

- Stellung der Gebaude und StralRenflihrung entsprechend der Kaltluftbahnen ausge-
richtet, sodass Kaltluftschneisen frei bleiben und Kaltluft durch das Gebiet flie3en
kann

- Verkehrsflachen wurden so geplant, dass so wenig wie mdglich Flache durch Er-
schlieBung versiegelt werden muss; jeder StralRenzug hat eine doppelte Erschlie-
Rung

- Dach- und Fassadenbegriinungen sind tUber das Pflanzgebot 4 ,Dach- und Fassa-
denbegrinung* festgesetzt und geregelt

- Schottergarten und lose Stein-/ Materialschittungen sind Uber die Festsetzungen zu
Aulenanlagen und Freiflachen unzulassig

- Zisternen zur Regenwasserspeicherung und zur langsamen Abwirtschaftung sind fir
die Giel3- und Brauchwassernutzung und zur gedrosselten Ableitung in den Kanal
Uber die Festsetzungen ,Anlagen zum Sammeln von Niederschlagswasser® festge-
setzt

Technische Infrastruktur

Retentionsraumsicherung und —erweiterung

- Ableitung des von Nordwesten abflieRenden Hangwassers besonders bei Starkre-
genereignissen

- Festsetzung Uber ,Garagenzufahrten und Stellplatze* zur Umsetzung wasserdurch-
lassiger Bodenbelage wie Rasengittersteine oder weitfugigem Pflaster

Naturschutz und Biodiversitat

Naturnahes und insektenfreundliches Straltenbegleitgriin und Stadtbegriinung

- Festsetzungen uber ,MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft‘ bzgl. des Rodungszeitpunkts und der Auf3enbeleuchtung
in Richtung der freien Landschaft

- Festsetzung von sechs Pflanzgeboten mit entsprechenden Pflanzlisten zu Baumen
und Straucher zur Ortsrandeingriinung, Einzelbdumen auf den Baugrundstlicken,
Bepflanzung der Vorgarten und offentlicher Grinflachen, Dachbegriinung und Ein-
grunung offentlicher Stellplatze.
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1. PLANKONZEPT

7.1  Gesamtkonzeption

Das stadtebauliche Konzept sieht vor, das im Baugebiet ,Hinteres lltisfeld“ vorhandene
und fir eine Erweiterung vorbereitete ErschlieRungssystem fortzuflihren. Innerhalb des
Plangebiets soll eine verdichtete Bebauung entstehen, die zum Ortsrand hin kleinteili-
ger und aufgelockerter wird und einen vertraglichen Ubergang zur freien Landschaft
schafft. So sind im Zentrum des Plangebiets, anschlieRend an die bestehenden drei-
geschossigen Reihenhauser nordlich der Strale Hinteres lltisfeld, ebenfalls Reihen-
hauser sowie Geschosswohnungsbauten vorgesehen. Am westlichen Rand kénnten
Kettenhduser entstehen, im Norden des Plangebiets sind Einzel- und Doppelhduser
beabsichtigt. Damit wird das Baugebiet verschiedenen Wohnbedurfnissen gerecht.

Die gewlinschte bauliche Dichte driickt sich im Bebauungsplan durch die Festsetzun-
gen zum Mal der baulichen Nutzung aus. Begrinungs- und Ausgleichsmalinahmen
sind, soweit sinnvoll, innerhalb des Plangebiets vorgesehen. Jedoch ist auch hier zu
bertcksichtigen, dass sich eine hohe bauliche Dichte und die Schaffung eines még-
lichst hohen naturschutzrechtlichen Ausgleichs teilweise gegenseitig ausschliel3en.

Zur ErschlieBung des Gebiets soll die Rudolf-Martin-Stralde verlangert, durch das Ge-
biet gefuihrt und an die Stral3e Hinteres lltisfeld angebunden werden. Damit entsteht ein
kompaktes aber leistungsfahiges Erschliefungssystem in Form einer Ringverbindung.
Entlang der in Nord-Siid-Richtung verlaufenden Stral3e sind 6ffentliche Stellplatze vor-
gesehen. Im Nordwesten des Plangebiets verfligt das Strallennetz (ber einen kurzen
Stich, welcher bei einer spateren Erweiterung des Baugebiets, die derzeit nicht vorge-
sehen ist, verlangert werden kann. Die magere Flachlandmahwiese (LRT 6510) nord-
westlich des Plangebiets wird nicht in das Plangebiet einbezogen und bleibt damit er-
halten.

Das ErschlieBungskonzept sieht vor, das von den angrenzenden landwirtschaftlichen
Flachen abflieBende Oberflachenwasser am Gebietsrand mittels eines durchgangigen
Walls abzufangen, zurlickzuhalten und gezielt abzuleiten. AuRerdem sind durch die
verdichtete Bebauung nachhaltige Konzepte der Regenwassernutzung sowie der Ener-
gieversorgung moglich.

Nach dem derzeitigen Konzept kénnen im Plangebiet mindestens 34 Wohneinheiten
fur Gber 70 Einwohner entstehen. Das entspricht einer Bruttowohndichte von ca. 69
Einwohner je Hektar.

7.2 VerkehrserschlieBung

AuRere Erschlieung
Das Plangebiet ist Gber die Rudolf-Martin-Stral’e sowie die Strale Hinteres lltisfeld an
das ortliche Verkehrsnetz und weiter Uber die Stralle Banglesacker an die Taferroter
Stralde (L 1156) und damit an das Uberértliche Verkehrsnetz angebunden. In westliche
Richtung fihrt die Landesstrale nach Mutlangen und von dort tUber die B 298 nach
Schwabisch Gmind. Dort besteht Anbindung an die B 29. Auch in &stliche Richtung
besteht Uiber Iggingen eine Anbindung an die B 29.

Innere ErschlieRung
Zur inneren ErschlieBung des Baugebiets soll die Rudolf-Martin-Stralle verlangert,
durch das Gebiet gefiihrt und an die Stralle Hinteres lltisfeld angebunden werden. Da-
mit entsteht ein kompaktes aber leistungsfahiges ErschlieRungssystem in Form einer
Ringverbindung. Die ErschlieRungsstrale soll als gemischt genutzte Flache mit einer
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Breite von 5,5 m in Verlangerung der Rudolf-Martin-Straf3e und mit einer Breite von 6,0
m in Nord-SiUd-Richtung ausgebaut werden. Bei Stral’enbreiten von 5,5 m ist nach
RAST 06 eine PKW-LKW-Begegnung maéglich. Stralkenbreiten von 6,0 m lassen sogar
eine LKW-LKW-Begegnung zu. (Jeweils mit eingeschranktem Spielraum und mit seitli-
chem Sicherheitsraum auf3erhalb der Fahrbahn). Die Einmindungstrichter wurden so
geplant, dass ein freiziigiges Befahren des Baugebiets moglich ist. Das Befahren mit
Lastztgen ist im Einmundungsbereich nur unter Hinzunahme der Gegenfahrspur mog-
lich.

Parkierung
Die private Parkierung erfolgt auf den jeweiligen Grundstiicken. Um das 6ffentliche Stra-

Rennetz so gut wie mdglich von parkenden Fahrzeugen zu entlasten, sind im Plangebiet
rund 20 6ffentliche Stellplatze auf extra dafiir ausgewiesenen Flachen flr Besucher vor-
gesehen. Vier Stellplatze befinden sich langs der Strafle Hinteres lltisfeld und fihren
damit die im Bestand bereits vorhandene Aufteilung der Verkehrsflache fort. Zwei Stell-
platze sind im Nordwesten des Plangebiets am Ende einer Stichstralle vorgesehen.
Sollte das Wohngebiet zu einem spateren Zeitpunkt nach Westen erweitert werden,
konnten diese beiden Stellplatze entnommen und die Stichstralle verlangert werden.
Der Groliteil der 6ffentlichen Stellplatze ist entlang der in Nord-Sid-Richtung verlaufen-
den Stralle, dort wo die verdichtete Bebauung und damit der gréfite Stellplatzbedarf
entsteht, vorgesehen. Zuséatzlich lassen es die geplanten Stralenbreiten im Gebiet zu,
dass Fahrzeuge am Stralkenrand abgestellt werden kénnen, ohne die Leichtigkeit des
Verkehrs zu beeintrachtigen.

Eine Erhdéhung der Stellplatzverpflichtung fiur Wohnungen gem. § 74 Abs. 2 Nr. 2 i.V.
mit § 37 Abs. 1 LBO auf den privaten Grundstiicken ist nicht vorgesehen, da weitere
Stellplatze zu einer zusatzlichen Versiegelung des Bodens flihren wirden. Zudem sol-
len die Bauherren im Sinne der angestrebten Mobilitdtswende nicht gezwungen sein,
mehr Stellplatze herzustellen, als tatsachlich bendétigt werden. Sofern bendtigt, kdnnen
die Grundstiickseigentimer auf freiwilliger Basis weitere Stellplatze auf ihren Grundsti-
cken vorsehen.

FulR- und Radverkehr
Die StralRe Hinteres lltisfeld wird als Sammelstralle genutzt und verflgt beidseits tber
Gehwege. Die Funktion soll auch weiterhin bestehen bleiben und nimmt bei einer spa-
teren Erweiterung nach Westen an Bedeutung zu. Daher soll auch die vorhandene Auf-
teilung der Verkehrsflache nach Westen fortgefiihrt werden. Es ist vorgesehen, dass die
Stralde Hintere lltisfeld auf der Nordseite, im Sliden des Plangebiets, einen Parkstreifen
sowie einen Gehweg erhalt.
Im Plangebiet selbst hat das Strallennetz eine andere Funktion und Auslastung. Die zu
erwartende Menge und zeitliche Verteilung der Belastung des motorisierten Individual-
verkehrs und das zu erwartende Geschwindigkeitsniveau lassen den Ausbau der Anlie-
gerstralle als gemischt genutzte Verkehrsflache zu. Damit entspricht die Stral3e in ihrer
Funktion und im Ausbaustandard der Rudolf-Martin-Strae. FuRganger, Radfahrer und
der Kfz-Verkehr sind hier gleichberechtigt.
Derzeit verlauft entlang der westlichen Grenze des raumlichen Geltungsbereichs ein
Trampelpfad, der das Wohngebiet Hinteres lltisfeld mit dem Wegenetz im Norden des
Plangebiets, um Albervereinshitte und Wasserturm, verbindet. Der Zustand des Tram-
pelpfads lasst darauf schlief’en, dass der Weg haufig genutzt wird. Es ist daher vorge-
sehen, im Nordwesten des Plangebiets zwischen dem Ende der Stichstral’e und der
offentlichen Grinflache am nérdlichen Gebietsrand einen FuBweg herzustellen. Damit
gelangen die Fullganger direkt aus dem Gebiet heraus zum Ortsrand.
Nordlich des Plangebiets verlaufen der Salvator-Radweg, der Leintal-Radweg sowie
weitere Alltags- und Nebenrouten.
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7.3

Erreichbarkeit

Die nachstgelegenen Bushaltestellen liegen in einer Entfernung von 330 bzw. 360 m.
In der Literatur werden Werte von 200 bis 300 m empfohlen. Daher ware zu prifen, ob
der Busverkehr neu organisiert werden kdnne (Umleitung Buslinie, Orts-Buslinie ins
Baugebiet flhren, weitere Bushaltestelle im Abstand von max. 300 m zum Bauge-
biet...). Um zum nachstgelegenen Punkt des Radweges zu kommen sind Wege in der
Lange von zwischen 270 und 350 m zurtckzulegen.

Eine erste Abschatzung der Verkehrsmengen lasst ca. 203 neue Wege pro Tag erwar-
ten, die mehrheitlich vom MIV abgewickelt werden (128 Wege pro Tag). Die Abschat-
zung lasst aber auch eine nennenswerte Anzahl von Wegen des Umweltverbundes er-
warten. Hier sticht mit 45 Wegen pro Tag der Ful3verkehr hervor.

Ver- und Entsorgung

Die Versorgung mit Strom, Telekommunikation und Wasser erfolgt Uber ein noch zu
errichtendes Leitungsnetz. Fir die Verlegung werden im Rahmen der ErschlieBungs-
planung entsprechende Leitungskorridore innerhalb der 6ffentlichen Verkehrsflachen
vorgesehen. Der Anschluss erfolgt an das bereits vorhandene Leitungsnetz im Bestand.

Die Entwasserung des Neubaugebiets ,Hinteres lltisfeld - Erweiterung” erfolgt im Misch-
system, da fUr ein Trennsystem der Vorfluter in direkter Umgebung fehlt. Das Plangebiet
ist in der Regenwasserbehandlung bertcksichtigt. Das Abwassersystem des geplanten
Baugebietes entwassert ber den Regeniiberlauf RU64 in einen kleinen Zulaufbach des
Sulzbachs.

Zur Minderung der Oberflachenabflussspitzen, zur Verringerung des hydraulischen
Stresses in den Gewassern, werden die 6ffentlichen StralRenflachen nach dem soge-
nannten ,Schwammstadtprinzip“ ausgebildet. Dazu wurde der Tiefpunkt der Strafl3en-
achse 2 (Nord-Sid-Achse) auf Hohe eines Baumbeetes platziert. An dieser Stelle ist
eine Rigole vorgesehen, welche das Oberflachenwasser der Stralte aufnimmt. In dieser
Rigole kann das, durch eine Kiesschicht gespeicherte Oberflachenwasser zur Baumbe-
wasserung genutzt und vor Ort versickert werden. Kommt es dabei innerhalb eines
Starkregenereignisses zu vermehrtem Oberflachenwasser, so kann dies Uber einen
Notiberlauf im mit der Rigole verbundenen Schacht in den Kanal abgeleitet werden.
Wird eine Versickerung des anfallenden Oberflachenwassers vom Landratsamt nicht
genehmigt oder ist sie, aufgrund zu geringer Durchlassigkeit des anstehenden Bodens
nicht mdglich, wird die Rigole zur Regenrickhaltung genutzt und gedrosselt in den Ka-
nal eingeleitet. So kann das Oberflachenwasser weiterhin zur Baumbewasserung ge-
nutzt werden und die vom Landratsamt geforderte Drosselung des Oberflachenwasser-
abflusses wird erreicht. Die StralRenachse 3 (Verlangerung der Rudolf-Martin-Stral3e)
wird dabei in Straleneinldufe entwassert, die mit dem Rigolensystem verbunden sind.
So kann auch das Oberflachenwasser der StralRenachse 3 vor Ort zur Baumbewasse-
rung genutzt werden.

Die Parkplatzflachen innerhalb dieses Baugebiets werden mit Rasengittersteinen aus-
gebaut, was eine ortliche Versickerung des Oberflachenwassers ermdglicht, welches
auf diesen Flachen anfallt.

Das auf den privaten Flachen anfallende Oberflachenwasser der befestigten Flachen
wie Dacher, Stellplatze und Zufahrten, ist in Zisternen aufzufangen und gedrosselt in
den Kanal abzuleiten. Durch eine Dachbegriinung kann das notwendige Puffervolumen
reduziert werden.
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8.

8.1

Um den Zufluss von Oberflachenwasser aus landwirtschaftlichen Flachen ins Wohnge-
biet zu verhindern wird an der nérdlichen Grenze der vorhandene Wiesenweg mit Erd-
wall, sowie der vorhandene Regenwasserkanal verlangert. An der westlichen Bauge-
bietsgrenze werden die EFH-H6hen angehoben und ebenfalls ein Wall ausgebildet, um
einen Oberflachenwasserzufluss zu verhindern. Das ankommende Oberflachenwasser
gelangt so entsprechend der Topographie entlang der westlichen Baugebietsgrenze in
Richtung Siden in eine Mulde. Hier kann das ankommende Oberflachenwasser vor Ort
zuruckgehalten/versickert werden. Nach Vollfullung fihrt ein Einlauf innerhalb der (Ver-
sickerungs-)mulde das Uberschiissige Oberflachenwasser dem Kanal zu, um einen
Uberstau zu verhindern.

Eine geordnete Abwasserbeseitigung ist damit gewahrleistet.

BEGRUNDUNG DER PLANUNGSINHALTE

Planungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung
Das Baugebiet wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt, da es hauptsachlich
dem Wohnen dienen soll. Diese Nutzung entspricht auch dem suadlich und dstlich an-
grenzenden Bestand.
Schank- und Speisewirtschaften im Sinne des § 4 (2) Nr. 2 BauNVO werden nur aus-
nahmsweise zugelassen, da sie zu Konflikten mit der Wohnnutzung flhren kénnen.
Ausnahmen nach § 4 (3) BauNVO (z.B. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sons-
tige nicht stérende Gewerbebetriebe, Tankstellen) sind u.a. aufgrund des zu erwarten-
den Zu- und Abfahrtsverkehrs sowie aufgrund ihres bendtigten Flachenbedarfs nicht
zulassig, um Nutzungskonflikte zu vermeiden.

Mal der baulichen Nutzung / H6he baulicher Anlagen
Das Mal} der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung einer Grundflachenzahl
(GRZ), von Trauf- und Firsthéhen oder Gebaudehdhen sowie ggf. einer maximalen Zahl
der zulassigen Vollgeschosse geregelt.
Die Festsetzungen lassen eine der Lage des Plangebiets entsprechende, vertraglich
dichte und auf den umgebenden Bestand abgestimmte, bauliche Nutzung zu. Die Ge-
baude im Zentrum des Plangebiets kdnnen dabei etwas héher in Erscheinung treten
wahrend die Bebauung zum Gebietsrand hin abflachen und einen maRvollen Ubergang
in die freie Landschaft bilden soll.
Die Grundflachenzahl (GRZ) wird in den Bauflachen WA1, WA2, WA3 und WA5 mit 0,4
festgesetzt und entspricht damit dem Richtwert fir ein Allgemeines Wohngebiet. Fir die
im Stden, an der Stralde ,Hinteres lltisfeld“ gelegene Flache WA 4 wird eine GRZ von
0,5 festgesetzt. Damit kann dort, adaquat zur 6stlich anschlieBenden Wohnbebauung,
eine etwas dichtere Bebauung entstehen.
Innerhalb des WA 5 sind maximal zwei Vollgeschosse zulassig. Die maximal zulassige
Gebaudehohe wird jedoch mit 9,5 m festgesetzt. Damit kann ein drittes, zurtickversetz-
tes Geschoss entstehen, das sich besser in die umgebende Bebauung einfligt, als ein
weiteres Vollgeschoss.
Die maximale Gebaudehdhe kann durch untergeordnete Dachaufbauten, Treppenhau-
ser, technisch Anlagen sowie durch Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien um
bis zu 3,0 m Uberschritten werden, wenn ein Abstand zum Dachrand von mindestens
3,0 m eingehalten wird. Damit besteht eine im Wohnungsbau notwendige Flexibilitat bei
der Gestaltung der Gebaude und gleichzeitig werden die Grenzen so eng gesetzt, dass
die Aufbauten nicht negativ in Erscheinung treten oder die Nachbarschaft zusatzlich
belasten.
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Der Héhenunterschied zwischen der verdichteten Bebauung im Zentrum und den ndrd-
lich angrenzenden Baugrundstlicken sowie dem nordéstlich angrenzenden Bestand
wird als vertraglich angesehen. Eine vollkommen freie Lage mit guter Besonnung kann
innerhalb des bebauten Ortes nicht gewahrleistet werden.

Hohenlage
Die Erdgeschoss-Rohfuf3bodenhéhe orientiert sich an der Hohe der ErschlieRungsstra-

Ren und des vorhandenen Gelandes.

Fir die Baugrundstiicke am ndrdlichen und westlichen Gebietsrand wurde die EFH-
Hohe so festgesetzt, dass diese Uber der theoretischen Wasserspiegellage des Ober-
flachenwasserabflusses von den angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flachen
bei einem Starkregenereignis liegen.

Fur die Flache der Nutzungsschablone WAS5 wurde die EFH-HOhe so festgesetzt, dass
die Untergeschosse der geplanten Gebaude im Freispiegel entwassert werden kénnen
und die Senke im Osten des Plangebiets egalisiert wird. Dies tragt dazu bei, dass sich
das Oberflachenwasser des Plangebiets im Falle eines Starkregenereignisses nicht in
diesem Bereich sammelt und auf die dstlich angrenzenden Grundstuicke abflief3t.
Uber- und Unterschreitungen der festgesetzten Erdgeschoss-RohfuRbodenhéhe sind
um bis zu 50 cm zulassig.

Bauweise

Fur einen Grolteil des Plangebiets wird die offene Bauweise festgesetzt. In der offenen
Bauweise sind Gebaude mit einer maximalen Lange von 50 m zulassig, die Baufenster
weisen jedoch eine geringere Ausdehnung auf. Hierdurch wird eine an den Bedarf und
die Umgebung angepasste Kubatur moglich. Durch den Zuschnitt der Baufenster sind
im Norden des Plangebiets nur Einzel- und Doppelhduser moglich. Im WA 2 und WA 4
kénnen Einzel-, Doppel- und Reihenhauser entstehen.

Fir das WA 3 wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. Innerhalb der tGberbauba-
ren Grundstlcksflachen sind dort nur Gebaude mit einseitiger Grenzbebauung (,Ket-
tenhauser”) zulassig. Es muss auf die ndrdliche Grundstiicksgrenze gebaut werden.
Liegt die nordliche Grundstlicksgrenze auflerhalb der Uberbaubaren Grundsticksfla-
che, gilt die offene Bauweise. Dies ist beim nérdlichsten Bauplatz des WA 3 der Fall.
Zur sudlichen Grenze ist ein Grenzabstand von mind. 3,0 m einzuhalten. Innerhalb die-
ses Grenzabstandes sind Garagen, Uberdachte Stellplatze oder Nebenanlagen zulas-

sig.

Uberbaubare Grundstiicksflachen

Mit den festgesetzten Baugrenzen werden die bebaubaren Bereiche der Grundstlcke
definiert und so die Verteilung der baulichen Anlagen gemaR der stadtebaulichen Ge-
samtidee geregelt.

Die Baufenster sind so festgesetzt, dass die Bauherren ihre Baugrundstiicke moglichst
gut ausnutzen koénnen. Gleichzeitig sollen der 6ffentliche StralRenraum sowie die an-
grenzenden Grundstlicke vor zu dicht heranriickender Bebauung freigehalten werden.
Die festgesetzten Baugrenzen stellen einen Kompromiss zwischen den verschiedenen
Belangen dar. Wichtig war hierbei auch die Durchstrdomung der Luft zu gewahrleisten.

Stellung der baulichen Anlagen
Die festgesetzten Hauptgebauderichtungen orientiert sich am Verlauf der StralRen, den
topographischen Gegebenheiten sowie der angrenzenden Bestandsbebauung und gel-
ten nur fir Gebaude mit Satteldach. Durch die Festlegung der Stellung der baulichen
Anlagen wird eine harmonische Erweiterung des bestehenden Siedlungskorpers sicher-
gestellt.
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Garagen, Tiefgaragen und Stellplatze

Garagen, Tiefgaragen und Uberdachte Stellplatze (Carports) sind nur innerhalb der
Uberbaubaren Grundstiicksflachen sowie den hierfiur festgesetzten Flachen zulassig.
Damit soll verhindert werden, dass herauskragende massive Bauwerke den Stral3en-
raum oder das Orts- und Landschaftsbild beeintrachtigen. Zudem sind die Flachen fir
Garagen und Carports so festgesetzt, dass vor den Garagen ein ausreichend grofer
Stauraum verbleibt, der ebenfalls zum Abstellen von Fahrzeugen genutzt werden kann.
Offene Stellplatze haben auf das Orts- und Landschaftsbild vergleichsweise geringe
Auswirkungen und sind daher innerhalb und auferhalb der lGberbaubaren Grundstiicks-
flachen zulassig.

Nebenanlagen
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind, soweit es sich um Gebaude im Sinne

des § 2 (2) der LBO Baden-Wiirttemberg handelt, auf Grundstlicksflachen zwischen der
Baugrenze und der 6ffentlichen Verkehrsflache nicht zulassig. Mit dieser Festsetzung
soll verhindert werden, dass Vorgartenflachen zugebaut werden und ein stark unein-
heitliches StraRenbild entsteht.

MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
Zur Minimierung der Auswirkungen durch die Bebauung des Gebiets auf die Umwelt
sind verschiedene Mallnahmen festgesetzt.

Fur etwaige Gehdlzfallungen im Geltungsbereich wird der Rodungszeitpunkt auf den
Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 28./29. Februar beschrankt.

Zum Schutz der direkt im Nordwesten angrenzenden geschitzten FFH-Mahwiese und
zur Vermeidung von baubedingten Beeintrachtigungen dieses Schutzgebiets, ist wah-
rend der ErschlieBung und Bebauung des Gebiets ein Schutzzaun aufzustellen. Der
Schutzzaun ist vor Beginn der Baumalinahmen entlang der Grenze des Geltungsbe-
reichs auf den Flurstiicken 1095 und 1087 zu errichten und mehrmals wahrend der ge-
samten Bauphase zu Uberprifen.

Nachts sind durch die Beleuchtung von Straflen, Wegen und sonstigen Aul3enbeleuch-
tungen Lichtimmissionen zu erwarten, durch welche die Fauna gestort werden kann. Zu
helle und weile Lampen wirken als Insektenfallen. In den Randbereichen des Gebiets,
zur freien Landschaft hin, gehen damit u.a. Nahrungsquellen fir nachtaktive Fleder-
mause verloren. Durch den Einsatz insektenschonender Lampen und Leuchten werden
diese Beeintrachtigungen gemindert.

Zur Vermeidung und Verminderung von Vogelschlag an gro¥flachigen Glasfronten wer-
den MalRlnahmen empfohlen.

Auf die allgemeinen Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG)
zum Schutz, zur Sicherung und zur Wiederherstellung des Bodens wird hingewiesen.
Des Weiteren gilt § 202 BauGB zum Schutz des Mutterbodens. Der anfallende humose
Oberboden ist vor Vernichtung und Vergeudung zu schitzen. Um den ausgehobenen
Oberboden in nutzbarem Zustand zu erhalten, ist dieser zu sichern, fachgerecht in Mie-
ten zwischenzulagern und anschlieliend wiederzuverwenden.

Um einen Totalverlust der Bodenfunktionen zu vermeiden, die Grundwasserneubil-
dungsrate nicht mehr als ndtig zu beeintrachtigen und der Verminderung des Retenti-
onsvermogens entgegenzuwirken, sind Garagenzufahrten und Stellplatzflachen mit
wasserdurchlassigem Material anzulegen.

Flachen oder MaRnahmen fiir die Oberflachenwasserbeseitigung sowie die Rickhaltung
und Versickerung von Niederschlagswasser
Wie unter Nr. 6.1 der Begrindung dargestellt, gibt es eine Starkregenbetroffenheit im
Plangebiet. Im Rahmen der Vorsorgepflicht des Bebauungsplanerstellers genugt es
nicht, nur auf das Problem hinzuweisen, sondern es sind auch Lésungsansatze fur kinf-
tige Bauherrn zu definieren. Daher wurde eine Festsetzung zum Schutz des Baugebiets
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vor Oberflachenwasser, das im Falle eines Starkregenereignisses aus den angrenzen-
den Wiesenflachen abfliel3t, in den Bebauungsplan aufgenommen.

Teil des Schutzkonzeptes sind auch die festgesetzten EFH-Hbhen. Diese liegen Uber
dem errechneten Wasserpegel eines Starkregenabflusses und schiitzen die Gebaude
bei entsprechend hochwasserangepasster Bauweise zusatzlich vor einer Uberflutung.
Den Bauherren wird empfohlen, ihre Grundstlicke auf die EFH-H6hen anzuheben und
am Gebietsrand an den Wall anzugleichen.

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen

Die offentliche Grinflache im Norden des Plangebiets wird im Bebauungsplan mit einem
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht belegt. Das Geh- und Fahrrecht zugunsten der nérdlich
und nordwestlich angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Grundstiicke, um die Fla-
chen auch zukiinftig anfahren zu kénnen, sowie zugunsten der Offentlichkeit. Das Lei-
tungsrecht ist zugunsten der Stadt Schwabisch Gmund zur Ableitung des Oberflachen-
wassers der angrenzenden Flachen und zum Einlegen von Ver- und Entsorgungsanla-
gen vorgesehen.

Pflanzgebote
Baume und Straucher dienen der Ein- und Durchgriinung des Plangebiets und der Ein-

grinung des Straflenraums. Sie stellen einen Lebensraum fir Pflanzen und Tiere dar
und wirken klimatisch ausgleichend.

Die Pflanzgebote fir feldheckenartige Strauchpflanzungen mit einzelnen hochstammi-
gen Laub- und Obstbdaumen entlang des ndérdlichen und westlichen Gebietsrandes
(PFG 1) sollen dafur sorgen, dass das Gebiet zur freien Landschaft hin eingegrint wird.
Durch die Vorgabe, dass die Bepflanzung mind. 2-reihig verpflanzt werden muss, wird
der Ortsrand vertraglich gestaltet. Die Eingriinung erfolgt in Verbindung mit dem im
Zuge der Erschliefungsarbeiten zu errichtenden Wall zum Schutz vor Oberflachenwas-
ser. Dieser verhindert eine anderweitige Nutzung der Flachen und stellt damit sicher,
dass die Flachen ausschlieRlich der Ortsrandeingriinung dienen.

Eine Uber das vorgesehene Mal} hinausgehende Ausweisung von 6ffentlichen Grunfla-
chen zur Eingrinung des Ortsrandes ist nicht méglich, da dies die sinnvolle Ausnutzung
dieser wertvollen AuRRenbereichsflache reduzieren und dem Ziel der Wohnraumschaf-
fung widersprechen wirde.

Fir die Durchgriinung des Plangebiets enthalt der Bebauungsplan ein Pflanzgebot fir
Einzelbdume auf den Baugrundstiicken (PFG 2), ein flachenhaftes Pflanzgebot fur die
Vorgarten der Hausgruppen (PFG 3), ein Pflanzgebot fir die 6ffentlichen Grinflachen
(PFG 4 und 7) sowie ein Pflanzgebot fir die Eingrinung der o&ffentlichen Stellplatze
(PFG 6). Um einen mdglichst gebietstypischen Bewuchs zu schaffen sind bei der Be-
pflanzung ausschlie3lich standortgerechte, heimische Gehdélze gemal den Pflanzlisten
Zu verwenden.

Die Festsetzung zum flachenhaften Pflanzgebot in den Vorgarten (PFG 3) lasst eine
Unterbrechung der Grunflache fir Zugange und Zufahrten sowie Stellplatze auf einer
Breite von insg. maximal 6,0 m je Grundstlick zu. Bei geplanten Grundstiicksbreiten von
mehr als 12,0 m verbleibt ein ausreichend groRer Anteil an Vorgartenflachen, der ent-
sprechend der Festsetzung zu begrunen ist.

Um die Versiegelung des Plangebiets zu minimieren sind Flachdacher vollflachig mit
einer Substratstarke von mind. 10 cm extensiv zu bepflanzen. Hierdurch wird mit zu-
mutbarem Aufwand der Wasserabfluss gemindert, Lebensraum geschaffen und das
Quartier weiter durchgrunt. Auf teilversiegelten Flachen kdnnen die Bodenfunktionen
teilweise erhalten bleiben und erhebliche Beeintrachtigungen des Bodens vermieden
werden.
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8.2 Ortliche Bauvorschriften

Déacher
Aus gestalterischen Griinden sind nur gewisse Dachformen und Dachneigungen zuge-
lassen. Damit wird sichergestellt, dass sich das Plangebiet in die nahere Umgebung
einfigt und keine negativen Auswirkungen auf das Ortsbild entwickelt.
Die Festsetzungen zu den Farben und Materialien orientieren sich am umgebenden
Bestand und gewahrleisten ein fiur die Umgebung typisches Ortsbild. Andere Farben
und Materialien, die dem Charakter des Ortsbildes widersprechen, werden ausge-
schlossen.
Um negative Fernwirkungen zu vermeiden (Reflexion, Spiegel- und Blendeffekte) sind
mit Ausnahme von Anlagen zur Solarenergienutzung glanzende und reflektierende
Dacheindeckungselemente nicht zulassig.
Aus technischen Erfordernissen sind gangige Anlagen der Solarenergienutzung ubli-
cherweise in vom geregelten Farbkanon abweichenden Farben gehalten und mit glan-
zenden Oberflachen ausgestattet. Da diese Anlagen aus Griinden des Klimaschutzes
jedoch gewiinscht sind und ermdglicht werden sollen, sind diese von den Regelungen
ausdrucklich ausgenommen. Hier wird die Ermoéglichung der regenerativen Energieer-
zeugung und dem Klimaschutz der Vorrang vor dem Ortsbild eingerdumt.
Damit die Anlagen flr die Energieerzeugung sich auch in die Dachlandschaft einglie-
dern mussen diese bei Satteldachern die Dachneigung der Dachflache aufnehmen und
dirfen nur konstruktionsbedingt iber diese hinausragen. Bei Flachdachern sind Auf-
stdnderungen zulassig. Allerdings sind diese in ihrer maximalen Hohe und Ausdehnung
begrenzt, um nicht zu hoch in Erscheinung zu treten und um sich nicht negativ auf das
Ortsbild auszuwirken.
Flachdacher sind vollflachig extensiv zu begrinen. Dachterrassen sind méglich. Anla-
gen zur solaren Energienutzung sind auch im Bereich der Dachbegrinung zulassig
(keine Befreiung von den Festsetzungen tber Dachbegrinung fir solare Energienut-
zung). Begriinte Dachflachen dienen der Retention von Niederschlagswasser und bie-
ten Lebensraume fir Tiere und Pflanzen. Sie nehmen teilweise auch Bodenfunktionen
wahr. Beeintrachtigungen der Schutzglter werden vermindert.
Solange Dachaufbauten nicht Gberhandnehmen, sind diese im vorliegenden Ortsbild
durchaus vertraglich. Dachgauben werden deshalb in ihrer zulassigen Ausgestaltung
geregelt, um diese auf ein ortsbildvertragliches Mal} zu begrenzen. Insbesondere die
Lage dieser innerhalb der Dachflache, die Ausdehnung und die Form dieser zu regeln
ist aus ortsbildgestalterischer Sicht erforderlich, um bei einer stadtebaulich vertraglichen
Vielfalt dennoch eine harmonische Dachlandschaft zu bewahren.
Hierzu ist die zulassige Lange der Dachaufbauten beschrankt. Um diese als solche in
Erscheinung treten zu lassen und eine ausgewogene Proportion der Dacher und insge-
samt der Dachlandschaft zu schaffen, muss der Abstand zum Ortgang mindestens 2,0
m und der Abstand der Dachanschlisse zum First und zur Traufe mindestens 1,0 m
(gemessen auf der Dachschrage) betragen.
Um ein ausgewogenes Erscheinungsbild der Bebauung zu gewabhrleisten, sind Dach-
aufbauten in Form und Dimension einheitlich zu gestalten und nicht kombiniert méglich.

AuRenanlagen und Freifldchen

Zum Erhalt der Durchgriinung des Gebiets sind alle nicht bebauten Flachen als Griin-
flachen anzulegen. Dies tragt auch zur Einbindung des Plangebiets in den umgebenden
sensiblen Landschaftsraum bei. AuRerdem stellen Garten Lebensraume fur Flora und
Fauna dar. Die MalRnahme wirkt ausgleichend flir die verlorenen Lebensraume.

Lose Steinschuttungen zur Gartengestaltung (Schottergarten) sind nicht zulassig. Ne-
ben der optischen ,Vergrauung“ der Stadte und Gemeinden haben Steingarten negative
Auswirkungen auf das Mikroklima: Durch fehlende Begriinung und Baume heizen sich
die Steine im Sommer auf und geben die Warme an die Umgebung ab. Da die Steine
die Warme aulierdem speichern, kann sich der Garten, bzw. der Boden, auch nachts
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nicht abkihlen. Wasserundurchlassige Schotterbeete verhindern dazu, dass Regen-
wasser ins Erdreich sickern kann und begtinstigen so die Austrocknung des Erdreichs.
Hinzu kommen die negativen Auswirkungen auf die Flora und Fauna: Durch die feh-
lende Begrunung haben es Insekten, Vogel und andere Tiere schwerer an Nahrung und
Lebensraum zu kommen.

Auffullungen, Abgrabungen und Stiitzmauern
Die Topografie im Plangebiet stellt sich als weitgehend homogen, von Nordwest nach
Ost abfallend dar. Das Gelande soll so weit als mdglich in seiner derzeitigen Erschei-
nung erhalten werden. Deshalb sind flachenhafte Aufschittungen und Abgrabungen in
ihrer maximalen Hoéhe auf ein vertragliches Mal} zu beschranken.
Stutzmauern entlang der Grenzen zu 6ffentlichen Verkehrsflachen sind mit einer Héhe
von maximal 0,5 m zuldssig. Zudem haben Stiitzmauern einen Abstand von mind. 0,5
m zu o6ffentlichen Verkehrsflachen einzuhalten. Die Flache zwischen Stitzmauer und
Grundstiicksgrenze ist zu begrinen.
Zu landwirtschaftlich genutzten Grundstiicken sowie zu 6ffentlichen Grinflachen (aus-
genommen Baumbeete im Bereich der 6ffentlichen Parkierungsflachen) hin sind Stitz-
mauern unzulassig. Hier sind Niveauunterschiede mit Boschungen auszugleichen.

Einfriedungen
Damit der 6ffentliche Raum maéglichst wenig von Einfriedungen gepragt wird und weit-

gehend offen in Erscheinung tritt, sind tote Einfriedungen zu 6ffentlichen Verkehrs- und
Grinflachen in ihrer zulassigen Héhe beschrankt und haben einen Mindestabstand von
0,50 m einzuhalten. Einfriedungen pragen auch das Landschaftsbild, weshalb dieselben
Festsetzungen auch fir Einfriedungen im Ubergang in die freie Landschaft getroffen
werden.

Garagenzufahrten und Stellplatze
Die Garagenzufahrten und Stellplatzflachen sind zur Minderung der Bodenversiegelung
mit wasserdurchlassigen Belagen herzustellen. Hiermit kann der Wasserabfluss mit zu-
mutbarem Aufwand abgemindert werden.

Anlagen zum Sammeln von Niederschlagswasser
Das Plangebiet wird im Mischsystem entwassert. Innerhalb des Allgemeinen Wohnge-
biets muss das anfallende Oberflachenwasser von befestigten Flachen wie Dachern,
Stellplatzen, Zufahrten usw. zur zeitweiligen Regenriickhaltung und langsamen Abwirt-
schaftung in Zisternen aufgefangen und gedrosselt in den Kanal abgeleitet werden.
Als Bemessungswert fir das Rickhaltevolumen sind 3 m? je 100 m? befestigte Flache
anzusetzen. Fir die GielR- und Brauchwassernutzung kann zusatzliches Speichervolu-
men geschaffen werden. Die Rickhaltung muss einen permanent offenen Abfluss von
0,1 I/s je 100 m? befestigte Flache haben. Fir begriinte Dachflachen mit einer Drain-
und Vegetationsschicht mit einer Gesamtdicke von mindestens 10 cm braucht anteilig
kein Puffervolumen nachgewiesen werden. Durch die vorgegebenen Parameter kann
in den privaten Zisternen bzw. Pufferbecken ein Regenereignis mit einer Jahrlichkeit
von 5 Jahren zurlickgehalten werden. Die Zisternen und begriinten Dachflachen sind
an den offentlichen Mischwasserkanal anzuschlie3en. Dieser fuhrt in den Mischwass-
ersammler DN 500 SB, welcher bereits in der Strale Hinteres lltisfeld liegt.
Zisternen konnen der Retention von Niederschlagswasser dienen und das 6ffentliche
Kanalnetz bei Starkregenereignissen entlasten. AuRerdem mindert die Bewasserung
des Gartens mit Regenwasser den Verbrauch an kostbarem Trinkwasser und schont
die naturlichen Ressourcen.
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9.

10.

UMWELTBERICHT

Bauleitplane sind der Flachennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) und der Be-
bauungsplan (verbindlicher Bauleitplan).

Fur Bauleitplanverfahren ist im Rahmen der Umweltprifung (§ 2 Abs. 4 BauGB) ein
Umweltbericht zu erstellen (§ 2a BauGB und Anlage 1 zu § 2 Abs. 4, § 2a und § 4c
BauGB), in dem die in der Umweltprifung ermittelten voraussichtlichen erheblichen Um-
weltauswirkungen beschrieben und bewertet werden. Der Umweltbericht ist ein geson-
derter, selbststandiger Teil der Begriindung zum Bauleitplan (§ 2a BauGB), dessen we-
sentliche Inhaltspunkte vorgegeben sind (Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB und
Anhang 1 der EU-SUP-Richtlinie).

Der Umweltbericht wird als separates Dokument (Anhang 4) gefihrt und liegt der Be-
grindung bei.

NACHRICHTLICHE UBERNAHME UND HINWEISE

Gemal § 9 Abs. 6 und 6a BauGB werden Regelungen aus anderen gesetzlichen Vor-
schriften nachrichtlich aufgenommen. Dazu gehdéren Hinweise zum Bodenaushub, zu
Altablagerungen, zu zufalligen Funden, zu Zisternen, zum Rodungszeitpunkt, zur Ein-
sichtnahme von DIN-Vorschriften und zum Starkregen.

Aufgestellt:
Hofle, Amt fur Stadtentwicklung
Schwabisch Gmiind, den 10.06.2025
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ILTISFELD »Klimagerechtes Flichenmanagement“ Schwibisch Gmiind

Anhang zu Kapitel 4.3 Steckbriefe

Ort: Lindach GrofSe: 2,5 ha Nutzungsart: WA Flichenart: Perspektivfliche

Verortung innerhalb der Gesamtstadt (D) Stadtrdumlicher Kontext

KLIMAOKOLOGISCHE BEWERTUNG: 3

‘ 1 ‘ ‘ 2 ‘ I 3 I ‘ 4 ‘ Eine Entwicklung der Fliche ist mit erheblich optimierenden MafSnahmen vertretbar.

BEWERTUNG PLANERISCHER KRITERIEN: A
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Vorbemerkung

Die Stadt Schwabisch Gmiind beabsichtigt zur Deckung des drangendsten
Wohnbauflachenbedarfs die Erweiterung des Wohngebiets ,Hinteres lltisfeld“ am
nordlichen Ortsrand von Lindach (s. Abbildung 1).

Der wirksame Flachennutzungsplan der ,Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft
Schwabisch Gmind — Waldstetten® stellt bereits auf etwa der Halfte des
Plangebiets eine geplante Wohnbauflache dar, wohingegen der Rest als Flache
fur die Landwirtschaft ausgewiesen ist. Damit wird der Bebauungsplan zum Teil
aus dem Flachennutzungsplan heraus entwickelt (§ 8 Abs. 2 BauGB). Fur die
Bereiche ohne eine entsprechende Planungsgrundlage wird der
Flachennutzungsplan gemal® § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren an die
Inhalte des Bebauungsplans ,Hinteres lltisfeld — Erweiterung” angepasst.

"‘ s

Schwébisch Gmiind

Entwurf, Stand: 10.06 2025

Bebauungsplan und értliche Bauvorschrifien
Nr. 840 CI "Hinteres lltisteld - Erweiterung"”|
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(Stadt Schwébisch Gmiind - Amt fiir Stadtentwicklung, 10.06.2025)

Vor dem Hintergrund der Verbotstatbestdnde nach § 44 Abs. 1
Bundesnaturschutzgesetz  (BNatSchG) soll in  den entsprechenden
Vorhabenbereichen geprift werden, ob Lebensstatten bzw. potenzielle

Fortpflanzungs- und Ruhestatten von Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie
sowie gefahrdete Vogelarten vorhanden sind.

Schwabisch Gmiind - Lindach — Bebauungsplan Nr. 840 C | ,Hinteres lltisfeld - Erweiterung” RUS



Vorbemerkung 5

subdhvc®

Dies geschieht vor Ort, im Rahmen einer Biotoptypenkartierung mit erganzender
Erfassung potenzieller Habitate relevanter Artengruppen. Die Ergebnisse jener
Ubersichtsbegehung werden in den folgenden Kapiteln dargelegt.

Anhand dieser Erkenntnisse wird der weitere Untersuchungsbedarf der
planungsrelevanten Arten bzw. Artengruppen unter Einbeziehung der
prognostizierten Projektwirkungen beschrieben.
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Gesetzliche Grundlage

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschuitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen,
zu verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen,
zu beschadigen oder zu zerstéren,

2. wild lebende Tiere der streng geschitzten Arten und der europdischen Vogelarten
wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich
durch die Storung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art
verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders geschiitzten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstoéren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschiitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschadigen oder zu
zerstoren (Zugriffsverbote).

Bei zulassigen Eingriffen bestehen Sonderregelungen im Rahmen des § 44
Abs. 5 BNatSchG, wonach ein Verstol} gegen diese Verbote nicht vorliegt, soweit
die Okologische Funktion der vom Eingriff oder Vorhaben betroffenen
Fortpflanzungs- oder Ruhestatten — ggf. unter Hinzuziehung vorgezogener
Ausgleichsmalinahmen — im r@umlichen Zusammenhang weiterhin erfullt wird:

(5) Far nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeintrachtigungen durch Eingriffe in
Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder 3 zugelassen oder von einer
Behorde durchgefihrt werden, sowie flr Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2
Satz 1 gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach MalRgabe der
Satze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG
aufgefuhrte Tierarten, europaische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in
einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgefuhrt sind, liegt ein
Verstold gegen

1. das Tétungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die
Beeintrachtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Toétungs- und
Verletzungsrisiko fir Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhéht und
diese Beeintrachtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten
Schutzmafnahmen nicht vermieden werden kann,

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme,
Beschadigung oder Zerstdérung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1
nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer
erforderlichen MalRnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tétung oder Verletzung
oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschadigung oder Zerstérung und die
Erhaltung der o6kologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im
raumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeintrachtigt werden und diese
Beeintrachtigungen unvermeidbar sind,

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der
von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestatten im
raumlichen Zusammenhang weiterhin erfullt wird.

Soweit erforderlich, kdnnen auch vorgezogene AusgleichsmalRnahmen festgelegt
werden. Fur Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der
Richtlinie 92/43/EWG aufgeflihrten Arten gelten die Satze 2 und 3 entsprechend.
Sind andere besonders geschitzte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur
Durchfihrung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstol} gegen die Zugriffs-,
Besitz- und Vermarktungsverbote vor.
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3 Beschreibung des Untersuchungsraums 7

3 Beschreibung des Untersuchungsraums
3.1 Lage im Raum

Die Vorhabenflache liegt am nérdlichen Ortsrand von Lindach, innerhalb des
Gewanns ,Lachwiesen®. Im Suden und Osten grenzt das Plangebiet an das
bestehende Wohngebiet ,Hinteres lltisfeld“ sowie die gleichnamige Stral’e an.
Auf der nordlichen bzw. westlichen Seite des Geltungsbereichs existiert hingegen
keine Bebauung, hier schlieRen zusammenhangende Wiesenflachen an.

Naturraumlich wird das Plangebiet dem ,Schurwald und Welzheimer Wald*
zugeordnet, welcher innerhalb der GroRlandschaft ,Schwabisches Keuper-Lias-
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Abbildung 2: Lage der Vorhabenflache im Raum (blau)

3.2 Schutzausweisungen und Biotopverbund

Es liegt keine der folgenden flachigen Schutzgebietskategorien im Bereich des
geplanten Vorhabens oder direkt daran angrenzend vor: Naturpark, Nationalpark,
Biospharengebiet, Vogelschutzgebiet (Natura 2000), Landschaftsschutzgebiet,
Naturschutzgebiet und Waldschutzgebiet. Ebenso werden vorhabenbedingt
keine gesetzlich geschutzten Biotope bzw. Naturdenkmale tangiert.

Der Geltungsbereich des gegenstandlichen Bebauungsplans liegt im Norden und
Westen mit einer Flache von ca. 3.023 m? (0,3 ha) innerhalb des FFH-Gebiets
,Uunteres Leintal und Welland® (Schutzgebiets-Nr. 7125341). Darlber hinaus ist
nordwestlich an das Plangebiet angrenzend eine Magere Flachland-Mahwiese
(,Wechselfrische Glatthaferwiese N Lindach 1, Mahwiesen-Nr.
6510013646132217) als FFH-Lebensraumtyp 65.10 kartiert.

subdivc®
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Um etwaige Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutz- und Erhaltungsziele
des genannten FFH-Gebiets zu beurteilen, ist nach § 34 BNatSchG die
Durchfiihrung einer separaten Natura 2000-Vertraglichkeitsprifung erforderlich.

In Bezug auf den feuchten und trockenen Offenland-Biotopverbund weist der
Vorhabenbereich keinerlei Relevanz auf, ebenso wenig fiir die Wildtierkorridore
des Generalwildwegeplans. Dementgegen stellt die FFH-Mahwiese, die im
Nordwesten an das Plangebiet angrenzt, eine Kernfliche des mittleren
Biotopverbunds dar. Diese Wiese befindet sich zudem innerhalb einer
zusammenhangen Verbundachse aus Kern- und Suchraumen.

Bestandssituation und Bewertung

Bei zwei Begehungsterminen wurde die Bestandssituation vor Ort erfasst und die
vorhandenen Lebensraumstrukturen anhand des BiotopschlUssels der LUBW in
Biotoptypen kategorisiert.

Begehungstermin: Kartierungen der Biotoptypen und Lebensraumstrukturen

Freitag, 21.04.2023/11:15 — 11:45 Uhr/ 8-9 °C, wolkig, Bft 0-1
Freitag, 06.09.2024 / 09:45 — 10:45 Uhr/ 17-18 °C, stark bewdlkt, Bft 1-2

Die Vorhabenflache ist gegenwartig nicht versiegelt und noch vollstandig
unbebaut. Auf der Flache sind keinerlei Bauwerke und demzufolge auch keine
potenziell geeigneten Gebaudehabitate vorhanden.

Im zentralen Vorhabenbereich lassen sich stattdessen flachige Wiesenstrukturen
abgrenzen, welche nachfolgend beschrieben und hinsichtlich einer
Habitateignung fir streng geschitzte Tier- und Pflanzenarten bewertet werden:

Ein grol3er Teil des Geltungsbereichs charakterisiert sich als ,Fettwiese mittlerer
Standorte“ (33.41). Die Flache weist hierbei die fur eine nahrstoffreiche Wiese
typischen Pflanzenarten auf, bspw. Deutsches Weidelgras, Rotklee,
Sauerampfer, Spitzwegerich, Wiesen-Barenklau, Wiesen-Kerbel, Wiesen-Pippau,
Wiesen-Schaumkraut und Wiesen-Storchschnabel.

Insgesamt spielt diese artenarme Grunflache eine nur untergeordnete Rolle als
Nahrungshabitat flr die Avifauna sowie fir siedlungsnah jagende Fledermause.
Auf der dichtwichsigen Wiesenflache fehlen zusatzliche Habitatelemente wie
Altgrasbestande oder Rohbodenstellen, welche insb. fir das Vorkommen von
Reptilien eine entscheidende Rolle spielen wirden.

Im Nordwesten grenzt wiederum eine ,Magerwiese mittlerer Standorte® (33.43)
an das Plangebiet an. Das Dungeregime der umliegende Fettwiese beeinflusst
die Artenzusammensetzung der Teilflache malfigeblich. So treten innerhalb des
Magerstandorts nahrstoffanzeigende Pflanzenarten (Wiesen-Storchschnabel,
Wiesen-Kerbel, Wiesen-Barenklau etc.) im gleichen Verhaltnis auf wie reine
Magerkeitszeiger (Wiesen-Flockenblume, Margerite, Acker-Witwenblume u. a.).

Die fur das Vorkommen von Schmetterlingspopulationen essenziellen Wirts-
pflanzen treten in den gennannten Wiesenstrukturen patchweise auf (GrofRRer
Wiesenknopf) bzw. fehlen ganzlich (nicht saure Ampferarten).

Entlang des westlichen Rands der Vorhabenflache verlauft ein Trampelpfad Uber
die zuvor beschriebenen Wiesenflachen. Der Pfad, welcher regelmaRigen
Tritteinflissen durch FuRganger unterliegt, ist dem Biotoptyp ,,Grasweg® (60.25)
zuzuordnen Die niedrigwlichsige Vegetation entlang des Weges wird dominiert
durch verschiedene Graserarten.
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3 Beschreibung des Untersuchungsraums 9

Prinzipiell werden ausschlielich Flachen in Anspruch genommen, die durch die
Lage am Lindacher Siedlungsrand sowie durch die intensive Grinlandnutzung
anthropogen beeinflusst sind.

Im nordlichen und westlichen Planungsumfeld treten weitere Fett- und
Magerwiesen innerhalb eines zusammenhangenden Grinlandkomplexes auf,
zudem sind sudlich und 6stlich der Vorhabenflache typische Siedlungshabitate
(Bauwerksflachen — 60.10 / Nutz- und Ziergarten — 60.63) vorhanden. Ein Teil
der 6stlich gelegen Hausgarten ragt hierbei in den Geltungsbereich hinein.

Hervorzuheben sind im Stdosten vier abgrenzbare Einzelbaume (45.30), in den
Hausgarten sind weitere Geholzstrukturen (Heckenzaune, Zierstraucher etc.)
vorhanden. Die jungen bis mittelalten Gehdlze weisen allesamt keine
Baumhohlen (d.h. Stamm- oder Asthéhlen) bzw. nur Initialstadien solcher auf.
Ebenso fehlen Rindenhabitate (Stammanrisse, Rindenabplatzungen /-6ffnungen)
und Totholz. Fur Frei- und Heckenbriter stellen diese Bestandsgehdlze aber
(potenzielle) Brutstatten bereit.

Des Weiteren befindet sich ca. 60 m westlich des Geltungsbereichs eine Gruppe
aus finf Obstbdumen (Baumgruppe - 45.20), auf welche jedoch keine
kumulierenden Vorhabenwirkungen zu erwarten sind.

Nachfolgende Fotos dokumentieren die vorhandenen Biotoptypen und
Lebensraumstrukturen im Bereich und dem Umfeld des Vorhabens:

Abbildung 3:
Fettwiese mittlerer
Standorte (33.41)

Typische Arten-
zusammensetzung fur
nahrstoffreiche Wiesen

Untergeordnete
Bedeutung als
Habitatelement

Zentrale Lage, Blick
nach Nordosten

Abbildung 4:
Magerwiese mittlerer
Standorte (33.43)

Lage auferhalb des
Plangebiets, grenzt im
Nordwesten an

Artenzusammensetzung
zu gleichen Teilen aus
Nahrstoff- und
Magerkeitszeigern

Untergeordnete
Bedeutung als
Habitatelement

Blick nach Nordwesten

stbdltvc
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™ Abbildung  5:
' Grasweg (60.25)

Aus niedrigen und
trittvertraglichen
Grasern aufgebaut

Keine Bedeutung als
Habitatelement

Westlicher Rand der
Vorhabenflache, Blick
nach Norden

Abbildung 6:
Baumgruppe (45.20)
aus finf Obstbaumen

Lage ca. 60 m westlich
des Geltungsbereichs

Keine kumulierende
Vorhabenbetroffenheit
Zu erwarten

Abbildung 7:
Plangebiet samt
Umfeld

Zusammenhangender
Griinlandkomplex aus
Fett- und Magerwiesen

Bestandsbebauung im
Hintergrund (Siedlungs-
habitate)

Blick nach Siden
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Artenschutzrechtliche Relevanzprifung — Habitatpotenzialanalyse

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Relevanzprifung ist zu erdrtern, ob im
Wirkraum des geplanten Vorhabens von einem Vorkommen
artenschutzrelevanter Tiergruppen auszugehen ist (bekanntes oder zu
erwartendes Vorkommen) und ob sich vorhabenbedingt negative Auswirkungen
hinsichtlich dieser Arten ergeben koénnten sowie in welchen Fallen eine
vertiefende Prifung der Verbotstatbestande erforderlich ist.

Neben dem Wissen Uuber die vorhabenrelevanten Wirkfaktoren setzt die
artenschutzrechtliche Relevanzprufung vor allem die Kenntnis Uber mdgliche
Vorkommen von streng geschitzten Arten und der europaischen Vogelarten im
Wirkraum des Bauvorhabens voraus.

Ermittlung des zu prufenden Artenspektrums

Die Potenzialanalyse der vor Ort kartierten Habitatsstrukturen im Hinblick auf ein
Vorkommen wertgebender Arten, ergibt sich aus den Fragestellungen des
besonderen Artenschutzes gemaf § 44 BNatSchG.

Zur Beurteilung moglicher Verbotstatbestande wurden in diesem Zusammenhang
die hierfiir in Frage kommenden Habitate am 21.04.2023 dahingehend Uberpriift,
ob sie geeignet sind, als (potenzieller) Lebensraum fir streng geschitzte Arten
und / oder europaische Vogelarten zu dienen.

Zudem wird im Folgenden auf Gemeindeebene eine Abfrage des Informations-
systems Zielartenkonzept Baden-Wurttemberg (ZAK) durchgeflhrt:

Zielartenkonzept (ZAK) Baden-Wirttemberg

Das Informationssystem ZAK dient der systematischen Berlcksichtigung
gesamtdkologischer Belange im Rahmen kommunaler Planungen. Dabei stehen
naturschutzfachliche  Aspekte im  Vordergrund der Zielarten- und
MaRnahmenauswahl des Programmablaufs, in den bislang ca. 330 der
insgesamt 1100 Zielarten Baden-Wurttembergs eingebunden waren.

Die auf das Gemeindegebiet (Naturraum) und die Habitatstrukturen bezogene
Abfrage des ZAK liefert Uber Planungsempfehlungen hinaus auch Hinweise auf
bei Eingriffsvorhaben zu berlcksichtigende Tier- und Pflanzenarten. Neben
Zielarten auf Landesebene liefert sie ebenso mdogliche Vorkommen der im
Anhang Il und Anhang IV der FFH-Richtlinie gelisteten Arten.

Die Abfrage des Zielartenkonzepts fur die Stadt Schwabisch Gmund liefert
hierbei das in nachfolgender Tabelle 1 gelistete Artenspektrum. Aus der ZAK-
Gesamtabfrage werden lediglich die streng geschutzten Arten (d.h. europaische
Vogelarten und Anhang IV-Arten der FFH-Richtlinie) dargestellt.

Des Weiteren sind jene Arten hervorgehoben, fur die nach MalRgabe des ZAK
prinzipiell geeignete Habitatstrukturen im Vorhabenbereich vorhanden sind. Die
ZAK-Einstufung erfolgt fur die genannten Arten hierflr ohne Berucksichtigung der
tatsachlichen Habitatqualitat. Eine Bewertung der Artenliste erfolgt erst Gber die
textliche Abschichtung in Tabelle 2 und Tabelle 3.
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4 Artenschutzrechtliche Relevanzpriifung — Habitatpotenzialanalyse 12
Tabelle 1: Im ZAK gelistete Arten fir den Vorhabenbereich
Artname .
Artengruppe wissenschaftlich deutsch e
Aegolius funereus Rauhfulkauz N Nein
Alauda arvensis Feldlerche N Ja
Anthus trivialis Baumpieper N Ja
Apus melba Alpensegler N Nein
Athene noctua Steinkauz N Nein
Charadrius dubius Flussregenpfeifer Z Nein
Corvus monedula Dohle N Nein
Crex crex Wachtelkdnig LA Ja
Cuculus canorus Kuckuck N Nein
Delichon urbicum Mehlschwalbe N Nein
Emberiza calandra Grauammer LA Ja
Falco subbuteo Baumfalke N Nein
Ficedula albicollis Halsbandschnapper LB Nein
Gallinula chloropus Teichhuhn N Nein
Hirundo rustica Rauchschwalbe N Nein
Jynx torquilla Wendehals LB Nein
Milvus milvus Rotmilan N Ja
Perdix perdix Rebhuhn LA Nein
Pernis apivoris Wespenbussard N Nein
Phylloscopus bonelli | Berglaubsanger LA Nein
P.h)./ ”OS.COP us Waldlaubsanger N Nein
sibilatrix
Picus canus Grauspecht N Nein
Riparia riparia Uferschwalbe Z Nein
Rallus aquaticus Wasserralle LB Nein
Saxicola rubetra Braunkehichen LA Ja
Tachybaptus ruficollis | Zwergtaucher N Nein
Vanellus vanellus Kiebitz LA Ja
?:rrtt)):;tteellllss Mopsfledermaus LA Nein
Eptesicus nilssonii | Nordfledermaus N Ja
Eptesicus serotinus il LB Ja
fledermaus
Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus LB Nein
Myotis brandtii Gr. Bartfledermaus LB Nein
Myotis daubentonii Wasserfledermaus FFH Nein
Myotis emarginatus Wimperfledermaus LA Nein
Myotis myotis Gr. Mausohr N Nein
Myotis mystacinus KI. Bartfledermaus FFH Nein
Myotis nattereri Fransenfledermaus LB Nein
Nyctalus leisleri Kl. Abendsegler N Nein
Nyctalus noctula Gr. Abendsegler FFH Nein
Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus FFH Nein
P{p {strellus Zwergdfledermaus FFH Nein
pipistrellus
HRETEIS Muckenfledermaus FFH Nein
pygmaeus
Plecotus auritus Braunes Langohr FFH Nein
Plecotus austriacus Graues Langohr LB Nein
RTRele hL.'S Gr. Hufeisennase LA Nein
ferrumequinum
Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus FFH Nein
Castor fiber Biber LB Nein
Sonstige Lynx lynx Luchs E Nein
Séugetiere g/\’ff}f—;rg;zf YesceliEns FEH Nein
SUbd# V@ Schwabisch Gmiind - Lindach — Bebauungsplan Nr. 840 C | Hinteres lltisfeld - Erweiterung” RUS



4 Artenschutzrechtliche Relevanzpriifung — Habitatpotenzialanalyse 13
Fortsetzung von Tabelle 1
Artengruppe AnAlIe Status Habitat
grupp wissenschaftlich deutsch
Bombina variegata Gelbbauchunke LB Nein
Bufo calamita Kreuzkréte LB Nein
Bufo viridis Wechselkrote LB Nein
Amphibien Hyla arborea Laubfrosch LB Nein
Rana dalmatina Springfrosch N Nein
Rana lessonae KI. Wasserfrosch N Nein
Triturus cristatus Kammmolch LB Nein
Rebtilien Coronella austriaca | Schlingnatter N Nein
P Lacerta agilis Zauneidechse N Ja
Euphydryas Eschen- :
maturna Scheckenfalter LA NE
ot erl Haarstrangwurzeleule LA Nein
lunata
Lycaena dispar Gr. Feuerfalter LB Ja
Schmetterlinge Maculinea arion Schwarzflta_pkl_ger LB Nein
Ameisenblauling
Maculinea Dkl. Wiesenknopf-
, . - LB Ja
nausithous Ameisenblauling
Proserp{nus Nach?_kerzen- FEH Nein
proserpina schwarmer
Osquerma Juchtenkafer LB Nein
eremita
Rosalia alpina Alpenbock LB Nein
Weichtiere Unio crassus Bachmuschel LA Nein

subdivc®

Erlauterungen zur Tabelle 1:

ZAK-Status (Landesweite Bedeutung der Zielarten)

Einstufung Stand 2005; erganzt und z.T. aktualisiert Stand 04/2009

LA Landesart Gruppe A; Vom Aussterben bedrohte Arten und Arten mit meist isolierten, tberwiegend instabilen
bzw. akut bedrohten Vorkommen, fiir deren Erhaltung umgehend Artenhilfsmanahmen erforderlich sind.

LB Landesart Gruppe B; Landesarten mit noch mehreren oder stabilen Vorkommen in einem wesentlichen Teil
der von ihnen besiedelten ZAK-Bezugsrdume sowie Landesarten, fir die eine Bestandsbeurteilung derzeit
nicht méglich ist und fir die kein Bedarf fiir spezielle Sofortmafinahmen ableitbar ist.

N Naturraumart; Zielarten mit besonderer regionaler Bedeutung und mit landesweit hoher Schutzprioritat.

FFH FFH-Nachtrag; Nachtraglich im Jahr 2009 ergadnzte FFH-Arten zur Bericksichtigung der gesetzlich
geschitzten Arten als Zielarten im Informationssystem Zielartenkonzept.

Z \Weitere berlicksichtigte Zielarten; Nach Umstellung der alten Roten Listen auf ein neues Kriteriensystem
formal zu streichende Arten, die aber dennoch eine fachliche Bedeutung haben. Vermeidung eines
Ungleichgewichts zu Artengruppen mit

Naturraumart.

noch alter

Rote Liste-Kategorisierung. Behandlung wie

E Erloschene Arten sind Arten, die in Baden-Wirttemberg aktuell als ausgestorben oder verschollen gefiihrt
werden. Sie werden bei erneutem Auftreten als Landesart mit hochster Schutzprioritédt und herausragender
Bedeutung auf Landesebene eingestuft, sofern sie nicht als stark vagabundierende Vermehrungsgaste
betrachtet werden mussen.
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4 Artenschutzrechtliche Relevanzpriifung — Habitatpotenzialanalyse 14

411 Streng geschitzte Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie und des
Anhang A der EG-Artenschutzverordnung

In der nachfolgenden Tabelle erfolgt eine Uberprifung der im Vorhabenbereich
erfassten Biotoptypen und Habitate im Hinblick auf ihre Eignung als Lebensraum
fur die streng geschutzten Arten.

Tabelle 2: Potenzialanalyse der Habitatsfunktion fir streng geschiitzte Arten
der im Rahmen der Bestandserfassung kartierten Biotoptypen

Arten bzw. Artengruppe Beurteilung

Im  Untersuchungsraum sind keinerlei Bauwerke und
. . demzufolge auch keine potenziell geeigneten Gebaudehabitate
(Alle in  Baden-Wdrttemberg| (; B. Spalten, Nischen im Traufbereich; Dachwerk-Héhlungen)
vorkommenden  Fledermause fir Fledermiuse vorhanden. Dariiber hinaus fehlen an den
zahlen zu den in Anhang IV \enigen Geholzstrukturen im  Plangebiet  (Einzelb&ume,
der FFH-Richtlinie geflhrten eckenziune, Zierstraucher) fledermausrelevante Stamm- und
Arten) Asthéhlen bzw. Rindenabplatzungen und -6ffnungen.

Zusammenfassend ist ein Vorhandensein von einzelnen
Tagesverstecken auszuschlieen, gleichermallen wie das
Auftreten von zusammenhangenden Quartierstrukturen (also
Wochenstuben sowie Zwischen-, Mannchen-, Balz-, Paarungs-
oder Winterquartiere).

Des Weiteren ist die Nutzung der Vorhabenflache als Nahrungs-
und Jagdhabitat aufgrund des nur durchschnittlichen Nahrungs-
angebotes von untergeordneter Bedeutung. In der naheren
Umgebung (bspw. gehoélz- und blitenreiche Hausgarten,
eingegriinte Ortsrandbereiche, Auenflachen an der Lein) sind
ausreichend gleich- oder hoherwertige Strukturen mit einer
entsprechenden Nahrungsauswahl vorhanden.

Fledermause

Weitere Untersuchungen sind aus fachgutachterlicher Sicht
nicht erforderlich. Das Eintreten von Verbotstatbestidnden
gemdR § 44 Abs. 1 BNatSchG kann im Hinblick auf
Fledermausarten sicher ausgeschlossen werden.

Die vorhandenen Biotoptypen und deren Habitatsstrukturen sind
fur ein Vorkommen sonstiger streng geschutzter Saugetierarten
im Untersuchungsraum nicht geeignet.

Sonstige Saugtiere Weitere Untersuchungen sind aus fachgutachterlicher Sicht
nicht erforderlich. Das Eintreten von Verbotstatbestinden
gemal § 44 Abs. 1 BNatSchG kann im Hinblick auf sonstige
geschiitzte Saugetierarten sicher ausgeschlossen werden.

Die vorhandenen Biotoptypen und deren Habitatsstrukturen sind
fir ein Vorkommen streng geschiitzter Amphibienarten im
Untersuchungsraum nicht geeignet.

Amphibien Weitere Untersuchungen sind aus fachgutachterlicher Sicht

nicht erforderlich. Das Eintreten von Verbotstatbestidnden
gemaR § 44 Abs. 1 BNatSchG kann im Hinblick auf streng
geschiitzte Amphibienarten sicher ausgeschlossen werden

Die vorhandenen Biotoptypen und deren Habitatsstrukturen sind
fir ein Vorkommen streng geschutzter Reptilienarten im
Untersuchungsraum nicht geeignet.

Die Zauneidechse besiedelt verschiedenste, primar
anthropogen gepragte Lebensrdume (u. a. aufgelassene
hier: Parkanlagen und Hausgarten, industrielle Brachflachen,
-Zauneidechse Bahndémme, StraRenbdschungen). Essenziell fir das
Vorkommen der Arten ist ein entsprechender Bestand an
Sonnen- und Versteckplatze sowie bewuchsfreie Flachen mit
geeignetem Grund zur Eiablage.

Reptilien

=0 :|'__' Ycdhve®
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subdivc®

Fortsetzung von Tabelle 2

Arten bzw. Artengruppe Beurteilung

Das vorgenannte und fur ein Vorkommen der Zauneidechse

relevante Lebensraummosaik liegt im Plangebiet nicht vor. Auf

. der dichtwichsigen Wiesenflache fehlen in erster Linie
Reptilien bewuchsfreie Bereiche und somit geeignete Eiablageplatze fiir
die Art. Hinzukommend sind auch keine expliziten

hier: Trockenstandorte im Untersuchungsraum vorhanden.

-Zauneidechse Weitere Untersuchungen sind aus fachgutachterlicher Sicht
nicht erforderlich. Das Eintreten von Verbotstatbestidnden
gemdl § 44 Abs. 1 BNatSchG kann im Hinblick auf streng
geschiitzte Reptilienarten sicher ausgeschlossen werden.

Im Vorhabenbereich sind keine Lebensraumstrukturen fiir die
Artengruppe der Fische vorhanden.

Weitere Untersuchungen sind aus fachgutachterlicher Sicht
nicht erforderlich. Das Eintreten von Verbotstatbestidnden
gemaR § 44 Abs. 1 BNatSchG kann im Hinblick auf streng
geschiitzte Fischarten sicher ausgeschlossen werden.

Fische

Die vorhandenen Biotoptypen und deren Habitatsstrukturen sind
fir ein Vorkommen streng geschiitzter Schmetterlingsarten im
Untersuchungsraum nicht geeignet. Innerhalb der artenarmen
Fettwiese fehlen insb. die fir eine Population erforderlichen
Wirtspflanzen. Das Dingeregime der Fettwiese beeinflusst
ferner das Artenspektrum der nordwestlich angrenzenden
Magerwiese, weswegen wertgebende Arten in ihrer Haufigkeit
hier ebenfalls zurlcktreten.

Als Nahrungspflanze fiir die Raupen des GroRen Feuerfalters
dienen nicht saure Ampferarten (z.B. Riesen-Ampfer und
Stumpfblattriger Ampfer), welche im Plangebiet ganzlich fehlen.

Fir den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblauling sind wiederum
Bestéande des GroRen Wiesenknopfs als Raupenfutterpflanze
relevant. Des Weiteren spielen fir den Ameisenblauling die
Wirtsameisen (z.B. Rote Gartenameise) eine entscheidende
hier: Rolle, da die Raupen im Spatsommerin die Ameisennester
T~ eingetragen werden, wo sie dann Uberwintern und rauberisch
von der Ameisenbrut leben.

In den Wiesenstrukturen tritt der GroRe Wiesenknopf als
essenzielle Wirtspflanze fiur die Schmetterlingsart patchweise
auf. Die Ameisennester der gleichermalRen bedeutenden
Wirtsameisen (z. B. Rote Gartenameise) fehlen an dieser Stelle
jedoch, sodass nur eingeschranktes Habitatpotenzial vorliegt.

Unter Beriicksichtigung einer Tauschflache fir das FFH-Gebiet
im direkten Planungsumfeld, welche habitatstrukturell gleichartig
ausgestattet ist und auRerdem einen gréReren Flachenumgriff
(ca. 5.334 m?) umfasst, kdnnen erhebliche Beeintrachtigungen
des Wiesenknopf-Ameisenblaulings ausgeschlossen werden.

Weitere Untersuchungen sind aus fachgutachterlicher Sicht
nicht erforderlich. Das Eintreten von Verbotstatbestinden
gemdal § 44 Abs. 1 BNatSchG kann im Hinblick auf streng
geschiitzte Schmetterlinge sicher ausgeschlossen werden.

Im Vorhabenbereich sind keine Baume vorhanden, welche sich
als Lebensraumstrukturen fir xylobionte Kafer eignen wirden.

Weitere Untersuchungen sind aus fachgutachterlicher Sicht
nicht erforderlich. Das Eintreten von Verbotstatbestinden
gemdal § 44 Abs. 1 BNatSchG kann im Hinblick auf streng
geschiitzte Kaferarten sicher ausgeschlossen werden.

Die vorhandenen Biotoptypen und deren Habitatstrukturen sind
fur ein Vorkommen streng geschitzter Libellenarten im
Untersuchungsraum nicht geeignet.

Schmetterlinge

-Gr. Feuerfalter

-Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenblauling

Libellen Weitere Untersuchungen sind aus fachgutachterlicher Sicht
nicht erforderlich. Das Eintreten von Verbotstatbestidnden
gemalB § 44 Abs. 1 BNatSchG kann im Hinblick auf streng
geschiitzte Libellenarten sicher ausgeschlossen werden.
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subdivc®

Fortsetzung von Tabelle 2

Arten bzw. Artengruppe Beurteilung

Im Vorhabenbereich sind keine Lebensraumstrukturen fiir die

Artengruppe der Weichtiere vorhanden.
Weitere Untersuchungen sind aus fachgutachterlicher Sicht

Weichtiere

nicht erforderlich. Das Eintreten von Verbotstatbestidnden
gemalR § 44 Abs. 1 BNatSchG kann im Hinblick auf streng
geschiitzte Weichtierarten sicher ausgeschlossen werden.

Die vorhandenen standértlichen Voraussetzungen sind fiir ein

Vorkommen streng geschutzter
Untersuchungsraum nicht geeignet.

Weitere Untersuchungen sind aus fachgutachterlicher Sicht
nicht erforderlich. Das Eintreten von Verbotstatbestinden

Farn- und Bliitenpflanzen

Pflanzenarten

im

gemaR § 44 Abs. 1 BNatSchG kann im Hinblick auf streng

geschiitzte Farn- und
ausgeschlossen werden.
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41.2

Europadische Vogelarten

In der nachfolgenden Tabelle erfolgt eine Uberpriifung der im Vorhabenbereich
erfassten Biotoptypen und Habitate im Hinblick auf ihre Eignung als Lebensraum

fur die europaischen Vogelarten.

Tabelle 3: Potenzialanalyse der Habitatsfunktion flir europaische Vogelarten
der im Rahmen der Bestandserfassung kartierten Biotoptypen

Arten bzw. Artengruppe Beurteilung

Im  Untersuchungsraum sind

Heckenzaune, Zierstraucher)

(potenzielle) Brutstatten bereit.

ausgeschlossen werden.

1

(Regierungsprasidien Baden-Wirttemberg, April 2022).

subdivcd

Schwabisch Gmiind - Lindach — Bebauungsplan Nr. 840 C | Hinteres lltisfeld - Erweiterung”

und
demzufolge auch keine potenziell geeigneten Gebaudehabitate
(u. a. Spalten, Nischen im Traufbereich; Dachwerk-Héhlungen)
fur gebdude- und nischenbritende Vogelarten vorhanden.
Aufgrund fehlender oder bisher initialer Stamm- und Asthéhlen
an den wenigen Gehdlzstrukturen im Plangebiet (Einzelbdume,
von
hohlenbritenden Arten ebenso auszuschlieen. Ferner eignen
sich die vier Einzelbaume im Sidosten des Geltungsbereichs
nicht als Horststandort fiir Grof3vogel wie den Rotmilan. Fir
Frei- und Heckenbriter stellen die Bestandsgehodlze aber

Bodenbriitende oder in Bodenndhe briitende Vogelarten des
Offenlands, welche sensibel auf stérende Umgebungseinflisse
reagieren, kdnnen aufgrund der fehlenden bzw. ungeeigneten
Lebensraumstrukturen in Verbindung mit der angrenzenden
Siedlungslage (Fluchtdistanzen, Kulissenwirkungen) im Bereich
des geplanten Vorhabens sicher ausgeschlossen werden:

Die Lebensrdume der Feldlerche sind weitrdumig und offen,
primar bendtigt sie ein  Mosaik
Landnutzungen und Ackerfriichten. Solche Strukturen treten
vorzugsweise in ackerbaulich genutzten Feldern auf, jedoch
sind auch extensiv genutzte Wiesen und Weiden geeignete
Brutgebiete. GroRte Bestandsdichten erreicht die Feldlerche in
kiistennahen Salzwiesen, Diinenlandschaften, Heidegebieten
oder in einjahrigen, landwirtschaftlichen Brachflachen.

Es werden durch die Art primar Brutreviere besetzt, die einen
moglichst weiten Abstand zu Storkulissen wie Strallen,
Geholzgruppen, Hochspannungsleitungen, Siedlungsrénder etc.
aufweisen. Fir die Kulissenwirkung kann fachlich ein Richtwert
von 150 m zur jeweiligen Stérquelle veranschlagt werden'. Im
vorliegenden Fall ist das Plangebiet allseitig von Kulissen
beeintrachtigt (Bestandsbebauung
Obstbaumbestand im Westen, grofRflachige Gehdlzbestande
entlang des Leintals im Norden bzw. Nordwesten sowie
Hochspannungsfreileitung im Norden).

Infolge der im Vorhabenbereich und dessen Umfeld erheblich
vorliegenden Kulissenbeeintrachtigung
intensiv genutzten Offenland-Lebensrdume (Fettwiese) kann ein
Brutvorkommen der Feldlerche mit hinreichender Sicherheit

verschiedenen

im Siden und Osten,

hierbei

Landesweiter Biotopverbund Baden-Wirttemberg, Raumkulisse Feldvogel — Ergénzung zum Fachplan Offenland
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subdivcd

Fortsetzung von Tabelle 3

Arten bzw. Artengruppe Beurteilung

ausgeschlossen werden.

schitter bewachsene Verlandungszonen, Seggenmoore

auch  offenes, extensiv  genutztes Kulturland
deckungsreicher Vegetationsschicht. Die Auspragung

vorkommen sicher ausgeschlossen werden kann.

Plangebiet aufgrund nicht vorhandener Habitatstrukturen
vorneherein ausgeschlossen werden.

Plangebiet entspricht insgesamt nicht  den

vorkommen sicher ausgeschlossen werden kann.
Der Kiebitz bevorzugt feuchte Standortbedingungen

Dauergrinland, jedoch auch in Wiesen, Weiden
Uberschwemmungsflachen  vor. Die  Auspragung

Brutvorkommen mit sicher ausgeschlossen werden kann.
Des Weiteren ist die Nutzung der Vorhabenflache

entsprechenden Nahrungsauswahl vorhanden.

Betrachtung der Avifauna erforderlich (s. Kapitel 4.2).
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Ein Brutvogel der halboffenen Landschaft ist der Baumpieper.
Er brutet an Waldréandern, auf Mooren, in Heiden und Auen.
Ebenso besiedelt werden offene Walder mit Lichtungen,
Windwurfflachen und / oder jungen Aufforstungsbereichen
bevorzugt. Generell gemieden werden dichte Waldbestande.
Insgesamt kann ein Brutvorkommen im Plangebiet aufgrund
nicht vorhandener Habitatstrukturen von  vorneherein

Der Wachtelkdnig bevorzugt vornehmlich halboffene Auen,

und

naturliche Bergwiesen. Als Sekundarlebensraum besiedelt er

mit
der

Lebensraume im Plangebiet entspricht insgesamt nicht den o.g.
Habitatanspriichen des Wachtelkénigs, weshalb dessen Brut-

Die Grauammer bewohnt offene Landschaften mit einzelnen
Baumen oder Blischen und zumindest teilweise dichter Boden-
vegetation, beispielsweise in extensiv genutztem Griinland, an
Ackerrandern und in Brachen. Daneben werden auch Dinen
und Heiden besiedelt. Insgesamt kann ein Brutvorkommen im

von

Das Braunkehlchen bevorzugt offene Landschaften mit feuchten
Wiesen und niedriger bzw. liickiger Vegetation. Essenziell fiir
den Vogel ist das Vorhandensein von Ansitzwarten (z.B. Zaune
und Pfahle) im Brutrevier. Die Auspragung der Lebensrdume im

0.g.

Habitatanspriichen des Braunkehlchens, weshalb dessen Brut-

im

Offenland. Er kommt in offenem, flachem und feuchtem

und
der

Lebensraume im Plangebiet entspricht insgesamt nicht den o.g.
Habitatanspriichen des Kiebitzes, weshalb dessen

als

Nahrungshabitat aufgrund des nur durchschnittlichen Nahrungs-
angebotes von untergeordneter Bedeutung. In der naheren
Umgebung (bspw. gehdlz- und bliitenreiche Hausgarten,
eingegriinte Siedlungsrandbereiche, Auenflachen an der Lein)
sind ausreichend gleich- oder hdherwertige Strukturen mit einer

Die potenzielle Eignung als Bruthabitat fiir frei- und
heckenbriitende Vogelarten macht eine vertiefende

RUS
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4.2

subdivc®

Ergebnis der Habitatpotenzialanalyse

Aus der Abschichtung des planungsrelevanten Artenspektrums geht hervor, dass
ein Vorkommen bzw. die Betroffenheit aller Artengruppen aus dem Anhang IV
der FFH-Richtlinie (d.h. Fledermause, sonstige Saugetiere, Amphibien, Reptilien,
Fische, Schmetterlinge, Kafer, Libellen, Weichtiere sowie Farn- und
Blatenpflanzen) im Plangebiet mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen
werden kann.

Weiterfuhrende vertiefte tierdkologische Untersuchungen sind fur diese Tier- und
Pflanzenarten aus fachgutachterlicher Sicht somit nicht erforderlich.

Fur die europaischen Vogelarten ergibt sich aufgrund eines vorhandenen
Habitatpotenzials (Vogelbrutplatze in Gehdlzen) hingegen die Relevanz einer
vertiefenden Betrachtung.

Der Sachverhalt ist nachfolgend aufgefuhrt:

Europaische Vogelarten

Durch die Realisierung des Bauvorhabens kann es zu einem Verlust eines
potenziellen Bruthabitats der Avifauna kommen. Aufgrund der Vorbelastung der
Vorhabenflaiche durch Stérungen infolge seiner Lage am Lindacher
Siedlungsrand sowie durch die intensive Grinlandnutzung ist hierbei
ausschliellich von einem Vorkommen stérungstoleranter und ubiquitarer
Vogelarten auszugehen.

In den Gehodlzbestanden innerhalb des Vorhabenbereichs (d.h. Einzelbdume,
Heckenzaune, Zierstraucher) kénnen potenzielle Brutstatten fir frei- bzw.
heckenbritende Vogelarten nicht ausgeschlossen werden. Fur beide Gilden ist
die jeweilige Habitateignung durchschnittlich ausgepragt, im Zuge der Kartierung
wurde dahingehend das Altnest eines Freibruters festgestellt.

Es sind im Planungsumfeld fur die Frei- und Heckenbruter ausreichend gleich-
oder hoherwertige Geholzstrukturen (insb. gehdlzreiche Hausgarten und
Siedlungsrandbereiche, grof¥flachige Gehdlzbestdnde entlang des Leintals)
vorhanden. Diese umliegenden Habitatstrukturen sind geeignet, die 6kologische
Funktion der beeintrachtigten  Fortpflanzungsstatten im  raumlichen
Zusammenhang ohne weiteres weiterhin zu erfullen. Das Eintreten des
Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (sog. Enthahme-,
Beschadigungs- und Zerstérungsverbot) ist daher mit hinreichender Sicherheit
ausgeschlossen.

Zur Vermeidung einer unabsichtlichen Totung von Individuen und
Entwicklungsformen der europaischen Vogelarten muss der Rodungszeitraum
der Geholze auf den Zeitraum aulRerhalb der Vogelbrutsaison begrenzt werden.

Weiterer Untersuchungsbedarf

Unter Berucksichtigung der Begrenzung des Rodungszeitraumes auf die Zeit
vom 01. Oktober bis zum 28. / 29. Februar kann das Eintreten der
Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG fir die Avifauna mit
hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden.

Eine vertiefende tierékologische Untersuchung der Brutvdgel ist daraufhin nicht
erforderlich.
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4.3
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Zusammenfassung der Artenschutzrechtlichen Relevanzpriifung

Auf Grundlage einer ortlichen Erhebung der Nutzungs- und Biotopstrukturen wird
fur das gegenstandliche Plangebiet das planungsrelevante Artenspektrum
beleuchtet, flir das im fortlaufenden Bearbeitungsprozess vertiefte Kenntnisse
zur Bewertung mdglicher arten- und sonstiger naturschutzrechtlicher
Sachverhalte erforderlich werden.

Die so gewonnenen Fachkenntnisse fuhren zum Ergebnis, dass fiir alle Arten
bzw. Artengruppen aus dem AnhanglIV der FFH-Richtlinie sowie dem
Artikel 1 der VSch-Richtlinie das Eintreten der Verbotstatbestinde gemaR
§44 Abs.1 BNatSchG bereits auf Stufe der artenschutzrechtlichen
Relevanzuntersuchung sicher ausgeschlossen werden kann.

Weiterfiihrende vertiefte tierdkologische Untersuchungen sind fiir diese Tier- und
Pflanzenarten aus fachgutachterlicher Sicht somit nicht erforderlich.

In Bezug auf die Avifauna (hier: Frei- und Heckenbriter) ist jedoch eine zeitliche
Begrenzung des Rodungszeitraums von Gehodlzen auf die Zeit vom 01.
Oktober bis zum 28./29. Februar (d.h. Gehdlzrodungen aullerhalb der
Vogelbrutzeit) im Bauablauf einzuhalten.
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1 Anlass und Aufgabenstellung 5

1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Stadt Schwabisch Gmind beabsichtigt zur Deckung des drangendsten
Wohnbauflachenbedarfs die Erweiterung des Wohngebiets ,Hinteres lltisfeld* am
nordlichen Ortsrand von Lindach. Insgesamt weist das Plangebiet eine Gesamtflache
von ca. 10.303 m? (1,03 ha) auf.

Der Geltungsbereich des gegenstandlichen Bebauungsplans liegt im Norden und
Westen mit einer Flache von rd. 3.023 m? (0,3 ha) innerhalb des FFH-Gebiets
,Unteres Leintal und Welland® (Schutzgebiets-Nr. 7125341). Aus diesem Grund muss
nach § 34 Abs. 1 BNatSchG das Vorhaben hinsichtlich moglicher Beeintrachtigungen
von Erhaltungszielen bzw. Schutzzwecken der wertgebenden Lebensraumen und
Arten des Schutzgebiets Uberprift werden.

Nordwestlich des Geltungsbereichs liegt in einer Mindestentfernung von ca. 530 m
zudem das FFH-Gebiet ,Welzheimer Wald® (Schutzgebiets-Nr. 7123341). Aufgrund
der raumlichen Entfernung zum Vorhabenbereich sind mogliche Beeintrachtigungen
der Erhaltungsziele und Schutzzwecke des Schutzgebiets fachlich von vorneherein
auszuschlieen. Etwaige Vogelschutzgebiete sind im Vorhabenkontext weitraumig
nicht vorhanden (s. Abbildung 1).

FFH-Gebietskulisse

“Unteres Leintal und Welland"

“"Welzheimer Wald"

e erich  Anige 1
Bestand spian (Versetaurt

Bebauungsplan Nr. 840 C |
"Hinteres litisfeld - Erweiterung”

Abbildung 1: FFH-Schutzgebietskulisse im Vorhabenkontext

Nach § 34 Abs. 1 BNatSchG erfordern diejenigen Vorhaben, die ein Gebiet von
gemeinschaftlicher Bedeutung (d. h. FFH-Gebiet oder Vogelschutzgebiet) erheblich
beeintrachtigen kénnen, vor ihrer Zulassung eine Prifung auf ihre Vertraglichkeit.

Eine Unzulassigkeit wird flr jene Projekte attestiert, die einzeln oder im Zusammen-
wirken mit anderen Projekten oder Planen die fiur die Erhaltungsziele und
Schutzzwecke malgeblichen Bestandteile eines Gebiets von gemeinschaftlicher
Bedeutung tatsachlich erheblich beeintrachtigen konnen. Etwaige Ausnahmen sind
nur unter bestimmten MalRgaben moglich, wobei § 34 Abs. 3 und 4 BNatSchG eine
Stufenfolge von Befreiungstatbestdnden festlegen, die dann nacheinander zu
Uberprifen sind.

subdivc®
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Ubersicht iber das Schutzgebiet und die fiir seine Erhaltungsziele maRgeblichen Bestandteile 6

2.1

2.2

subdivcd

Ubersicht iiber das Schutzgebiet und die fiir seine Erhaltungsziele
maRgeblichen Bestandteile

Ubersicht iiber das Schutzgebiet

Das FFH-Gebiet Nr. 7125341 ,Unteres Leintal und Welland“ liegt ausschlief3lich im
Ostalbkreis und besteht aus 15 Teilgebieten, die zusammen eine Flachengréfe von
1.489,6 ha aufweisen (s. Abbildung 2).

Fiur den Landschaftscharakter des FFH-Gebiets charakteristisch sind die Taler des
ostlichen Albvorlands an der Grenze von Mittel- zu Unterjura, der Unterlauf der Lein
samt den Zuflissen und Auen sowie die Seitentaler des Kochers sudlich Huttlingen
mit den nordlich liegende Wiesenfluren.

Im Bereich ndérdlich von Lindach umfasst die Schutzgebietskulisse einen zusammen-
hangenden Grunlandkomplex, in welchem sich mehrere Magere Flachland-
Mahwiesen (FFH-Lebensraumtyp 65.10) befinden. Hierbei grenzt die ,Wechselfrische
Glatthaferwiese N Lindach II* (Mahwiesen-Nr. 6510013646132217) nordwestlich
direkt an das Plangebiet an.

Abbildung 2: FFH-Gebiet ,Unteres Leintal und Welland“ im Gesamten (Lindach )

Erhaltungs- und Entwicklungsziele fiir das Schutzgebiet - Lebensraumtypen

Dem FFH-Gebiet ,,Unteres Leintal und Welland® liegt ein Managementplan (MaP) aus
dem Jahre 2010 zugrunde. Im MaP werden flir die gemeldeten Lebensraumtypen
jeweils Zielsetzung zur Erhaltung und Entwicklung bzw. konkrete Schutzzwecke
definiert, wobei zwischen Standorten im Offenland bzw. Wald zu unterscheiden ist.
Erganzend wird der Standarddatenbogen des Schutzgebiets herangezogen.

Nachfolgend werden die Erhaltungs- und Entwicklungsziele flir die acht gemeldeten
FFH-Lebensraumtypen (gem. Anhang | FFH-Richtlinie) zusammengestellt.
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2 Ubersicht tiber das Schutzgebiet und die fiir seine Erhaltungsziele maRgeblichen Bestandteile 7

Natiirliche nahrstoffreiche Seen [3150]

Erhaltungsziele im Offenland:

1 Keine Verschlechterung des Wasserchemismus und Schutz vor Eintrag von Schad- und
Nahrstoffen und Pflanzenschutzmitteln

1 Erhaltung einer guten Wasserqualitdt der Zuflisse und einer ausreichenden
Zuflussmenge

1 Erhaltung aller typischen Habitatstrukturen des Gewassers und der Uferzone ohne
zusatzliche Belastung durch intensive Nutzungen

Entwicklungsziele im Offenland:

1 Forderung der lebensraumtypischen Wasservegetation

1 Optimierung der Lebensraumstrukturen und Verbesserung der Wasser-Land-Verzahnung
bei steilen Ufern und Uferbefestigungen

1  Wiederherstellung und Entwicklung von Altwassern

FlieBRgewasser mit flutender Wasservegetation [3260]

Erhaltungsziele im Offenland:

1 Erhaltung der Gewassergite (Wasserqualitat, -chemismus, und -temperatur) der
Flielgewasser und ihrer Zulaufe

91 Erhaltung der natirlichen Gewassermorphologie, insb. hinsichtlich der Durchgéngigkeit,
der strukturreichen Ausbildung des Gewasserbetts und Substrats sowie einer
vielgestaltigen Uferzone

f  Erhaltung auedynamischer Uberschwemmungsprozesse

1 Erhaltung der submersen Vegetation als Lebensraum fiir die natirlicherweise an und in
solchen Flieligewassern vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt

Erhaltungsziele im Wald:

1 Erhalt des Lebensraumtyps in seiner derzeitigen Qualitat und rdumlichen Ausdehnung

1 Erhalt einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur

1 Erhalt einer naturnahen Gewassermorphologie und einer vielfaltig strukturierten Uferzone
mit einem Wechsel von verschiedenen typischen Vegetationseinheiten

91 Erhaltung einer naturnahen FlieRgewasserdynamik

Entwicklungsziele im Offenland:

1 Wiederherstellung eines natirlichen Wasserregimes

1 Forderung der natirlichen FlieRgewasserdynamik und einer naturnahen
Gewassermorphologie

1 Entwicklung von Gewasserrandstreifen beidseits der Flieligewasser, insb. bei
angrenzenden intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flachen mit Entwicklung typischer
Feuchtvegetation

I Entwicklung bzw. Wiederherstellung der FlieRgewasser begleitenden Aue und Forderung
auendynamischer Uberschwemmungsprozesse

1 Foérderung einer vielfaltigen und strukturreichen, auetypischen Vegetation und extensiver
Nutzungsformen

1 Verbesserung der Gewassergite in Abschnitten mit maRiger Belastung und durch
Minimierung der stofflichen Belastung bei Unterhaltungsma®nahmen an den
Ruckhaltebecken

Entwicklungsziele im Wald:

1 Verminderung der Beschattung durch Nadelhoélzer

subdbvc®
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2 Ubersicht iber das Schutzgebiet und die fiir seine Erhaltungsziele maRgeblichen Bestandteile 8

Artenreiche Borstgrasrasen [*6230]

Erhaltungsziele im Offenland:

1 Keine Gefédhrdung durch Nutzungsintensivierung, Eintrag von Schadstoffen, Nahrstoffen
und Pflanzenschutzmitteln oder Nutzungsaufgabe

1 Erhaltung der Lebensraumfunktion fiir die naturraumspezifisch dort vorkommenden
charakteristischen Arten unter besonderer Berlcksichtigung seltener Arten, wie
Heidenelke (Dianthus deltoides) oder Spitzflugeliger Kreuzblume (Polygala vulgaris ssp.
oxyptera)

91 Erhaltung charakteristischer Habitatstrukturen von niedrigwiichsigen, teils Ilckigen,
blitenreichen Rasen bis zu zwergstrauchreicheren Ausbildungen mit Fligelginster im
Saum von Hecken

Entwicklungsziele im Offenland:

1 Qualitatsverbesserung durch Minimierung der Belastungsfaktoren (Verbrachung bzw. zu
intensive Beweidung)

1 Einbezug angrenzender Flachen mit geeignetem Standortpotenzial in eine
Nutzungsextensivierung zur Entwicklung artenreicher Borstgrasrasen

Feuchte Hochstaudenfluren [6431]

Erhaltungsziele im Offenland:

1 Erhaltung eines glinstigen Wasserhaushalts mit entsprechender Grundwasser- bzw.
Gewasserdynamik im Bereich der Vorkommen des Lebensraumtyps

1 Erhaltung von glnstigen Standortverhaltnissen ohne Eintrag von Dinger bzw.
Pflanzenschutzmitteln

1 Erhaltung der regionaltypischen Artenzusammensetzung einschlie3lich des Schutzes vor
den Lebensraumtyp abbauenden Arten

1 Erhaltung eines strukturierten und zonierten Uferbereichs mit einem Wechsel von
Auenwaldern, Hochstaudenfluren und Rohrichten im Biotopverbund

Erhaltungsziele im Wald:

1 Erhalt des Lebensraumtyps in seiner derzeitigen Qualitat und rdumlichen Ausdehnung

1 Erhaltung eines typischen Artenspektrums einschlieBlich des Schutzes vor den
Lebensraumtyp abbauenden Arten

1 Bewahrung der fiur den Lebensraumtyp glinstigen Standortsbedingungen
(Wasserhaushalt, natirliche Dynamik sowie Schutz vor Nahrstoffeintragen,
Stoffablagerungen und Trittschaden) entlang der FlieRgewasser oder an Quellen

Entwicklungsziele im Offenland:
1 Entwicklung von extensiv genutzten Gewasserrandstreifen entlang der FlieRgewasser
f Foérderung bzw. Wiederzulassung auedynamischer Uberschwemmungsprozesse

Entwicklungsziele im Wald:
1 Verbesserung der Belichtungsverhaltnisse

Magere Flachland-Mahwiesen [6510]

Erhaltungsziele im Offenland:

1 Beibehaltung bzw. (Wieder-)Einfihrung einer fir den Lebensraumtyp gulnstigen
landwirtschaftlichen Nutzung

1 Schutz vor Nutzungsintensivierungen und Nutzungsanderungen, die zu einer
Verschlechterung des Erhaltungszustands flihren

1 Erhaltung der Ma&hwiesen in ihrer Funktion als Lebensraum fir die dort vorkommenden
charakteristischen und regionaltypischen Tier- und Pflanzenarten, wobei insb. die starker
gefahrdeten und / oder seltenen Arten zu beriicksichtigen sind

1 Erhaltung und Sicherung arten-, insb. blumenreicher Mahwiesen unterschiedlicher
Auspragungen beziglich des Nahrstoff- und Wasserhaushalts
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Ubersicht iber das Schutzgebiet und die fiir seine Erhaltungsziele maRgeblichen Bestandteile 9

subdbuc®

Entwicklungsziele im Offenland:

1 Wiederherstellung eines gunstigen Erhaltungszustands von insb. durch Aufdiingung und
Beweidung bzgl. des Arteninventars und der Strukturausstattung verarmten Bestanden
des Lebensraumtyps und Verbesserung der Lebensraumqualitat fir die dort
vorkommenden charakteristischen und regionaltypischen Tier- und Pflanzenarten

1 Entwicklung weiterer Bestinde des Lebensraumtyps auf Flachen, die auf Grund ihrer
Artenausstattung oder ihrer Standortverhaltnisse giinstige Voraussetzungen bieten, die
aber aufgrund der bisherigen Nutzung nicht zum Lebensraumtyp zahlen

Kalktuffquellen [*7220]

Erhaltungsziele im Wald:

1 Erhalt des Lebensraumtyps in seiner derzeitigen Qualitat und raumlichen Ausdehnung
91 Erhalt einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur

91 Erhalt eines typischen Artenspektrums

1 Bewahrung der fiir den Lebensraumtyp glinstigen Standortsbedingungen

Entwicklungsziele im Wald:
1 Minimierung von Stoffeintrdgen und Tritt- und Befahrungsbelastungen durch angrenzende
intensiv genutzte Flachen

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation [8220]

Erhaltungsziele im Wald:

1 Erhaltung eines typischen Artenspektrums, unter besonderer Berilicksichtigung der auf die
innerhalb des Waldes bestehenden Luftfeuchte- und Lichtverhaltnisse fein abgestimmten
Lebensgemeinschaften

91 Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur

Entwicklungsziele im Wald:
1 Entwicklung weiterer Felsspaltenvegetation

Auenwadlder mit Erle, Esche, Weide [*91E0)

Erhaltungsziele im Offenland:

9 Erhalt der Auenwalder mit ihrer charakteristischen Tier- und Pflanzenwelt und der
lebensraumtypischen Baumartenzusammensetzung

1 Erhalt der lebensraumtypischen Habitatstrukturen, insb. der Anteile von Alt- und Totholz
sowie von Habitatbdumen unter Berlcksichtigung der nattrlichen Entwicklungsdynamik
und des Hochwasserschutzes

Erhaltungsziele im Wald:

1 Erhalt des Lebensraumtyps in seiner derzeitigen Qualitat und raumlichen Ausdehnung

91 Erhalt der Anteile von Alt- und Totholz sowie von Habitatbdumen unter Berticksichtigung
der natiirlichen Entwicklungsdynamik und des Hochwasserschutzes

Entwicklungsziele im Offenland:

1 Verbesserung der Habitatstrukturen: Erhéhung des Habitatbaumangebots und der
Strukturausstattung unter Berlcksichtigung des Hochwasserschutzes

Verbesserung Standortverhaltnisse fur die lebensraumtypischen Tier- und Pflanzenarten
VergroRerung der Flachenausdehnung insb. durch Zulassen der Sukzession und
Verbesserung des Wasserregimes

1 Forderung der lebensraumtypischen Baumartenzusammensetzung

f
f
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2.3

Entwicklungsziele im Wald:

1 Erhéhung der Anteile von Alt- und Totholz sowie von Habitatbdumen unter
Berucksichtigung des Hochwasserschutzes

1 Forderung der lebensraumtypischen Baumartenzusammensetzung

Erhaltungs- und Entwicklungsziele fiir das Schutzgebiet - Arten

Dem FFH-Gebiet ,Unteres Leintal und Welland® liegt ein Managementplan (MaP) aus
dem Jahre 2010 zugrunde. Im MaP werden fur die gemeldeten Arten jeweils
Zielsetzung zur Erhaltung und Entwicklung bzw. Schutzzwecke definiert. Erganzend
wird der Standarddatenbogen des Schutzgebiets herangezogen.

Nachfolgend werden die Erhaltungs- und Entwicklungsziele der sieben im MaP
gemeldeten FFH-Arten (gem. Anhang Il FFH-Richtlinie) zusammengestellt. Bei Arten,
welche im Gebiet nicht mehr nachgewiesen werden konnten, werden keine
Zielsetzungen formuliert:

Kleine Flussmuschel (Unio crassus) [1032]

Weil die Art im Gebiet nicht mehr nachgewiesen werden konnte, werden keine Erhaltungs-
und Entwicklungsziele formuliert.

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblauling (Maculinea nausithous) [1061]

Erhaltungsziele:

1 Erhalt und Sicherung der extensiv bewirtschafteten Grinlandstandorte mit Vorkommen
von Sanguisorba officinalis

91 Sicherung eines flr den Erhalt der Populationen glinstigen Mahdregimes

Entwicklungsziele:

1 Etablierung eines fur die Entwicklung der Populationen giinstigen Mahdregimes in den
Teilflachen der Lebensstatten, in denen momentan eine nicht an die BedUrfnisse der Art
angepasst Pflege stattfindet, und in den potenziell von der Art besiedelbaren Flachen
(Entwicklungsflachen).

Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) [*1093]

Erhaltungsziele:

1 Erhalt naturnaher, strukturreicher Gewasserabschnitte mit kiesigem bis steinigem
Sohlsubstrat, zahlreichen Wurzeln im Uferbereich und einem hohen Totholzanteil im
Gewasser

Erhalt des derzeitigen Gewassergutezustandes als Mindeststandard

Erhalt einer standortgerechten, einheimischen Fischartenzusammensetzung nach den
Grundsatzen des Fischereirechts

= =4

Entwicklungsziele:
1 Optimierung des Wasserhaushaltes
1 Optimierung der Wasserqualitat

Bachneunauge (Lampetra planeri) [1096]

Weil die Art im Gebiet nicht mehr nachgewiesen werden konnte, werden keine Erhaltungs-
und Entwicklungsziele formuliert.
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Groppe (Cottus gobio) [1163]

Erhaltungsziele:

91 Erhalt naturnaher, strukturreicher Gewasserabschnitte mit kiesigem bis steinigem
Sohlsubstrat von hoher Substratdiversitat

1 Erhalt des derzeitigen Gewasserglitezustandes als Mindeststandard

91 Erhalt einer standortgerechten, einheimischen Fischartenzusammensetzung nach den
Grundsatzen des Fischereirechts

Entwicklungsziele:

1 Vermeidung von Gewasserausbau z. B. Ufersicherung

1 Vermeidung von Stauregulierungen und der damit verbundenen Feinsedimentablagerung

Kammmolch (Triturus cristatus) [1166]

Erhaltungsziele:
91 Erhalt von sonnigen, unbeschatteten Laichgewassern

1 Erhaltung der standorttypischen Uferstrukturen sowie der submersen Wasservegetation
1 Schutz vor beeintrachtigenden Nutzungsanderungen und -intensivierungen

Entwicklungsziele:

1 Regeneration der Wanderkorridore zwischen den jeweiligen Teillebensraumen mittels
Aufwertung bestehender Gewasser im FFH-Gebiet

1 Minimierung von Beeintrachtigungen

Gelbbauchunke (Bombina variegata) [1193]

Erhaltungsziele:
1 Gewabhrleistung eines ausreichenden Angebots temporarer Laichgewasserkomplexe im

Rahmen der ordnungsgemaRen Wald- und Grinlandbewirtschaftung, maximale

Entfernung von Kleingewasserkomplexen sollte 1,5 bis 2 km nicht Uberschreiten

Erhaltung von sonnigen, vegetationsarmen Kleingewassern

Erhaltung des offenen Vegetationscharakters im Umfeld der Laichgewasser

Erhaltung lichter, grof¥flachig zusammenhangenden Laubwalder (auch im Umfeld des

FFH-Gebiets) als ganzjahriger Landlebensraum und als Winterquartier

1 Sicherung eines derzeit gut besiedelten Kleingewassers und Einbeziehung in die
Abgrenzung des FFH-Gebiets (1193-4)

=a =8 =9

Entwicklungsziele:
1 Gewahrleistung eines ausreichenden Angebots von Laichhabitaten, wobei die maximale
Entfernung von Kleingewasserkomplexen 1,5 bis 2 km nicht Uberschreiten sollte
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3.1

3.2

3.3

Detailliert untersuchter Bereich

Abgrenzung des Untersuchungsraums

Das FFH-Gebiet Nr. 7125341 ,Unteres Leintal und Welland“ besteht aus 15
Teilgebieten. Der Geltungsbereich des gegenstandlichen Bebauungsplans liegt am
ndrdlichen Ortsrand von Lindach, wobei er im Norden und Westen mit einer Flache
von ca. 3.023 m? (0,3 ha) innerhalb des FFH-Gebiets liegt. Im MaP wird der
genannte Bereich im Kartenausschnitt 12 abgebildet, weshalb die Bestands- und
Zielekarten wie auch die Malnahmenkarte dieses Ausschnitts im Fortlauf der
Vertraglichkeitsprufung herangezogen werden. Anderweitige Kartenausschnitte des
FFH-Gebiets sind flr das Vorhaben hingegen irrelevant und werden nicht weiter
betrachtet.

Als Untersuchungsraum der FFH-Vertraglichkeitspriifung definiert werden primar die
von einer Flacheninanspruchnahme direkt betroffenen Bereiche. Fir die
angrenzenden Flachen des FFH-Gebiets, flr welche keine vorhabenbedingte
Beanspruchung vorliegt, sind etwaige aus der geplanten Wohnnutzung
resultierenden Beeintrachtigungen (Anderung der Standortfaktoren, Zerschneidungs-
und Trennwirkungen, Larm und sonstige Storeffekte, Schadstoffmissionen und
stoffliche Eintrage etc.) hinsichtlich der Erheblichkeit auf gemeldete Lebensrdaume
und Arten abzuprifen.

In Bezug auf das Artenspektrum des Schutzgebiets sind die jeweiligen Aktionsradien
zu berlcksichtigen, wobei auch auf die Ausfihrungen in der Artenschutzrechtlichen
Relevanzuntersuchung (IB Blaser 2024a / Subdivo 2025a) verwiesen wird.

Durchgefiihrte Untersuchungen

Am Freitag, den 21.04.2023 (11:15 — 11:45 Uhr / wolkig, 8 - 9°C, Bft 0 - 1), wurde die
Bestandssituation vor Ort erfasst und die vorhandenen Lebensraumstrukturen
anhand des Biotopschllssels der LUBW in Biotoptypen kategorisiert.

Eine Plausibilisierung der Biotoptypen und Lebensraumstrukturen erfolgte wiederum
am Freitag, den 06.09.2024 (09:45 — 10:45 Uhr / stark bewdlkt, 17 — 18 °C, Bft 1 - 2),
wobei insb. eine Differenzierung der Vegetationsbestande innerhalb des Geltungs-
bereichs erfolgte.

Auf Grundlage der Abschichtungsergebnisse der Artenschutzrechtlichen Relevanz-
untersuchung (IB Blaser 2024a / Subdivo 2025a) wurden fir das gegenstandliche
Vorhaben keine tierékologischen Untersuchungen benétigt und durchgefuhrt.

Bestandssituation im Vorhabenbereich

Eine fotodokumentarische Darstellung der Bestandssituation im Plangebiet kann der
Artenschutzrechtlichen Relevanzuntersuchung (IB Blaser 2024a / Subdivo 2025a)
entnommen werden. Anbei erfolgt einzig eine textliche Bestandsbeschreibung des
Plangebiets.

Die Vorhabenflache ist gegenwartig nicht versiegelt und vollstandig unbebaut. Auf der
Flache sind keinerlei Bauwerke vorhanden.

Im zentralen Vorhabenbereich Iasst sich stattdessen eine Wiesenflache abgrenzen,
welche als ,Fettwiese mittlerer Standorte® (33.41) charakterisiert wird. Die Flache
weist hierbei die fir eine nahrstoffreiche Wiese typischen Pflanzenarten auf, bspw.
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3 Detailliert untersuchter Bereich 13

Deutsches Weidelgras, Rotklee, Sauerampfer, Spitzwegerich, Wiesen-Barenklau,
Wiesen-Kerbel, Wiesen-Pippau, Wiesen-Schaumkraut und Wiesen-Storchschnabel.

Im Nordwesten grenzt wiederum eine ,Magerwiese mittlerer Standorte” (33.43) an
das Plangebiet an. Das Diingeregime der umliegende Fettwiese beeinflusst die
Artenzusammensetzung der Teilflache maRgeblich. So treten innerhalb des
Magerstandorts nahrstoffanzeigende Pflanzenarten (Wiesen-Storchschnabel,
Wiesen-Kerbel, Wiesen-Barenklau etc.) im gleichen Verhaltnis auf wie reine
Magerkeitszeiger (Wiesen-Flockenblume, Margerite, Acker-Witwenblume u. a.).

Innerhalb der Wiesenstruktur des Geltungsbereichs wie auch in der angrenzenden
Magerwiese tritt patchweise der GroRe Wiesenkopf (s. Abbildung 3) auf. Das
Auftreten dieser fir den im MaP gemeldeten Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblauling
essenzielen Wirtspflanze ist im Fortlauf der Vertraglichkeitsprifung zu betrachten.

\

Abbildung 3: Grundblatter des GroRRen Wiesenknopfs im Plangebiet (06.09.2024)

Entlang des westlichen Rands der Vorhabenflache verlauft ein Trampelpfad tber die
zuvor beschriebenen Wiesenflachen. Der Pfad, welcher regelmaRigen Tritteinfllissen
durch FulRganger unterliegt, ist dem Biotoptyp ,Grasweg“ (60.25) zuzuordnen. Die
niedrigwlchsige Vegetation entlang des Weges wird dominiert durch verschiedene
Graserarten.

Prinzipiell werden ausschlieRlich Flachen in Anspruch genommen, die durch die Lage
am Lindacher Ortsrand sowie durch eine intensive Grinlandnutzung anthropogen
beeinflusst sind.

Im nérdlichen und westlichen Planungsumfeld treten weitere Fett- und Magerwiesen
innerhalb eines zusammenhangenden Grinlandkomplexes auf, zudem sind sudlich
und 6stlich der Vorhabenflache typische Siedlungshabitate (Bauwerksflachen — 60.10
/ Nutz- und Ziergarten — 60.63) vorhanden. Ein Teil der dstlich im geplanten Baugebiet
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(auRerhalb des FFH-Gebiets) gelegen Hausgarten ragt hierbei in den
Geltungsbereich hinein.

Hervorzuheben sind im Sidosten vier abgrenzbare Einzelbaume (45.30), in den
Hausgarten sind weitere Gehdlzstrukturen (Heckenzaune, Zierstrducher etc.)
vorzufinden. Des Weiteren befindet sich ca. 60 m westlich des Geltungsbereichs eine
Gruppe aus funf Obstbaumen (Baumgruppe — 45.20).

3.4 Potenziell betroffene Arten und deren Lebensraume
In Bezugnahme auf die in Kap. 3.3 dargestellte Bestandssituation der Biotoptypen
sowie nach Abgleich der Bestands- und Zielekarten des MaP ist zu konstatieren, dass
sieben der acht gemeldeten FFH-Lebensraumtypen im Plangebiet und -umfeld nicht
vorhanden sind. Eine weitere Betrachtung folgender Lebensraume ist daher obsolet:
1 Natirliche nahrstoffreiche Seen [3150]
1 FlieRgewasser mit flutender Wasservegetation [3260]
1 Artenreiche Borstgrasrasen [*6230]
1 Feuchte Hochstaudenfluren [6431]
1 Kalktuffquellen [*7220]
1 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation [8220]
1 Auenwalder mit Erle, Esche und Weide [*91EQ]
Die ,Magerwiese mittlerer Standorte® (33.43), welche nordwestlich an den Geltungs-
bereich des gegenstandlichen Bebauungsplans angrenzt, ist hingegen dem FFH-
Lebensraumtyp 65.10 (Magere Flachland-Mahwiese) zuzuordnen und als
~Wechselfrische Glatthaferwiese N Lindach II* (Mahwiesen-Nr. 6510013646132217)
auch erfasst. Im Fortlauf der Vertraglichkeitsprifung sind etwaige vorhabenbedingte
Beeintrachtigungen der FFH-Mahwiese zu betrachten.
Aus den dargestellten Lebensraumstrukturen sowie nach Abgleich der Bestands- und
Zielekarten des MaP lasst sich ein Vorkommen flr sechs der sieben gemeldeten FFH-
Arten im Plangebiet und -umfeld sicher ausschlieRen. Eine weitere Betrachtung
folgender Arten ist daher obsolet:
1 Kleine Flussmuschel (Unio crassus) [1032]
1 Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) [*1093]
1 Bachneunauge (Lampetra planeri) [1096]
1 Groppe (Coftus gobio) [1163]
1  Kammmolch (Triturus cristatus) [1166]
1 Gelbbauchunke (Bombina variegata) [1193]
Im Hinblick auf den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblduling ergibt sich im gesamten
Grunlandkomplex nérdlich von Lindach hingegen ein Habitatpotenzial. Dies
begriindet sich durch das patchweise Auftreten des GroRen Wiesenknopfs, welcher
die essenzielle Wirtspflanze der Schmetterlingsart darstellt.
Laut MaP sind im genannten Bereich keine Artenfundpunkte vorhanden, ca. 550 m
norddstlich des Geltungsbereichs liegt jedoch eine Entwicklungsflache flr eine
Lebensstatte des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblaulings. Im Fortlauf der FFH-
Vertraglichkeitsprifung sind etwaige vorhabenbedingte Beeintrachtigungen der Art
zu betrachten.
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41

Beschreibung des Vorhabens und der relevanten Wirkfaktoren

Kurzbeschreibung des Vorhabens

Mit der Aufstellung des gegenstandlichen Bebauungsplans wird durch die Stadt
Schwabisch Gmund beabsichtigt, zur Deckung des drangendsten Wohnbauflachen-
bedarfs das Wohngebiet ,Hinteres lltisfeld* am nérdlichen Ortsrand von Lindach zu
erweitern. Das im Bestandsgebiet vorhandene und fir eine Erweiterung vorbereitete
ErschlielBungssystem ist hierbei fortzuflihren (s. Abbildung 4).

Innerhalb des Plangebiets soll eine verdichtete Bebauung entstehen, die zum
Ortsrand hin kleinteiliger und aufgelockerter wird und einen vertraglichen Ubergang
zur freien Landschaft schafft. So sind im Zentrum des Wohngebiets, anschliellend an
die bestehenden dreigeschossigen Reihenhduser ndrdlich der Stral’e Hinteres
lIitisfeld, ebenfalls Reihenhduser sowie Geschosswohnungsbauten vorgesehen. Am
westlichen Rand des Gebiets sollen Kettenhauser entstehen, im Norden sind Einzel-
und Doppelhduser beabsichtigt. Damit wird das Baugebiet mind. 32 Wohneinheiten
beinhalten und verschiedenen Wohnbedurfnissen fir Gber 70 Einwohner gerecht.

Zur verkehrlichen ErschlieBung soll die Rudolf-Martin-Stral3e verlangert, durch das
Wohngebiet geflihrt und an die Stralle Hinteres lltisfeld angebunden werden. Damit
entsteht ein kompaktes aber leistungsfahiges ErschlieBungssystem in Form einer
Ringverbindung mit gemischt genutzten Verkehrsflachen. Entlang der in Nord-Sid-
Richtung verlaufenden Stralle sind &ffentliche und private Stellplatze vorgesehen. Im
Nordwesten des Plangebiets verfiigt das Strallennetz lGber einen kurzen Stich.

Die Versorgung mit Strom, Telekommunikation und Wasser erfolgt Gber ein noch zu
errichtendes Leitungsnetz, dessen Leitungskorridore innerhalb der o6ffentlichen
Verkehrsflachen verlaufen und an das im Bestand vorhandene Leitungsnetz
angeschlossen werden.

Im geplanten Baugebiet soll die Entwasserung im Mischsystem erfolgen. In der
Strae Hinteres lltisfeld ist ein Mischwassersammler DN 500 SB im Bestand
vorhanden, in welchen die Mischwasserkanédle der Strallenentwasserung direkt
angeschlossen werden. Innerhalb der festgesetzten Wohnbauflachen sind die
anfallenden Oberflachenwasser von befestigten Flachen wie Dacher, Stellplatze und
Zufahrten usw. zur Regenrickhaltung, zur langsamen Abwirtschaftung und fur die
Giel3- und Brauchwassernutzung in Zisternen aufzufangen. Die Zisternen wie auch
begrinte Dachflachen sind ebenfalls an die o6ffentlichen Mischwasserkanale
anzuschlief3en.

Das Oberflachenwasser aus dem AufRenbereich soll zukinftig Uber Randgraben
abgefangen und geordnet abgeleitet werden. Am nérdlichen Gebietsrand ist innerhalb
der offentlichen Grinflache ein Graben vorgesehen, welcher das Aullengebiets-
wasser der nordlich gelegenen Wiesenflachen aufnehmen und in den im Nordosten
des Wohngebiets liegenden Regenwasserkanal ableiten wird. Das Oberflachen-
wasser wird Uber diesen Kanal abgeflihrt und in die Mulde auf Flurstiick 2185
eingeleitet. Die Versickerungs- und Rickhalteflache hat einen Uberlauf, der wiederum
an den Mischwassersammler angeschlossen ist.

Das AulRengebietswasser, welches von Westen her auf das Plangebiet zulauft, wird
in einem Graben entlang des westlichen Gebietsrands nach Siden hin abgefihrt
werden. Hierbei ist auf Flurstiick 1136 der Bau eines Rickhaltebeckens vorgesehen.
Der gedrosselte Ablauf sowie der Uberlauf des Beckens wird an den Kanal in der
Stralde Hinteres lltisfeld angeschlossen.
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Abbildung 4:BP-Nr. 840 C | ,Hinteres lltisfeld — Erweiterung” (Vorentwurf)
(Stadt Schwébisch Gmiind - Amt fiir Stadtentwicklung, 10.06.2025)

4.2 Projektwirkungen - Wirkfaktoren
Die von dem Vorhaben ausgehenden Wirkungen werden unterschieden in:

1 Anlagebedingte Wirkungen (Dauerhafte Flachenumwandlung- bzw. inanspruchnahme
durch die vorgesehene Wohnbebauung sowie daraus ggf. resultierende Zerschneidungs-
und Trennwirkungen, evtl. Anderung von Standortfaktoren)

1 Baubedingte Wirkungen (reversible Auswirkungen durch den Baubetrieb / z. B. erhdéhter
Flachenbedarf durch Baustral’en, Baustelleneinrichtungen und Lagerflachen; ebenso
Erschutterungen, Larm- und Schadstoffemissionen durch Baumaschineneinsatz)

1 Betriebsbedingte Wirkungen (Wiederkehrende Auswirkungen der Wohnnutzung,
infolge des KFZ-Verkehrs im Wohngebiet bzw. durch die technische Infrastruktur und die
Bevdlkerung selbst / z. B. Erhéhung von Licht- und Larmquellen sowie Staub- und
Schadstoffemissionen, Anfallen stofflicher Abfalle wie Haus- und Sperrmill)

421 Anlagenbedingte Wirkungen
Als die hauptséachliche anlagebedingte Wirkung des geplanten Wohngebiets ist die
Flacheninanspruchnahme zu nennen. Von den ca. 10.303 m? (1,03 ha) Gesamtflache
liegen im Norden und Westen des Geltungsbereichs rd. 3.023 m? (0,3 ha) innerhalb
des FFH-Gebiets ,Unteres Leintal und Welland®. Hierbei handelt es sich gréRtenteils
um eine ,Fettwiese mittlerer Standorte® (33.41), kleinflachig um Garten und Grasweg.
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42.2

423

Im Eingriffsbereich in das Schutzgebiet befinden sich gem. Abbildung 4 folgende
Bestandteile: Einzel- und Doppelhduser, Teile der Kettenhduser, Garagen, Teile der
Verkehrsinfrastruktur, Pflanzgebote zur Gebietseingriinung (Einzelbadume, Hecken),
offentliche Grinflache mit Randgraben. Der Umfang des Biotopverlusts kann dem
Umweltbericht zum vorliegenden Bebauungsplan (IB Blaser 2024b, Kap. 4.3 /
Subdivo 2025b) entnommen werden. Nach MalRgabe der Bilanzierung wird der vom
Eingriff ausgehende Biotopverlust durch Ausgleichsmalinahmen vollstandig
kompensiert.

Von der Planung nicht tangiert wird die ,Magerwiese mittlerer Standorte“ (33.43),
welche nordwestlich an den Geltungsbereich des gegenstandlichen Bebauungsplans
angrenzt. Eine Flacheninanspruchnahme und somit ein direkter Eingriff in den FFH-
Lebensraumtyp 65.10 (Magere Flachland-Mahwiese) liegt nicht vor. Daruber hinaus
sind hinsichtlich der FFH-Mahwiese keine dauerhaften Wirkungen wie Anderungen
der biotischen und abiotischen Standortfaktoren zu erwarten.

Etwaige Zerschneidungs- und Trenneffekte fir das FFH-Gebiet sind durch das
Vorhaben nicht zu erwarten. Die Erweiterung des Wohngebiets ,Hinteres lltisfeld*
schlief3t nahtlos an den ndrdlichen Ortsrand von Lindach an, wobei das Plangebiet im
Osten und Siden bereits von Bestandsbebauung umgeben ist. Der im nérdlichen und
westlichen Planungsumfeld zusammenhangende Griinlandkomplex bleibt hinsichtlich
des raumlich-funktionalen Verbunds weiterer Fett- und Magerwiesen intakt.

Baubedingte Auswirkungen

Durch die notwendigen Bauarbeiten kdnnen innerhalb des Plangebiets sowie dessen
naheren Umfelds negative Beeintrachtigungen durch Baumaschinen, Bautatigkeiten
und vermehrte LKW-Fahrten entstehen (z.B. Erschutterungen, Larm- und Schadstoff-
emissionen). Diese Auswirkungen treten jedoch nur voriibergehend und tagsiber auf,
woraus sich fur das FFH-Gebiet ,Unteres Leintal und Welland“ keine Erheblichkeit
ableiten lasst. Die Baustellenzufahrt erfolgt Uber die im Bestand vorhandene
Verkehrsinfrastruktur.

Die Flachenkulisse der Baustelleninfrastruktur definiert sich allein durch den
Geltungsbereich, aul3erhalb werden keine Baustralten, Baustelleneinrichtungs- und
Lagerflachen bendtigt. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, die im Nordwesten an
den Geltungsbereich angrenzende FFH-Mahwiese dahingehend als Tabuflachen zu
behandeln, da baubedinge Beanspruchungen voraussichtlich zu erheblichen
Beeintrachtigungen der Flache und damit des FFH-Lebensraumtyps fihren wirden.

Unter Berucksichtigung der o. g. Tabuflache ist eine weitere Betrachtung der
baubedingten Auswirkungen nicht erforderlich.

Betriebsbedingte Wirkungen

Betriebsbedingt wird es vom geplanten Wohngebiet ausgehend zur Erhéhung von
Licht- und Larmquellen sowie Staub- und Schadstoffemissionen kommen. Diese
Emissionen gehen zum einen vom KFZ-Verkehr im Wohngebiet (Quell- und
Zielverkehr, kein Durchgangsverkehr), zum anderen von der technischen Infrastruktur
und der Bevdlkerung selbst aus. Infolge der Wohnnutzung werden stoffliche Abfalle
wie Haus- und Sperrmall anfallen.

Aufgrund der Lage des Wohngebiets am Lindacher Ortsrand gilt die zu tGberplanende
Flache bereits im Bestand als vorbelastet. Erhebliche Beeintrachtigungen fir das
FFH-Gebiet ,Unteres Leintal und Welland“, die Uber das Mal der bisherigen
anthropogenen Nutzung hinausgehen wirden, sind nicht ersichtlich. Entsprechendes
ist fir die Funktion der siedlungsnahen Erholungsnutzung zu konstatieren.
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4.3

Eine weitere Betrachtung der betriebsbedingten Auswirkungen ist nicht erforderlich.

Wirkraum des Vorhabens

Als Ergebnis der Ermittlung der vorhabenspezifischen Projektwirkungen verbleibt die
dauerhafte anlagenbedingte Flacheninanspruchnahme als einziger betrachtungs-
relevanter Wirkfaktor dieser FFH-Vertraglichkeitsprufung. Der Vorhabenwirkraum
entspricht daher den direkt Uberplanten Flachen innerhalb des Geltungsbereichs des
gegenstandlichen Bebauungsplans.

AuBerhalb des Geltungsbereichs finden keine baulichen Eingriffe temporarer oder
dauerhafter Art statt. Die im Nordwesten an den Geltungsbereich angrenzende FFH-
Mahwiese ist dahingehend als Tabuflachen zu behandeln.

In Bezug auf sonstige anlagen-, bau- oder betriebsbedingte Projektwirkungen lassen
sich etwaige erhebliche Beeintrachtigungen fir das FFH-Gebiet ,Unteres Leintal und
Welland“ im Allgemeinen bzw. fir wertgebende Lebensraume und Arten im
Speziellen fachlich ausschliel3en.
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5.1

51.1

5L..|l':)c'\_¢vr:§3

Prognose moglicher Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele des
Schutzgebiets durch das Vorhaben

Ermittlung moglicher Beeintrachtigungen

Nachfolgend wird untersucht, inwieweit von den in Kap. 4 als betrachtungsrelevant
aufgefuhrten Projektwirkungen moglicherweise Beeintrachtigungen auf das FFH-
Gebiet ,Unteres Leintal und Welland“ zu erwarten sind. Im vorliegenden Falle sind
gem. BERNOTAT (2003) etwaige Auswirkungen auf die fur das Schutzgebiet
gemeldeten Arten einschlieRlich deren Lebensrdume zu betrachten. Fir eine
Betrachtung sind ebenso die biotischen und abiotischen Standortfaktoren, raumlich-
funktionale Beziehungen, Strukturen, gebietsspezifische Funktionen oder
Besonderheiten heranzuziehen, die fur die jeweiligen Arten und Lebensrdume von
Bedeutung sind.

Auch wenn der Prifmalstab auf den Lebensraumtyp ausgerichtet ist, l1asst sich dies
im Kausalzusammenhang nur aufgrund der konkreten Auswirkungen auf die
betreffenden Arten festmachen. Eine maligebliche Verschlechterung eines
Lebensraums tritt immer dann ein, wenn der Erhaltungszustand der fir den
Lebensraum charakteristischen Arten im Verhaltnis zum Ausgangszustand
beeintrachtigt wird (BERNOTAT 2003, S. 15).

Demnach wird die Vorbelastung des Vorhabenbereichs bereits bei der Ermittlung
potenzieller Beeintrachtigungen beachtet und deren Intensitat im Vergleich zu den
Vorhabenwirkungen abgewogen.

Flacheninanspruchnahme und -verlust, Nutzungséanderung

Die vom Bauvorhaben ausgehende dauerhafte anlagebedingte Flachen-
inanspruchnahme (3.023 m?) betrifft die nachfolgend in Tabelle 1 aufgelisteten
Biotoptypen gem. LUBW-Biotopschlussel.

Tabelle 1: Detaillierte Auflistung der Flacheninanspruchnahme im FFH-Gebiet

Flacheninanspruchnahme

in m?, dauerhaft
Fettwiese mittlerer Standorte .
(33.41) 2.983 Nein

Grasweg (60.25) 1 Nein
Mischtyp von Nutz- und Zier- 39 Nein

c';arten i60.63i

Bei den vorhabenbedingt beanspruchten Biotoptypen im FFH-Gebiet handelt es sich
groftenteils um eine ,Fettwiese mittlerer Standorte® (33.41), zu kleineren Teilen auch
um einen ,Grasweg"“ (60.25) und einen ,Mischtyp von Nutz- und Ziergarten“ (60.63).

Biotoptypen im Bestand FFH-Lebensraumtyp

Keiner dieser drei Biotoptypen stellt einen Lebensraumtyp gem. Anhang | FFH-
Richtlinie dar. Mégliche erhebliche Beeintrachtigungen auf die Erhaltungsziele und
Schutzzwecke des FFH-Gebiets sind durch die Dauerhaftigkeit der Flacheninan-
spruchnahme dennoch nicht grundsatzlich auszuschlieRen, zumal in der
Wiesenflache patchweise der Grolie Wiesenkopf als essenzielle Wirtspflanze flir den
im MaP gemeldeten Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblauling verloren gehen wirde.

Von der Planung nicht tangiert wird die ,Magerwiese mittlerer Standorte® (33.43),
welche nordwestlich an den Geltungsbereich des gegenstandlichen Bebauungsplans
angrenzt. Eine Flacheninanspruchnahme und somit ein direkter Eingriff in den FFH-
Lebensraumtyp 65.10 (Magere Flachland-Mahwiese) liegt nicht vor.
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5.1.2

51.3

51.4

5.2

Anderung der Standortfaktoren

Etwaige vorhabenbedingte Anderungen von biotischen und abiotischen Standort-
faktoren mit moglichen negativen Auswirkungen auf die gebietsbezogenen
Erhaltungsziele und Schutzzwecke sind nicht zu erwarten. Aufgrund der Lage des
Plangebiets am Lindacher Ortsrand gilt die zu Uberplanende Flache bereits im
Bestand als vorbelastet. Erhebliche Beeintrachtigungen fir das FFH-Gebiet, die tUber
das Mal der bisherigen anthropogenen Nutzung hinausgehen wirden, sind nicht
ersichtlich.

Die Wiesenflachen nordlich und westlich des Plangebiets liegen hoher, weswegen
sich die Abflusssituation des Oberflachenwassers aus dem Schutzgebiet heraus
topografisch nicht verandert. Das Oberflachenwasser aus dem Aul3enbereich soll
zuklnftig Uber Randgraben abgefangen und geordnet abgeleitet werden.

Zerschneidungs- und Trennwirkungen

Etwaige vorhabenbedingte Zerschneidungs- und Trenneffekte mit mdglichen
negativen Auswirkungen auf die gebietsbezogenen Erhaltungsziele und
Schutzzwecke sind nicht zu erwarten. Die Erweiterung des Wohngebiets ,Hinteres
lIitisfeld“ schliet nahtlos an den nérdlichen Ortsrand von Lindach an, wobei das
Plangebiet im Osten und Siden bereits von Bestandsbebauung umgeben ist.

Der im nérdlichen und westlichen Planungsumfeld zusammenhangende
Grinlandkomplex des FFH-Gebiets bleibt hinsichtlich des raumlich-funktionalen
Verbunds weiterer Fett- und Magerwiesen intakt.

Stoffliche Emissionen, akustische und optische Wirkungen

Vom Vorhaben ausgehende stoffliche Emissionen (bspw. Staub- und Schadstoff-
emissionen, Haus- und Sperrmill) mit mdglichen negativen Auswirkungen auf die
gebietsbezogenen Erhaltungsziele und Schutzzwecke sind nicht zu erwarten.

Erhebliche Beeintrachtigungen fiir das FFH-Gebiet, welche aus akustischen bzw.
optischen Wirkungen (z.B. Licht- und Larmquellen) resultieren und tUber das Mal} der
bisherigen anthropogenen Nutzung hinausgehen wirden, sind nicht ersichtlich.

Fazit

Eine mogliche Beeintrachtigung der Erhaltungsziele und Schutzzwecke des FFH-
Gebiets durch die vom Bauvorhaben ausgehende dauerhafte anlagenbedingte
Flacheninanspruchnahme kann nicht vollstandig ausgeschlossen werden, obgleich
vorhabendingt kein direkter Eingriff in einen FFH-Lebensraumtyp entsteht.

Dies begriindet sich in der Tatsache, dass auf der zu Uberplanenden Fettwiese
patchweise der Grolle Wiesenkopf als essenzielle Wirtspflanze fir den im MaP
gemeldeten Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblauling verloren geht. Fachlich ist in
Kap. 6 eine detaillierte Prifung der Inanspruchnahme des Habitatpotenzials jener
Schmetterlingsart unter Berlcksichtigung der gebietsspezifischen Erhaltungs- und
Entwicklungsziele erforderlich.
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6.1

Beurteilung der vorhabenbedingten Beeintrachtigungen der
Erhaltungsziele des Schutzgebiets

Beschreibung der Bewertungsmethode

Die Prifgegenstande einer Natura 2000-Vertraglichkeitsprifung sind die fur die
Erhaltungsziele und Schutzzwecke maflgeblichen Bestandteile des Schutzgebiets
(insb. wertgebende Lebensraume und Arten). Zur Einschatzung der Erheblichkeit von
Auswirkungen liefert das Gutachten ,Fachinformationssystem und Fachkonventionen
zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP - Endbericht zum Teil
Fachkonventionen Schlussstand Juni 2007“ (LAMBRECHT, H. & TRAUTNER, J. 2007, S.
43 f.) weiterfihrende Hinweise.

Demnach flihrt die direkte und dauerhafte Inanspruchnahme eines Lebensraumtyps
gem. Anhang | FFH-Richtlinie oder eines (Teil-)Habitats einer Art gem. Anhang Il
FFH-Richtlinie, fir welche in Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung
gebietsspezifische Erhaltungs- und Entwicklungsziele bzw. Schutzwecke definiert
wurden, im Regelfall zu einer erheblichen Beeintrachtigung. Mit dieser
Grundannahme wird Bezug genommen auf die im Einzelfall fiir das betroffene Gebiet
spezifisch definierten Zielsetzungen, wobei nach Art. 2 FFH-Richtlinie die jeweils
gunstigen Erhaltungszustande der naturlichen Lebensraume und wildlebenden Tier-
und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse zu Grunde liegen.

Abweichend von dieser Grundannahme kann im Einzelfall die Beeintrachtigung als
nicht erheblich eingestuft werden, wenn kumulativ die folgenden flinf Bedingungen
erflllt werden:

A) Qualitativ-funktionale Besonderheiten

Auf der in Anspruch genommenen Flache sind keine spezielle Auspragungen eines
Lebensraumtyps bzw. keine flr die Lebensstatte einer Art essenziellen bzw. obligaten
Bestandteile vorhanden, die an anderer Stelle fehlen bzw. qualitativ oder quantitativ
nur unzureichend oder deutlich schlechter auftreten.

B) Orientierungswert ,,quantitativ-absoluter Flachenverlust*

Der Umfang der direkten Flacheninanspruchnahme Uberschreitet den jeweiligen
Orientierungswert des Lebensraumtyps bzw. der Lebensstatte einer Art, soweit diese
eingriffsbezogen anwendbar sind, nicht.

C) Erganzender Orientierungswert ,,quantitativ-relativer Flachenverlust®“ (1 %-
Kriterium)

Der Umfang der direkten Flacheninanspruchnahme ist nicht groRer als 1 % der

jeweiligen Gesamtflache des Lebensraumtyps bzw. der Lebensstatte einer Art im

Gebiet oder einem definierten Teilgebiet.

D) Kumulation ,Flachenentzug durch andere Plane / Projekte”
Auch nach Einbeziehung von Flachenverlusten durch kumulativ zu bertcksichtigende
Plane und Projekte werden die Orientierungswerte B und C nicht Gberschritten.

E) Kumulation mit ,,anderen Wirkfaktoren*

Auch durch anderweitige Wirkfaktoren des jeweiligen Projekts oder Plans, einzeln
oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Planen betrachtet, werden
keine erheblichen Beeintrachtigungen verursacht.
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6.2

6.3

Bewertung der Erheblichkeit

A) Qualitativ-funktionale Besonderheiten

Bei den vorhabenbedingt beanspruchten Biotoptypen im FFH-Gebiet handelt es sich
grofltenteils um eine ,Fettwiese mittlerer Standorte® (33.41), zu kleineren Teilen auch
um einen ,Grasweg“ (60.25) und einen ,Mischtyp von Nutz- und Ziergarten® (60.63).
Keiner dieser drei Biotoptypen stellt einen Lebensraumtyp gem. Anhang | FFH-
Richtlinie dar.

Das patchweise Auftreten des GrofRen Wiesenkopfs als essenzielle Wirtspflanze fur
den im MaP gemeldeten Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblduling ist in der Fettwiese
als Habitatpotenzial herauszustellen, wobei im genannten Bereich keine Arten-
fundpunkte / Lebensstatten bekannt sind. Weitere habitatstrukturelle Besonderheiten
liegen im Eingriffsbereich ohnehin nicht vor.

B) Orientierungswert ,,quantitativ-absoluter Flachenverlust*

Die direkte Flacheninanspruchnahme betrifft ein Habitatpotenzial des im MaP
gemeldeten Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblaulings. In der Fettwiese ftritt patch-
weise der GrolRe Wiesenknopf als essenzielle Wirtspflanze flir die Schmetterlingsart
auf, dementgegen fehlen Ameisennester der gleichermallen bedeutenden
Wirtsameisen (z. B. Rote Gartenameise) ganzlich.

Es ist zu konstatieren, dass auf der Fettwiese ein nur eingeschranktes
Habitatpotenzial fir den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblauling vorliegt, auf dessen
Grundlage der quantitativ-absolute Flachenverlust nicht zu ermitteln ist. Entscheidend
ist vielmehr, dass die 6kologische Funktion der vorhabenbedingt verlorengehenden
Habitatbestandteile im rdumlich-funktionalen Kontext gewahrleistet werden kann.
Dieser Sachverhalt ist Gegenstand der Ausfihrungen in Kap. 6.3.

C) Erganzender Orientierungswert ,,quantitativ-relativer Flachenverlust®“ (1 %-
Kriterium)

Der Geltungsbereich des gegenstandlichen Bebauungsplans liegt im Norden und
Westen mit einer Flache von rd. 0,3 ha innerhalb des FFH-Gebiets ,Unteres Leintal
und Welland®, welches eine Gesamtflache von ca. 1.489,6 ha aufweist.

Das 1 %-Kriterium wird damit nicht anndhernd erreicht, der vorhabenbedingte
quantitativ-relative Flachenverlust betragt marginale 0,02 %. Ein FFH-Lebensraumtyp
bzw. die Lebensstatte einer FFH-Art werden ohnehin nicht tangiert.

D) Kumulation ,,Flachenentzug durch andere Plane / Projekte“
Die Aussagen zu einem etwaigen Flachenentzug durch kumulierende Plane und
Projekte erfolgen in Kap. 6.4.

E) Kumulation mit ,,anderen Wirkfaktoren“
Aus der Ermittlung der Projektwirkungen in Kap. 4.2 und Kap. 5 geht hervor, dass die
dauerhafte anlagenbedingte Flacheninanspruchnahme als einziger betrachtungs-
relevanter Wirkfaktor dieser FFH-Vertraglichkeitsprifung verbleibt. Der Sachverhalt
ist Gegenstand der Ausfuhrungen in Kap. 6.3.

Priifung der Betroffenheit wertgebender Lebensraume und deren Arten

AbschlieRend werden die in Kap. 4.2 und Kap. 5 als betrachtungsrelevant ermittelten
Projektwirkungen im Hinblick auf mdgliche Betroffenheiten von Erhaltungszielen bzw.
Schutzzwecken der wertgebenden Lebensrdume und Arten des Schutzgebiets
beschrieben und bewertet.
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6.3.1
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Konkret ist fur das gegenstandliche Vorhaben zu analysieren, ob durch die dauerhafte
anlagenbedingte Flacheninanspruchnahme eines eingeschrankten Habitatpotenzials
des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblaulings die gebietsspezifischen Erhaltungsziele
und Schutzzwecke erheblich beeintrachtigt werden.

Die Anwendung des ,Fachinformationssystems® bezieht sich zunachst auf die
Bewertung der Auswirkungen von direkten Flachenverlusten auf Lebensraumtypen
oder Habitaten von Arten, eréffnet jedoch auch die Méglichkeit einer Anwendung der
Fachkonventionsvorschlage bei graduellen Funktionsverlusten. Fir die Anwendung
wird vorausgesetzt, dass die jeweilige Intensitat des Wirkfaktors skaliert werden kann,
wobei der fiir die Orientierungswerte herangezogene vollstandige (Funktions-)Verlust
eines Lebensraumtyps oder Habitats einer Art einer Beeintrachtigungsintensitat von
100 % entspricht (LAMBRECHT, H. & TRAUTNER, J. 2007, S.83).

Im vorliegenden Falle ist der quantitativ-absolute Habitatflachenverlust nicht zu
ermitteln, vielmehr ist die Gewahrleistung der 6kologischen Funktion der vorhaben-
bedingt verlorengehenden Habitatbestandteile der Schmetterlingsart im raumlich-
funktionalen Kontext abzuprifen.

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblauling (Maculinea nausithous) [1061]

Die von Inanspruchnahme betroffenen flachigen Habitatstrukturen (Fettwiese
mittlerer Standorte, Grasweg, Mischtyp von Nutz- und Ziergarten) fallen nicht unter
die gebietsspezifischen Schutzgegenstande.

Auf der Fettwiese ist durch das patchweise Auftreten des Grofien Wiesenknopfs als
essenzielle Wirtspflanze ein eingeschranktes Habitatpotenzial fir den Dunklen
Wiesenknopf-Ameisenblauling vorhanden. Dementgegen fehlen Ameisennester der
gleichermalien bedeutenden Wirtsameisen (z. B. Rote Gartenameise) ganzlich.
Insgesamt ist der quantitativ-absolute Flachenverlust nicht zu ermitteln. Entscheidend
ist vielmehr, dass die 6kologische Funktion der vorhabenbedingt verlorengehenden
Habitatbestandteile im raumlich-funktionalen Kontext gewahrleistet werden kann.

In einer mundlichen Vorabstimmung wurde am 22.11.2021 zwischen der Stadt
Schwabisch Gmind und der unteren Naturschutzbehdrde (Landratsamt Ostalbkreis)
die Moglichkeit eines Flachentauschs erdrtert. Um die Habitatpotenziale des Dunklen
Wiesenknopf-Ameisenblaulings raumlich-funktional weiterhin sicherzustellen, welche
nach MalRgabe dieser FFH-Vertraglichkeitsprifung vorhabenbedingt verloren gehen,
erfolgte nun eine Konkretisierung des Flachentauschs.

Konkret ist geplant, die Flursticke 1098, 1099 und 1100 in das FFH-Gebiet ,Unteres
Leintal und Welland“ einzubeziehen. Insgesamt soll eine Flache von ca. 5.334 m? in
das Schutzgebiet einbezogen werden, sodass der Eingriff (rd. 3.023 m?) im direkten
raumlichen Umfeld vollstandig ausgeglichen werden kann.

Bei den einzubeziehenden Flachen handelt es sich um eine ,Fettwiese mittlerer
Standorte“ (33.41, ca. 4.182 m?) sowie um ein ,Feldgehdlz® (41.10. rd. 1.152 m?). Das
,Feldgeholz und Baumhecke entlang Flurweg N Lindach® stellt hierbei ein gesetzlich
geschitztes Biotop (Biotop-Nr. 171241367257) dar. Die Fettwiese wurde bei der
Plausibilisierung der Biotoptypen und Lebensraumstrukturen am 06.09.2024
hinsichtlich der Vegetationsausstattung Uberpruft, wobei ein patchweises Auftreten
des Grofden Wiesenknopfs im Bestand festgestellt werden konnte (s Abbildung 5).

Eine Extensivierung der Fettwiese hinsichtlich den Habitatansprichen des Dunklen
Wiesenknopf-Ameisenblaulings, insb. durch ein auf die Flug- und Eiablagezeit des
Schmetterlings angepasstes Mahdregime, kann nicht realisiert werden. Aus diesem
Grund werden der Flachentausch und der Funktionsausgleich fur den Blauling nun
raumlich getrennt abgehandelt.
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Hinsichtlich der Verfigbarkeit etwaiger Extensivierungsflachen im raumlichen Umfeld
befindet sich die Stadtverwaltung Schwabisch Gmund gegenwartig in Abstimmung
mit den Flacheneigentimern. Eine Zuordnung konkreter Flachen, auf welchen der
Funktionsausgleich fur den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblduling dann umgesetzt
wird, kann zum aktuellen Verfahrensstand noch nicht erfolgen, wird jedoch vor der
Auslegung noch erganzt.

Tabelle 2: Gegenuberstellung der Eingriffs- und Tauschflachen im FFH-Gebiet

Flache Eingriff (m?) | Flache Ausgleich (m?)
3.023

dauerhafte Inanspruchnahme,
Gesamtflache

dauerhafte Inanspruchnahme,
davon Fettwiese

Flachentausch, Gesamtflache 5.334
Flachentausch, davon Fettwiese 4182

Es ist zu konstatieren, dass die dauerhafte anlagenbedingte Flacheninanspruch-
nahme an sich durch den Flachentausch im direkten Umfeld vollstandig ausgeglichen
werden kann (grolerer Flachenumgriff, ca. 5.334 m? - vgl. Tabelle 2). Der Funktions-
ausgleich flir den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblauling wird hiervon raumlich
getrennt abgehandelt, wobei dieser aktuell in Abstimmung ist und noch nicht
flachenscharf zugeordnet werden kann.

2.983

Abbildung 5: Grundblatter des GroRRen Wiesenknopfs auf FFH-Tauschflache (06.09.2024)
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6.3.2

6.4
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Fazit

Unter Bericksichtigung der FFH-Tauschflache zum einen und der noch in
Abstimmung befindlichen Extensivierungsflache zum anderen (s. Kap. 6.3.1) kénnen
erhebliche Beeintrachtigungen fir die mafigeblichen Bestandteile der Erhaltungsziele
bzw. Schutzzwecke des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblaulings raumlich wie
funktional kompensiert werden.

Bestand

Biotoptypen
| Fettwiase mitiecar Standorts (33 41)
[ Feldgehaiz (41 10)
B Graswog (60 25)
[ Mischeyp von Nutz- und Zisrganen (€0 63)

@ cceisumiss 3

[ FFH-Gebat

] FFH-Mahwiese (§ 30 BNatSchG)

1% Tauschftache FFH-Geblet

==—Golungsbererch BP Mmntares lisleld - Erwertoruny 9"

Bebauungsplan Nr. 840 C |
"Hinteres Iitisfeld - Erweiterung”

Abbildung 6: Lage der Eingriffsflache und der Tauschflache

Die FFH-Vertraglichkeit des Vorhabens ist damit gegeben, sofern etwaige negative
Summationswirkungen aus anderen Projekten und Planen im Planungsumfeld dem
nicht widersprechen (s. Kap. 6.4).

Summationswirkungen

Nach § 34 Abs. 1 BNatSchG erfordern diejenigen Vorhaben, die ein Gebiet von
gemeinschaftlicher Bedeutung (d. h. FFH-Gebiet oder Vogelschutzgebiet) erheblich
beeintrachtigen kénnen, vor ihrer Zulassung eine Prifung auf ihre Vertraglichkeit.
Eine Unzulassigkeit wird flr jene Projekte attestiert, die einzeln oder im Zusammen-
wirken mit anderen Projekten oder Planen die fiur die Erhaltungsziele und
Schutzzwecke malRgeblichen Bestandteile eines Gebiets von gemeinschaftlicher
Bedeutung tatsachlich erheblich beeintrachtigen kénnen.

Durch das geplante Vorhaben selbst ergeben sich keine Beeintrachtigungen der
einzelnen gebietsspezifischen Erhaltungsziele und Schutzzwecke fir die im FFH-
Gebiet gemeldeten Lebensraumtypen und Arten. Im weiteren Planungsumfeld sind
darGber hinaus keine Projekte oder Plane bekannt, die in Summation mit dem
Vorhaben zu einer Beeintrachtigungen fuhren wirden.

Eine weitere Betrachtung etwaiger Summationswirkungen ist daher obsolet.
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7 Zusammenfassung

Die Stadt Schwabisch Gmind beabsichtigt zur Deckung des drangendsten
Wohnbauflachenbedarfs die Erweiterung des Wohngebiets ,Hinteres lltisfeld* am
nordlichen Ortsrand von Lindach. Insgesamt weist das Plangebiet eine Gesamtflache
von ca. 10.303 m? (1,03 ha) auf, wobei der Geltungsbereich des gegenstandlichen
Bebauungsplans im Norden und Westen mit einer Flache von rd. 3.023 m? (0,3 ha)
innerhalb des FFH-Gebiets liegt.

In Zusammenhang mit der Planung und der daraus resultierenden moglichen
Betroffenheit des FFH-Gebiets Nr. 7125341 ,Unteres Leintal und Welland“ wurde eine
Vertraglichkeitsprifung nach § 34 BNatSchG durchgefiihrt. Das Vorhaben wurde auf
mogliche Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele und Schutzzwecke der
wertgebenden Lebensraumen und Arten des Schutzgebiets untersucht.

Als Ergebnis der Ermittlung der vorhabenspezifischen Projektwirkungen verblieb die
dauerhafte anlagenbedingte Flacheninanspruchnahme als einziger betrachtungs-
relevanter Wirkfaktor der FFH-Vertraglichkeitspriifung. Etwaige Anderungen der
Standortfaktoren, Zerschneidungs- und Trennwirkungen, stoffliche Emissionen sowie
akustische und optische Reize werden durch das gegenstandliche Vorhaben
hingegen nicht bedingt.

Nach einer ersten Abschatzung der Projektwirkungen konnte eine mogliche
Beeintrachtigung des gemeldeten Dunklen-Wiesenknopf-Ameisenblaulings durch die
vorhabenbedingte Flacheninanspruchnahme nicht von vorneherein ausgeschlossen
werden. Dies begrindete sich in dem Umstand, dass in der Fettwiese innerhalb des
Geltungsbereichs patchweise der GroRe Wiesenknopf als essenzielle Wirtspflanze
fur die Schmetterlingsart festgestellt wurde. Die Ameisennester der gleichermalien
bedeutenden Wirtsameisen (z. B. Rote Gartenameise) fehlen an dieser Stelle jedoch
ganzlich.

Unter Berlcksichtigung einer Tauschflache im direkten Planungsumfeld, welche
einen zum Eingriff groReren Flachenumgriff (ca. 5.334 m?) umfasst, kann die
dauerhafte anlagenbedingte Flacheninanspruchnahme an sich vollstandig
ausgeglichen werden. Der Funktionsausgleich fir den Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenblauling wird hiervon rdumlich getrennt abgehandelt, wobei dieser aktuell in
Abstimmung ist und noch nicht flachenscharf zugeordnet werden kann.

Nach der Zuordnung einer Extensivierungsflache, deren Mahdregime auf die Flug-
und Eiablagezeit des Schmetterlings angepasst ist, sind erhebliche
Beeintrachtigungen flr die malgeblichen Bestandteile der Erhaltungsziele bzw.
Schutzzwecke des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblaulings raumlich wie funktional
ebenso auszuschlieen. Die Vertraglichkeit des Vorhabens mit der Schutzgebiets-
kulisse ist damit dann gegeben.

Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass die im Nordwesten an den Geltungs-
bereich angrenzende FFH-Mahwiese im Bauablauf als Tabuflachen zu behandeln ist.

Auf eine weitere Betrachtung etwaiger Summationswirkungen wurde verzichtet, da
im weiteren Planungsumfeld keine Projekte oder Plane bekannt sind, die in
Summation mit dem Vorhaben zu einer Beeintrachtigungen fihren wirden.

Die Realisierung der geplanten Wohnbebauung in Lindach fihrt unter
Beriicksichtigung der FFH-Tauschfliche zur Kompensation eines teilweise
bestehenden Habitatpotenzials des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblaulings
und somit nicht zu erheblichen Beeintrachtigungen des Gebiets in seinen fiir
die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maRgeblichen Bestandteilen.

Aus fachgutachterlicher Sicht sind die Vorgaben des §34 BNatSchG erfiilit.

subdbuc® N o _ , ,
' v 1 Schwabisch Gmiind - Lindach — Bebauungsplan Nr. 840 C | ,Hinteres lltisfeld - Erweiterung” FFH-VP



8 Quellen- und Literaturverzeichnis 27

8 Literatur- und Quellenverzeichnis

BERNOTAT, D (2003): FACHLICHE ANFORDERUNGEN AN DIE PRUFUNGEN NACH § 34 UND § 35
BNATSCHG - HINWEISE zUR FFH-VERTRAGLICHKEITSPRUFUNG IN DER PRAXIS.
LAUFENER SPEZIALBEITRAGE 2/06.

EUROPAISCHE KOMMISSION GD UMWELT (2001): PRUFUNG DER VERTRAGLICHKEIT VON PLANEN
UND PROJEKTEN MIT ERHEBLICHEN AUSWIRKUNGEN AUF NATURA-2000-GEBIETE,
METHODIK-LEITLINIEN ZUR ERFULLUNG DER VORGABEN DES ARTIKELS 6 ABSATZE 3 UND
4 DER HABITAT-RICHTLINIE 92/43/EWG. IMPACTS ASSESSMENT UNIT, SCHOOL OF
PLANNING, OXFORD BROOKES UNIVERSITY, NOVEMBER 2001.

GESETZ UBER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE: BUNDESNATURSCHUTZGESETZ
(BNATSCHG) vom 29.07.2009 (BGBL. | S. 2542), DAS ZULETZT DURCH ARTIKEL 3 DES
GESETZES VOM 08.12.2022 (BGBL. | S. 2240) GEANDERT WORDEN IST.

IB BLASER (2024A) / Subdivo 2025a: INGENIEURBURO BLASER, ESSLINGEN (20.09.2024) -
ZWISCHENZEITLICH UMFIRMIERT ZU SUBDIVO (10.06.2025): ARTENSCHUTZRECHTLICHE
RELEVANZUNTERSUCHUNG FUR DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 840 CI ,HINTERES ILTISFELD -
ERWEITERUNG" IN SCHWABISCH GMUND — LINDACH.

IB BLASER (2024B) / Subdivo 2025b: INGENIEURBURO BLASER, ESSLINGEN (20.09.2024) —
ZWISCHENZEITLICH UMFIRMIERT zU SuUBDIVO (10.06.2025): UMWELTBERICHT ZUM
BEBAUUNGSPLAN NR. 840 Cl ,HINTERES ILTISFELD - ERWEITERUNG" IN SCHWABISCH
GMUND — LINDACH.

KUSTER, F — BMVBW (2004): LEITFADEN ZzZUR FFH-VERTRAGLICHKEITSPRUFUNG IM
BUNDESFERNSTRARENBAU — AUSGABE 2004. BUNDESMINISTERIUM FUR VERKEHR, BAU-
UND WOHNUNGSWESEN.

LAMBRECHT, H. & TRAUTNER, J. (2006): DIE ENTWICKLUNG VON FACHKONVENTIONEN ZUR
BESTIMMUNG DER ERHEBLICHKEIT DER VON BEEINTRACHTIGUNGEN IM RAHMEN DER FFH-
VP — TEIL 2: SPEZIELLE ASPEKTE DER FFH-VP/NATURVERTRAGLICHKEITSPRUFUNG.
LAUFENER SPEZIALBEITRAGE 2/06.

LAMBRECHT, H. & TRAUTNER, J. (2007): FACHINFORMATIONSSYSTEM UND FACHKONVENTIONEN
ZUR BESTIMMUNG DER ERHEBLICHKEIT IM RAHMEN DER FFH-VP — ENDBERICHT ZUM TEIL
FACHKONVENTIONEN, SCHLUSSSTAND JUNI 2007. FUE-VORHABEN IM RAHMEN DES
UMWELTFORSCHUNGSPLANES DES BUNDESMINISTERIUMS FUR UMWELT, NATURSCHUTZ
UND REAKTORSICHERHEIT. I.A. BUNDESAMTES FUR NATURSCHUTZ - FKZ 804 82 004.

MIERWALD, U ET AL. (2004): GUTACHTEN ZUM LEITFADEN ZUR FFH-VERTRAGLICHKEITSPRUFUNG
IM BUNDESFERNSTRARENBAU, AUGUST 2004. F+E.02.221/2002/LR ENTWICKLUNG VON
METHODIKEN UND DARSTELLUNGSFORMEN FUR FFH-VERTRAGLICHKEITSPRUFUNGEN
(FFH-VP) IM SINNE DER EU-RICHTLINIEN ZU VOGELSCHUTZ- UND FFH-GEBIETEN, I.A.
BUNDESMINISTERIUM FUR VERKEHR, BAU- UND WOHNUNGSWESEN.

RICHTLINIE DES RATES 92/43/EWG vOM 21. MAI 1992 ZUR ERHALTUNG DER NATURLICHEN
LEBENSRAUME SOWIE DER WILD LEBENDEN TIERE UND PFLANZEN (FFH-RICHTLINIE);
AMTSBLATT NR. L 206 vOMm 22.07.1992, ZULETZT GEANDERT DURCH DIE RICHTLINIE DES
RATES 97/62/EG voMm 08.11.1997 (AMTSBLATT. NR. 305).

RICHTLINIE 97/62/EG DES RATES VOM 27. OKTOBER 1997 ZUR ANPASSUNG DER RICHTLINIE
92/43/EWG ZUR ERHALTUNG DER NATURLICHEN LEBENSRAUME SOWIE DER WILD
LEBENDEN TIERE UND PFLANZEN AN DEN TECHNISCHEN UND WISSENSCHAFTLICHEN
FORTSCHRITT. - AMTSBLATT NR. L 305/42 voM 08.11.1997.

subdbuc®

Schwabisch Gmiind - Lindach — Bebauungsplan Nr. 840 C | ,Hinteres lltisfeld - Erweiterung” FFH-VP



Stadt Schwabisch Gmund

Bebauungsplan Nr. 840 C |

»Hinteres lltisfeld - Erweiterung“
Schwabisch Gmiind - Lindach

Umweltbericht
gem. § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB

STAND: SEPTEMBER 2024 / JuNI 2025

subdbvc®

LANDECHAFT. PLANUNG. HATURSCHUTE.

Anhang 4 zur Begriindung

%



kathrin.frey
Textfeld
Anhang 4 zur Begründung


Stadt Schwabisch Gmund

Bebauungsplan-Nr. 840 C |

»Hinteres lltisfeld - Erweiterung”
Schwabisch Gmiind - Lindach

Umweltbericht
mit integriertem Griinordnungskonzept

gem. § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB

AUFTRAGGEBER: STADT SCHWABISCH GMUND
Amt fur Stadtentwicklung
Abteilung Stadtplanung, Stadtentwicklung und Stadtebau

Marktplatz 1
73525 Schwabisch Gmind

BEARBEITUNG: SuBDIVO

Anne Rahm, Dipl.-Ing. (FH) Landespflege
B. Eng. Marco Sauer

Verantwortlich:

A\

B. Sc. Alexander Warsow, Inh.

DATUM: 20. September 2024 / 10. Juni 2025

U b d é \V/( §a Martinstr, 42-44 | 73728 Esslingen aN. | 0711 -39 69 51 -0

LANDSCHAFT. PLANUNG. NATURSCHUTZ viww.subdivo-plan.de | info@subdivo-plan.com

subdhve®
S fhve Schwabisch Gmiind - Lindach — Bebauungsplan Nr. 840 C | Hinteres lltisfeld - Erweiterung® Umweltbericht



Inhalt

[ G G G |
A OWN-

- A
o b b
N =

NN
=N

B W NNNNNNNNNN
| |G JE L L L U (L (L (L W §
O©CoONOOPRWN-=-

411

41.2

413

41.4
4.1.5

4.1.6

417

41.8

subdivc®

Planbeschreibung — Ziele und Inhalte

Beschreibung des Vorhabens

Kurzdarstellung der Ziele und des Inhalts des Bauleitplans
Bedarf an Grund und Boden

Darstellung der fachgesetzlichen und fachplanerischen Ziele
des Umweltschutzes und der Art, wie diese Ziele und die
Umweltbelange beriicksichtigt wurden

Darstellung der Ziele des Umweltschutzes einschlagiger Fachgesetze
Fachplanerische Ziele

Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten
technischen Verfahren bei der Eingriffs-/
Ausgleichsbilanzierung

Bestandsanalyse und Status-Quo-Prognose

Bestandsaufnahme der einschldgigen Aspekte des derzeitigen
Umweltzustands

Schutzgebiete / Natura 2000-Gebiete

Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt

Boden

Wasser

Klima und Luft

Landschaftsbild und Erholung

Mensch / Wohnen

Kultur- und sonstige Sachglter

Wechselwirkungen der Schutzguter

Entwicklung der Umwelt ohne das geplante Vorhaben

Standortuntersuchung / Alternativenpriifung

Beschreibung der Umweltauswirkung bei Durchfiihrung der
Planung
Auswirkungen des geplanten Vorhabens

Bau und Vorhandensein der geplanten Vorhaben, soweit relevant
einschlie8lich Abrissarbeiten

o~NOo O

11
16

19
20

20
21
23
25
27
28
30
31
31
32
32

33

34
34

34

Nutzung natlrlicher Ressourcen, insbesondere Flache, Boden, Wasser,

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei soweit mdglich die
nachhaltige Verfluigbarkeit dieser Ressourcen zu bericksichtigen ist
Umweltauswirkungen infolge der Art und der Menge der Emissionen v

on

Schadstoffen, Larm, Erschitterungen, Licht, Warme und Strahlung sowie

der Verursachung von Belastigungen (gem. Anlage 1 Abs. 2 b) cc)
BauGB)

Art und Menge der erzeugten Abfalle und ihrer Beseitigung und
Verwertung

35

35

Risiken fiir menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt

(zum Beispiel durch Unfalle oder Katastrophen)
Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter
Plangebiete unter Berlcksichtigung etwaiger bestehender

35

Umweltprobleme in Bezug auf Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder

auf die Nutzung von naturlichen Ressourcen

Auswirkungen der Planung auf das Klima (z. B. Art und Ausmaf der
Treibhausemissionen) und der Anfalligkeit der geplanten Vorhaben
gegenuber den Folgen des Klimawandels

Umweltauswirkungen infolge eingesetzter Techniken und Stoffe

Schwabisch Gmiind - Lindach — Bebauungsplan Nr. 840 C | ,Hinteres lltisfeld - Erweiterung*

36

36
36

Umweltbericht



Inhalt

4.2

4.2.1
422
423
424
425
426

4.2.7
428

4.2.9
4.2.10

4.2.11

4.2.12

4.2.13

4.3
4.4

441

5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.4
5.5

6.1
6.2

subdivc®

Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei
Durchfiihrung der Planung

Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt
Auswirkungen auf das Schutzgut Boden und Grundwasser
Auswirkungen auf das Schutzgut Oberflachenwasser

Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft

Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild und Erholung
Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die
Bevdlkerung insgesamt

Auswirkungen auf Kulturguter und sonstige Sachguter

Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit
Abfallen und Abwassern

Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente
Nutzung von Energie

Darstellung von Landschaftsplanen sowie von sonstigen Planen,
insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechtes
Erhaltung der bestmdglichen Luftqualitat in Gebieten, in denen die durch
Rechtsverordnung zur Erfiillung von bindenden Beschliissen der
Européischen Gemeinschaften festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht
Uberschritten werden

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des
Umweltschutzes

Auswirkungen, die aufgrund der Anfalligkeit der nach dem BPlan
zulassigen Vorhaben flir schwere Unfalle oder Katastrophen zu erwarten
sind42

Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete / weitere
Schutzausweisungen

Artenschutz / Prifung der Verbotstatbestinde (gem. § 44
BNatSchG)

Fazit

MaBRnahmenkonzept

Vermeidungs-/ VerminderungsmafRnahmen
AusgleichsmaBnahmen innerhalb des Geltungsbereichs
Pflanzgebote

Geholzarten und Qualitaten

AusgleichsmaBnahmen auBerhalb des Geltungsbereiches
Durchfiihrung der Griinordnerischen MaBnahmen
MaBnahmen zur Uberwachung der erheblichen
Umweltauswirkungen (Monitoring)

Gegenuberstellung von Eingriff und Ausgleich

Einzeltabellen Eingriff-Ausgleich
Gesamtiibersicht

Zusammenfassung

V8: Riickhaltung von Niederschlagwasser: Innerhalb der
festgesetzten Wohngebietsflachen sind die anfallenden
Oberflachen-wasser von befestigten Flachen wie Dachern,
Stellplatze und Zufahrten zur Regenriuckhaltung und langsamen
Abwirtschaftung in Zisternen aufzufangen und gedrosselt in den
Kanal abzuleiten.

Literatur- / Quellenangaben

37
37
37
39
39
40

40
41

41
41

41

41

42

42

45
45
46

46
48
48
49
51
52

53

54

54
54

56

58
62

Schwabisch Gmiind - Lindach — Bebauungsplan Nr. 840 C | ,Hinteres lltisfeld - Erweiterung* Umweltbericht



Inhalt

Abbildungen
Abbildung 1:  Lage des Plangebiets im Raum (blau) 7
Abbildung 2:  Bebauungsplan ,Hinteres lltisfeld - Erweiterung“ vom 10.06.2025 10
Abbildung 3:  Ausschnitt: rechtswirksamer FNP 2020 ,Schwab. Gmiind — Waldstetten® 18
Abbildung 4:  Geltungsbereich BP (schwarz) mit betroffenen und umliegenden
Schutzgebieten 22
Abbildung 5:  Geltungsbereich BP (schwarz) mit Biotopverbund mittlerer Standorte 23
Abbildung 6:  Geltungsbereich BP mit bodenkundlichen Einheiten 27
Abbildung 7:  FFH-Tauschflache im raumlich-funktionalen Kontext zum Vorhaben 43
Tabellen
Tabelle 1 Nutzungsverteilung im Geltungsbereich des Bebauungsplans 11
Tabelle 2 Bewertung der Biotoptypen (Bestand) 24
Tabelle 3 Bewertung des Schutzgutes Boden (Bestand) 27
Tabelle 4 Bewertung des Schutzgutes Klima/ Luft (Bestand) 29
Tabelle 5: Bewertung des Landschaftsbildes (Bestand) 31
Tabelle 6 Wechselwirkungen der Schutzguter 32
Tabelle 7 Gegenuberstellung der Eingriffs- und Tauschflachen im FFH-Gebiet 44
Tabelle 8 Ubersicht zur E/A-Bilanz Eingriff 54
Tabelle 9: Gesamtubersicht zur E/A-Bilanz 55
Tabelle 10:  Nutzungsverteilung im Geltungsbereich des Bebauungsplans 57
Tabelle 11:  Ubersicht zur E/A-Bilanz Eingriff 61
Tabelle 12:  Gesamtubersicht zur E/A-Bilanz 61
Anlagen
Anlage 1: Bestandsplan (M 1 : 1.000)
Anlage 2: Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung
Anlage 3: MafRnahmenblatter
blau: Erganzungen nach der friihzeitigen Beteiligung
rot: Nach Abschluss der derzeitig stattfinden Abstimmungen werden diese

Sachverhalte vor der Auslegung erganzt.

subdivc®

Schwabisch Gmiind - Lindach — Bebauungsplan Nr. 840 C | ,Hinteres lltisfeld - Erweiterung*

Umweltbericht



1

1.1

Vor-
bemerkung

Lage

subdivc®

Planbeschreibung - Ziele und Inhalte 6

Planbeschreibung — Ziele und Inhalte

Beschreibung des Vorhabens

Bei der Stadt Schwabisch Gmind besteht die Zielsetzung, in den Ortsteilen
aulerhalb der Kernstadt die Wohnflachen nach dem Grundsatz des Eigen-
bedarfs zu entwickeln. Hiermit kann den Abwanderungstendenzen, die letztlich
zu Lasten vorhandener Infrastruktureinrichtungen gehen, entgegengewirkt wer-
den. Dem Ortschaftsrat von Lindach ist es ein grol’es Anliegen, aufgrund des
Nachfragepotenzials nach Wohnraum (insgesamt sind ca. 220 Interessenten fur
Lindach registriert) die Erweiterung des Wohnbaugebiets ,Hinteres lltisfeld” auf
den Weg zu bringen.

Zusatzlich zur Mobilisierung vorhandenen Baulands und die Aktivierung innerort-
licher Entwicklungspotenziale beabsichtigt die Stadtverwaltung, im Stadtteil Lin-
dach eine Flache fur ein neues Wohngebiet zu erschlieRen und hat demgemaf
die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 840 C | ,Hinteres lltisfeld - Erweiterung®
mit einer Flache von ca. 1,03 ha beschlossen.

Gemal § 2 Abs. 4 BauGB ist fur die Belange des Umweltschutzes eine Umwelt-
prifung durchzufihren.

Im Rahmen der Umweltprifung werden die Auswirkungen des Vorhabens auf
alle Umweltbelange nach BauGB § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB (Tiere, Pflan-
zen, Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgeflige zwischen
ihnen, Landschaft, biologische Vielfalt, Mensch und seine Gesundheit sowie
Kultur- und Sachgiter und Emissionen) ermittelt und die Ergebnisse im Umwelt-
bericht dargestellt und bewertet.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich in Schwabisch Gmind
auf der Gemarkung Lindach im Ostalbkreis und schlie3t unmittelbar im Norden
an den bestehenden Siedlungskorper an.

Mit einer Flache von ca. 1,03 ha erstreckt sich das Gelande auf der Hochflache
in einer Hohenlage von 459,5m U.NHN im Sudosten bis 461,5m G.NHN im
Nordwesten. Die Hohendifferenz im Plangebiet betragt somit 2 m auf einer Lange
von etwa 130 m.
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Abbildung 1: Lage des Plangebiets im Raum (blau)

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans beinhaltet die Flurstiicke 1089,
1089/1, 1093, 1094 und 2208 sowie Teile der Flursticke 1087, 1095, 1136 und
2212.

Dem vorliegenden Umweltbericht liegt der Geltungsbereich des Bebauungsplans
Nr. 840 C | ,Hinteres lltisfeld-Erweiterung” in Lindach mit einer Flache von ca.
1,03 ha (10.300 m?) zugrunde.

Fir die Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung wird die aktuelle Nutzung des kartierten
Bestands zugrunde gelegt, Lage s. Anlage 1 ,,Bestandsplan®.

Das Untersuchungsgebiet liegt im Naturraum Nr. 107 ,Schurwald und Welzhei-
mer Wald“ und ist der Grof3landschaft Schwabisches Keuper-Lias-Land zugeord-
net.

Am 21.04.2023 erfolgte eine Kartierung der vorhandenen Biotopstrukturen auf
Grundlage der LUBW, um die Bestandsituation im Plangebiet zu erfassen.

Etwa 96 % des Planbereichs wird als Fettwiese (Biotoptyp 33.41) genutzt. Etwa
3 % nimmt eine Gartenflache (Biotoptyp 60.63) ein. Auf der verbleibenden Flache
verlauft ein Grasweg (Biotoptyp 60.25).

Die Lage der beschriebenen Biotopstrukturen bzw. Biotoptypen sind in Anlage 1
»Bestandsplan® dargestellt.

Umgeben wird das Baugebiet im Norden und Westen von landwirtschaftlich ge-
nutzten Nutzflachen (Wiese). Sudlich und 6stlich befindet sich die bestehende
Bebauung von Schwabisch Gmund-Lindach.

Kurzdarstellung der Ziele und des Inhalts des Bauleitplans

Aufgrund der stabilen Nachfrage nach Wohnraum liegt bei der Stadt Schwabisch
Gmind derzeit der Schwerpunkt bei der Entwicklung von kompakten Wohnfor-
men und bezahlbarem Wohnraum. Es besteht die Zielsetzung, in den Ortsteilen
aulerhalb der Kernstadt die Wohnflachen nach dem Grundsatz des Eigenbe-
darfs zu entwickeln. Hiermit kann den Abwanderungstendenzen, die letztlich zu
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Lasten vorhandener Infrastruktureinrichtungen gehen, entgegengewirkt werden.
Bei der Planung sind neben Einzel- und Doppelhduser auch Mehrfamilienhauser
oder andere Wohnformen zu berlcksichtigen.

In Lindach wurden die Innenentwicklungspotenziale ausgeschopft und sind wei-
tere in Form von Bauliicken oder untergenutzten Flachen derzeit nicht vorhan-
den. Dem Ortschaftsrat von Lindach ist es ein groRes Anliegen, aufgrund des
Nachfragepotenzials nach Wohnraum die Erweiterung des Wohnbaugebiets ,Hin-
teres lltisfeld“ auf den Weg zu bringen.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen flr die Erweiterung des Wohngebiets geschaffen werden.

Geplante bauliche Nutzung:

Fir das Allgemeines Wohngebiet, WA (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO
i.V.m.§ 1 (5), (6) BauNVO), gelten:

- Flr Gebaude mit Satteldach gilt die festgesetzte maximale Trauf- und Fristhdhe. Die
Traufhéhe (TRH max.) ist gleich dem Schnittpunkt Aufenkante AulRenwand mit
Oberkante Dachhaut. Die Firsthbhe (FH max.) ist gleich dem Schnittpunkt der Dach-
hautoberkanten. Die max. zuladssige Traufhdhe ist auf mindestens 2/3 der Gebaude-
lange einzuhalten. Die maximal zuladssige Firsthohe gilt fir die gesamte Gebaude-
lange.

- Fir Gebaude mit Flachdach und flachgeneigtem Dach wird die Hohe der baulichen
Anlagen uber die maximale Gebaudehdhe geregelt. Die maximale Gebaudehdhe
(GH max.) entspricht dem hochsten Punkt des Gebaudes und gilt fir die gesamte
Gebdaudelange. Die maximale Gebaudehdhe kann durch untergeordnete Dachauf-
bauten, Treppenhauser, technisch Anlagen sowie durch Anlagen zur Erzeugung re-
generativer Energien um bis zu 2,0 m Uberschritten werden, wenn ein Abstand zum
Dachrand von mindestens 3,0 m eingehalten wird.

- Unterer Bezugspunkt der Hohenfestsetzungen ist die festgesetzte Erdgeschoss-
RohfuBbodenhéhe (EFH).

- Die festgesetzten Erdgeschof3-Rohfulibodenhdéhen (EFH) dirfen um bis zu 50 cm
Uber- oder unterschritten werden.

- Damit es keine Einschrankungen durch Blendungen gibt, sind reflektierende und
glanzende Materialien nicht zugelassen, mit Ausnahmen fir Anlagen zur Solarener-
gienutzung.

- Garagenzufahrten und Stellplatze sind wasserdurchlassig herzustellen, z.B. wasser-
gebunden, mit Rasengittersteinen oder weitfugigem Pflaster.

- Innerhalb der festgesetzten Wohnbauflachen sind die anfallenden Oberflachenwas-
ser von befestigten Flachen wie Dacher, Stellplatze und Zufahrten usw. zur Regen-
rickhaltung, zur langsamen Abwirtschaftung und fir die Giel3- und Brauchwas-
sernutzung in Zisternen aufzufangen und gedrosselt in den Kanal abzuleiten. Als
Bemessungswert fiir das Ruckhaltevolumen ist 3 m® je 100 m? befestigte Flache an-
zusetzen. Die Ruckhaltung muss einen permanent offenen Abfluss von ca. 0,1 I/s /
100 m? befestigter Flache haben. Fur begrinte Dachflachen mit einer Drain- und
Vegetationsschicht mit einer Gesamtdicke von mindestens 10 cm braucht anteilig
kein Puffervolumen nachgewiesen werden.

WA1
- GRZ (Grundflachenzahl): 0,4

- Bauweise: Offene Bauweise
- Dachform: Satteldach 30 - 40°, TRHmax 4,50 m, FHmax 8,50 m

WA2
- GRZ (Grundflachenzahl): 0,4
- Bauweise: Offene Bauweise, nur Einzel- und Doppelhduser zuldssig

- Dachform: Satteldach 30 - 40°, FD 0-5°,
TRHmax 6,50 m, FHmax 8,50 m, GHmax 6,50 m
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WA3

- GRZ (Grundflachenzahl): 0,4

- Bauweise: Abweichende Bauweise. Innerhalb der Uberbaubaren Grundsticksflache
wird eine einseitige Grenzbebauung (,Kettenhauser”) festgesetzt. Es muss auf die
nordliche Grundstiicksgrenze gebaut werden. Liegt die nordliche Grundstlcksgrenze
aulerhalb der Uberbaubaren Grundstlcksflache, gilt die offene Bauweise.
Zur sudlichen Grenze ist ein Grenzabstand von mind. 3,0 m einzuhalten. Innenhalb
dieses Grenzabstandes sind Garagen, Uberdachte Stellplatze oder Nebenanlagen
zulassig.

- Dachform: Flachdach 0 - 5°, GHmax 6,50 m

WA4
- GRZ (Grundflachenzahl): 0,5
- Bauweise: Offene Bauweise.

- Dachform: Satteldach 30 - 40° oder Flachdach 0 — 5°,
TRHmax 6,50 m, FHmax 8,50 m, GHmax 6,50 m

WAS

- GRZ (Grundflachenzahl): 0,4

- Bauweise: Offene Bauweise

- max. zwei Vollgeschosse

- max. 15 Wohneinheiten

- Dachform: Flachdach 0 — 5°, GHmax 9,50 m
(Damit kann ein drittes, zurlickversetztes Geschoss entstehen, das sich besser in
die umgebende Bebauung einfligt als ein weiteres Vollgeschoss).

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Hinteres lltisfeld - Erweiterung® sind
aulierdem verschiedene Pflanzgebote und MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege
und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt (Naheres s. Be-
bauungsplan sowie Umweltbericht Kap. 5.1und 5.2).

Die Uberértliche Anbindung zum 6ffentlichen Verkehrssystem ist Uber die ,Rudolf-
Martin-Strafte®, ,Hinteres lltisfeld“ und Gber diese mit der ,Taferroter Strafle” als
L 1156 kategorisierte Stralle mit direktem Anschluss an das Uberértliche Ver-
kehrsnetz gegeben.

subdhvc®
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3

Bebauungsplan und ortliche Bauvorschrifien
Nr. 840 C1 "Hinteres litisfeld - Erweiterung"|
P Lindecs [

Schwabisch Gmiind

Entwurf, Stand: 10.06 2025

s -

s

Abbildung 2: Bebauungsplan ,Hinteres lltisfeld - Erweiterung® vom 10.06.2025

1.3 Bedarf an Grund und Boden

Nach Realisierung des Bebauungsplans ergibt sich im Geltungsbereich des Um-
weltberichts folgende Nutzungsverteilung:

subdivcd
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1.41

Grundlage:

BauGB, /
BNatSchG
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Tabelle 1: Nutzungsverteilung im Geltungsbereich des Bebauungsplans
Flache | Flache | Flachen-
Nutzung AV | I .
inm inm anteil

Baugrundstiicke "Wohngebiet WA1, WA2, WA3, WA5"

davon WA1 und WAZ2 keine Dachbegriinung (SD): 3.053 m? 7.334 71,20%
davon WA3 und WAS5 mit Dachbegriinung: 4.281 m?

davon L'Jb_farbaubarer Grundstiicksflache (GRZ 0,4) 2400 60%
einschl. Uberschreitung durch Nebenanlagen: GRZ 0,6 )

davon nicht tiberbaubarer Grundstlicksfldche 2.934| 40%
Bgugrundstqpke Wohngebiet WA4 747 7.25%
mit Dachbegriinung

davon L'Jb_farbaubarer Grundstiicksfldche (GRZ 0,5) 560 759%
einschl. Uberschreitung durch Nebenanlagen: GRZ 0,75

davon nicht tiberbaubarer Grundstiicksfldche 187 25%
Offentliche Griinfliche 747 7,25%
Riickhalteflache Oberflaéchenwasser 260

Fldche mit Leitungsrecht im Norden 321
Verkehrsgriin / Baumbeete 100
Griinfliche im Nordwesten / PFG 4 66
offentliche Verkehrsflachen o
(Strae, FuR-/ Gehwege, offentl. Stellplatze) 1.472 14,29%
Geltungsbereich 10.300 100%

Darstellung der fachgesetzlichen und fachplanerischen Ziele des Umwelt-
schutzes und der Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange beriicksichtigt
wurden

Darstellung der Ziele des Umweltschutzes einschlagiger Fachgesetze

Die Beurteilung der voraussichtlichen Auswirkungen der geplanten Nutzung im
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 840 C | ,Hinteres lltisfeld-Erweiterung®
auf den Raum und die Umwelt ist anhand bestehender Gesetze, der Grundséatze
und Ziele der Raumordnung sowie den Zielen des Umweltschutzes vorzuneh-
men. Im Hinblick auf die Ziele des Umweltschutzes sind MalRgaben der folgen-
den Fachgesetze und -plane von Bedeutung:

Rechtliche Grundlage fur den Umweltbericht bildet der § 2 Abs. 4 BauGB. Dem-
nach wird fur die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 und
§ 1a eine Umweltprifung durchgefihrt, in der die voraussichtlichen erheblichen
Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben
und bewertet werden; die Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch ist anzuwenden.

Gemal den erganzenden Vorschriften zum Umweltschutz (§ 1a Abs. 2 und 3)
soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen werden. Zudem sind die Ver-
meidung und der Ausgleich erheblicher Beeintrachtigungen des Landschaftsbil-
des und der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes zu berilick-
sichtigen.

§ 13 BNatSchG legt fest, dass erhebliche Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft vom Verursacher vorrangig zu vermeiden sind. Nicht vermeidbare
erhebliche Beeintrachtigungen sind durch Ausgleichs- oder Ersatzmalinahmen
oder, soweit dies nicht mdglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu kompensieren.

Zur Operationalisierung werden die fachgesetzlichen Ziele nach Schutzgitern
(§ 1 Abs. 7 a, c, d) abgehandelt.
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Bundes-Naturschutzgesetz (BNatSchG)

Als Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemal® § 1 BNatSchG
werden insbesondere die das Schutzgut Tiere und Pflanzen betreffenden Ziele
bericksichtigt:

Absatz 1 Nr.1:

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage flr
Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung fur die kunftigen
Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maflgabe der
nachfolgenden Absatze so zu schiitzen, dass

1. die biologische Vielfalt,

auf Dauer gesichert ist; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und,
soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft.

Absatz 2:

Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entsprechend dem je-
weiligen Gefahrdungsgrad insbesondere

1. lebensfahige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschlieBlich ihrer
Lebensstatten zu erhalten und der Austausch zwischen den Populationen sowie
Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermdglichen,

2. Gefahrdungen von natiirlich vorkommenden Okosystemen, Biotopen und Arten
entgegenzuwirken,

3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen
Eigenheiten in einer reprasentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte Land-
schaftsteile sollen der natirlichen Dynamik tberlassen bleiben.

Absatz 3:

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Natur-
haushalts sind insbesondere (...)

5. wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope
und Lebensstatten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im Naturhaus-
halt zu erhalten,

6. der Entwicklung sich selbst regulierender Okosysteme auf hierfiir geeigneten
Flachen Raum und Zeit zu geben.

Beriicksichtigung im Bebauungsplan

Die Umsetzung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, wonach erhebliche
Beeintrachtigungen soweit moglich vermieden und nicht vermeidbare Beeintrach-
tigungen durch landschaftspflegerische Malknahmen ausgeglichen oder kompen-
siert werden, stellt den zentralen Beitrag der Planung zur Berucksichtigung der
0.g. Ziele dar. Daneben werden mit der Erfullung der artenschutzrechtlichen Vor-
gaben die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege bertcksichtigt.

Bundes-Naturschutzgesetz (BNatSchG)

Ziele: Ebenfalls in §1 BNatSchG Abs.3 (Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege) sollen zur Sicherung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des
Naturhaushalts insbesondere:

1. .. Naturguter, die sich nicht erneuern, sparsam und schonend genutzt werden
(hierunter fallen auch natlirliche Béden);
2. Boden so erhalten werden, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt erflllen kdn-

nen; nicht mehr genutzte versiegelte Flachen sind zu renaturieren, oder, soweit
eine Entsiegelung nicht méglich oder nicht zumutbar ist, der naturlichen Entwick-
lung zu Uberlassen.
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Beriicksichtigung im Bebauungsplan

Die Berticksichtigung der den Boden betreffenden Ziele erfolgt Giber die flachen-
sparende Umsetzung der Planung. Die versiegelten Flachen kdnnen nicht mehr
als Standort fir Nutzpflanzen oder die natlrliche Vegetation dienen und bieten
Bodenorganismen keinen Lebensraum mehr. Die Beeintrachtigung aufgrund von
Neuversiegelung werden durch Vermeidungsmalinahmen (wie schonenden Um-
gang mit Oberboden, sachgerechte Lagerung und Wiederverwendung) minimiert.
Die erheblichen vorhabensbedingten Beeintrachtigungen von Boden werden im
Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung abgehandelt (s. o. Punkt
Tiere und Pflanzen).

Durch die teilweise ErschlieBung Uber die bereits bestehenden Stralenflachen
werden Flachen im AuRenbereich vor Uberbauung geschitzt, was im Sinne des
Teilschutzguts Flache (sparsamer Umgang mit Grund und Boden) positiv bewer-
tet wird.

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)

Ziele: Nach § 1 BBodSchG (Zweck und Grundsatze) sollen zur nachhaltigen Si-
cherung der Bodenfunktionen schadliche Bodenveranderungen abgewehrt, der
Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewasserverunreinigungen
saniert und Vorsorge vor nachteiligen Einwirkungen auf den Boden getroffen
werden. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeintrachtigungen seiner nattir-
lichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturge-
schichte so weit wie moglich vermieden werden.

Beriicksichtigung im Bebauungsplan

Sollten im Zuge einzelner geplanter Vorhaben Altstandorte bzw. Altlasten betrof-
fen sein, sind zur Gefahrenabwehr nach § 4 Abs. 4 BBodSchG vor Realisierung
der Vorhaben SanierungsmalRnahmen durchzufihren.

Ein Eingriff in die Bodenfunktionen 16st laut BBodSchG keinen Ausgleichsbedarf
aus, erhebliche negative Auswirkungen auf den Boden werden im Rahmen der
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung abgearbeitet.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Wassergesetz (WG)

Ziele: Nach § 1 WHG sind die Gewasser als Bestandteil des Naturhaushalts und
als Lebensraum fur Tiere und Pflanzen zu sichern. Des Weiteren sind sie gemaf
§ 6 WHG so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und im
Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen, vermeidbare Beeintrachti-
gungen ihrer okologischen Funktionen und der direkt von ihnen abhangenden
Landdkosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt un-
terbleiben und damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewahrleistet wird.

Gemal § 6 Abs. 1 Nr. 4 WHG sind bestehende oder kinftige Nutzungsmaéglich-
keiten insb. fUr die 6ffentliche Wasserversorgung zu erhalten oder zu schaffen.

Zweck des Wassergesetzes Baden-Wirttemberg (WG) ist es, die Regelungen
des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) auszuflihren und zu erganzen, soweit das
WHG keine oder keine abschlielende Regelung getroffen hat oder bestimmte
Regelungsbereiche ausdricklich dem Landesrecht eréffnet sind.

AIIgememe Grundsatze des § 1 Abs. 2 WG:
Sparsamer und effizienter Umgang mit dem Allgemeingut Wasser,

— Wirksamer Schutz von Gewassern vor stofflichen Belastungen,

— Anstreben 6kologisch vertraglicher Lésungen beim Hochwasserschutz,

— Bericksichtigung des Klimaschutzes und der Anpassung an die Folgen des Klima-
wandels.
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Beriicksichtigung im Bebauungsplan

Weder Oberflachengewasser noch Gewasserrandstreifen sind von dem Bebau-
ungsplan betroffen. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Regenrtckhal-
tung mittels Zisternen und langsamen Abwirtschaftung. Im Hinblick auf § 5 Abs. 2
WHG Allgemeine Sorgfaltspflichten stellt die Stadt Schwabisch Gmind als Pla-
nungsgrundlage fur eventuell nétige Schutzmaflnahmen Informationsmaterial
und Starkregengefahrenkarten zur Verfugung.

Bundes-Naturschutzgesetz (BNatSchG)

Ziele (gemal § 1 Abs. 3 Nr. 3): Zur Sicherung der Leistungs- und Funktionsfa-
higkeit des Naturhaushalts sollen insbesondere Meeres- und Binnengewasser
vor Beeintrachtigungen zu bewahren und ihre naturliche Selbstreinigungsfahig-
keit und Dynamik zu erhalten; dies gilt insbesondere fur nattrliche und naturnahe
Gewasser einschlieRlich ihrer Ufer, Auen und sonstigen Ruckhalteflachen;
Hochwasserschutz hat auch durch natdrliche oder naturnahe MaRnahmen zu er-
folgen; fur den vorsorgenden Grundwasserschutz sowie fur einen ausgegliche-
nen Niederschlags-Abflusshaushalt ist auch durch MaRnahmen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege Sorge zu tragen.

Beriicksichtigung im Bebauungsplan

Oberflachengewasser sind von dem Bebauungsplan nicht betroffen. Die Auswir-
kungen auf den Grundwasserhaushalt durch die vom Vorhaben ausgehende
Versiegelung werden im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
abgehandelt (s.o0. Schutzgtter Pflanzen / Tiere, Boden und Wasser).

Zur Pufferung des Regenwassers sind flache Dachflachen vollstandig extensiv zu
begrinen. Der Bebauungsplan trifft auRerdem Festsetzungen zur Regenrickhal-
tung und langsamen Abwirtschaftung von Niederschlagswasser sowie wasser-
durchlassigen Gestaltung von Stellplatzen.

Bundesimmissionsschutzgesetz

Ziele: Nach § 1 Abs. 1 BImSchG stellt der Schutz der Umweltschutzgiter (Men-
schen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphare sowie Kul-
tur- und sonstige Sachgiter) vor schadlichen Umwelteinwirkungen den Zweck
dieses Gesetzes dar. Stellvertretend fiir die Schutzgiter Tiere und Pflanzen, den
Boden, das Wasser sowie Kultur- und sonstige Sachguter werden die Ziele die-
ses Gesetzes und deren Berlcksichtigung unter diesem Schutzgut — im Gesetz
unter dem Begriff Atmosphare gefasst — abgehandelt.

Beriicksichtigung im Bebauungsplan

Nach § 2 BImSchG gelten die Vorschriften des Gesetzes fur die Errichtung und
den Betrieb von Anlagen, Herstellen von bestimmten Stoffen, fir bestimmte Ei-
genschaften bestimmter Verkehrsmittel sowie fur den Bau u.a. von &ffentlichen
Stralen. Im Zusammenhang mit der geplanten Bebauung sind die vom Bau neu-
er Stral’en und Gebaude ausgehenden Wirkungen relevant und werden einer de-
taillierten Betrachtung unterzogen. Die einschlagigen Verordnungen sind dabei
ausschliel3lich auf die Bedurfnisse des Menschen ausgerichtet.

Bundes-Naturschutzgesetz (BNatSchG)

Ziele (gemal § 1 Abs. 3 Nr. 4): Zur Sicherung der Leistungs- und Funktionsfa-
higkeit des Naturhaushalts sollen insbesondere Luft und Klima auch durch MafR-
nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu schitzen; dies gilt ins-
besondere flir Flachen mit gunstiger lufthygienischer oder klimatischer Wirkung
wie Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luft-austauschbahnen; dem
Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung insbesondere durch zunehmende
Nutzung erneuerbarer Energien kommt eine besondere Bedeutung zu.
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Beriicksichtigung im Bebauungsplan

Sowohl Aussagen zur Durchgriinung im Hinblick auf lokalklimatische Vorgange
als auch Aussagen und Festlegungen zum Einsatz erneuerbarer, klimaschonen-
der Energiequellen werden im Rahmen des Bebauungsplans thematisiert und
abgehandelt.

Bundes-Naturschutzgesetz (BNatSchG)

Ziele: Nach § 1 Abs. 1 BNatSchG sind analog zu den unter Punkt 1 biologische
Vielfalt (s. Aussagen zu Tiere und Pflanzen) aufgefihrten Zielen gleichrangig
unter Punkt 3 die Vielfalt, Eigenart und Schdnheit sowie der Erholungswert von
Natur und Landschaft zu sichern und zu schitzen.

Hierflr sind nach § 1 Abs. 4 BNatSchG zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt,
Eigenart und Schoénheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft
insbesondere
1. Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren
Kultur-, Bau- und Bodendenkmalern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonsti-
gen Beeintrachtigungen zu bewahren,
2. zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und
Lage geeignete Flachen vor allem im besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu
schltzen und zuganglich zu machen.

Beriicksichtigung im Bebauungsplan

Wesentliches und bestimmendes Ziel der Grunordnungsplanung ist die Einbin-
dung des Baugebiets in die umgebende Landschaft. Die Notwendigkeit leitet sich
auch aus den Vorgaben der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ab.

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
Luftqualitadt: Siehe Aussagen unter Punkt Luft und Klima

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
Larm / Gerausche

Fir schadliche Umwelteinflisse (z.B. durch Larm und Gerausche) stellt ebenfalls
das BImSchG die gesetzliche Grundlage dar. Explizit wird das Schutzgut Mensch
benannt. Die untergesetzlichen Regelungen (Verordnungen, Richtlinien) bezie-
hen sich deshalb ausschlief3lich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des
Menschen.

Beriicksichtigung im Bebauungsplan

Durch die Einhaltung der einschlagigen gesetzlichen Vorgaben, Richtlinien und
technischen Normen (z.B. TA Larm und TA Luft), die auf nationaler und europai-
scher Ebene gelten wird der Schutz der menschlichen Gesundheit gewahrleistet.

Bundes-Naturschutzgesetz (BNatSchG)

Ziele: Gemal § 1 Abs. 1 (BNatSchG) werden Natur und Landschaft auch als
Grundlage fir Leben und Gesundheit des Menschen in das Schutzregime dieses
Gesetzes einbezogen.

Beriicksichtigung im Bebauungsplan

Insbesondere Belange des Landschaftsbilds werden durch die Gestaltung des
Siedlungsrandes hin zur nérdlich und westlich an das Plangebiet angrenzenden
freien Landschaft bertcksichtigt. Die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Na-
turhaushalts zu erhalten wird durch die Erfullung der Vorgaben der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung gewahrleistet (s. Punkt Tiere und Pflanzen).

Schwabisch Gmiind - Lindach — Bebauungsplan Nr. 840 C | ,Hinteres lltisfeld - Erweiterung* Umweltbericht
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Denkmalschutzgesetz (DSchG BW) — Ziele:

— Schutz und Pflege von Kulturdenkmalen

— Uberwachung des Zustands der Kulturdenkmale
Hinwirken auf die Abwendung von Gefahrdungen und die Bergung von Kultur-
denkmalen

Beriicksichtigung im Bebauungsplan

Im Bebauungsplan wird darauf hingewiesen, dass fur bisher unbekannte Funde
eine Meldepflicht gemanR § 20 DSchG besteht. Der Fund und die Fundstelle sind
bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverandertem Zu-
stand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehdrde oder das Landes-
denkmalamt mit einer Verklrzung der Frist einverstanden ist.

Fachplanerische Ziele

Ziele der Landesplanung

Die Ziele der Landesplanung gehen aus dem Landesentwicklungsplan von 2002
hervor. Gemal Landesentwicklungsplanung ist Schwabisch Gmund ein Mittel-
zentrum mit oberzentraler Funktion und befindet sich innerhalb der Randzone um
den Verdichtungsraum Stuttgart sowie auf der Landesentwicklungsachse zwi-
schen Schorndorf und Aalen. Fur die Gemarkung Lindach werden diesbezlglich
keine ndheren Aussagen getroffen.

Grundsatz 2.3.1 G: ,Die Randzonen um die Verdichtungsraume sind so zu entwi-
ckeln, dass eine Zersiedlung der Landschaft und Beeintrachtigung der Wohn und
Umweltqualitat vermieden, (...) werden.*

Ziel 2.3.1.2: ,Bei der Ausweisung von Neubauflachen ist auf eine umweltscho-
nende, Flachen und Energie sparende Bebauung und eine verkehrsginstige und
wohnortnahe Zuordnung von Versorgungseinrichtungen, Wohnbau- und Gewer-
beflachen hinzuwirken.®

Ziel 2.3.1.4: ,Zum Schutz der 6kologischen Ressourcen, flir Zwecke der Erholung
und fur land- und forstwirtschaftliche Nutzungen sind ausreichend Freirdaume zu
sichern.”

Grundsatz 2.3.1.4: ,Fur eine landwirtschaftliche Nutzung besonders geeigneter
Teile von Freirdumen sind vor Beeintrachtigungen zu schitzen. Insbesondere er-
tragreiche Bdden sind zu sichern. Méglichkeiten, mit Planungen auf Flachen ge-
ringerer Bodengute auszuweichen, sind zu nutzen.”

Beriicksichtigung im Bebauungsplan

Mit der Wahl der fur Wohngebiete vorgesehenen Richtwert fur die Grundflachen-
zahl von 0,4 und der fir einen Teilbereich sogar dartiber hinausgehenden Grund-
flachenzahl von 0,5 wird dem Planungsgrundsatz einer ressourcenschonenden
Siedlungsentwicklung Rechnung getragen und somit die Inanspruchnahme von
Freirdumen auf das notwendige Mindestmal beschrankt. Aufgrund der Lage von
Schwabisch Gmund auf einer Entwicklungsachse steht die geplante Bebauung
im Einklang mit dem Ziel, hierfur vorrangig in Entwicklungsachsen zu planen.
Aufgrund der Ortsrandlage des Bebauungsplans wird ein ungegliedertes ausgrei-
fendes Siedlungswachstum vermieden.

Ziele der Regionalplanung

In der Raumnutzungskarte des Regionalverbands Ostwirttemberg ist Schwa-
bisch Gmind als ,Siedlungsbereich Zentraler Orte“ ausgewiesen. Der Teilort

Schwabisch Gmiind - Lindach — Bebauungsplan Nr. 840 C | ,Hinteres lltisfeld - Erweiterung* Umweltbericht
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Lindach wird in diesem Zusammenhang aufgefihrt als ,Weiterer Siedlungsbe-
reich“ von Schwabisch Gmund (PI. S.2.3.1).

Im Regionalplan 2010 (rechtsverbindlich seit 08.01.1998) befindet sich die Fla-
che des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes vollstandig inner-
halb eines geplanten Bereichs fur Siedlung Wohnen. Der Planung stehen raum-
planerische Ziele damit nicht entgegen.

Bei der Beurteilung der regionalplanerischen Vorgaben ist jedoch auch zu be-
ricksichtigen, dass der Regionalverband Ostwirttemberg jingst seinen Regio-
nalplan fortgeschrieben hat. Gemall § 3 Abs. 1 Nr. 4 und 4a sowie § 4 Abs. 1
ROG sind in Aufstellung befindliche Ziele als sonstige Erfordernisse der Raum-
ordnung in Abwagungs- und Ermessensentscheidungen zu berlcksichtigen,
sobald die Festlegung eine entsprechende Planreife erlangt hat. Dies ist der Fall,
da der Regionalplanentwurf im Rahmen der Verbandsversammlung am 17. Juli
2024 beschlossen wurde und nun der oberen Landesplanungsbehdrde (MLW)
zur Rechtsprifung vorliegt.

Die Ziele der Regionalplanung gehen aus dem Regionalplan hervor, wobei fol-
gende Aussagen fur das Plangebiet aus der Raumnutzungskarte ablesbar sind:

In der Raumnutzungskarte des Regionalplans Ostwirttemberg 2035 ist das
Plangebiet grofdtenteils als geplante Siedlungsflache Wohn- und Mischgebiet
dargestellt. Der nordliche Teil des Plangebiets ist als Weilkflache enthalten.

Im Norden grenzt das Plangebiet an einen Regionalen Grinzug nach PS 3.1.1
(2), ein Vorranggebiet flir Naturschutz und Landschaftspflege gem. PS 3.2.1.1
(Z2) sowie ein Vorranggebiet fir Landwirtschaft nach PS 3.2.3.3 (Z) an. Aufgrund
der hochstens randlichen Beruhrung der Ziele kann dies jedoch als regionalpla-
nerische Unscharfe gewertet werden.

Ziele: Das Plangebiet befindet sich in keinem Schutzbedurftigen Bereich.
Beriicksichtigung im Bebauungsplan

Die Ziele der Regionalplanung sind bei Realisierung dieses Bebauungsplans
berlcksichtigt.

Flachennutzungsplan (FNP)

Ziele: Der inzwischen neu aufgestellte und demnachst wirksame Flachen-
nutzungsplan 2035 der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Schwabisch
Gmind — Waldstetten stellt die Flachen des raumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans ,Hinteres lltisfeld — Erweiterung” als geplante Wohnbauflachen
dar. Stdwestlich grenzen eine weitere geplante Wohnbauflache an, im Siden
und Osten Wohnbebauung, im Norden Flachen fir Landwirtschaft.

Der Flachennutzungsplan 2035 wurde mit Erlass vom 22.05.2025 durch das
Regierungsprasidium Stuttgart genehmigt. Damit der FNP wirksam wird, ist die
Erteilung der Genehmigung noch ortsublich bekannt zu machen. Dieser Schritt
ist fur Anfang Juli 2025 vorgesehen.

Schwabisch Gmiind - Lindach — Bebauungsplan Nr. 840 C | ,Hinteres lltisfeld - Erweiterung® Umweltbericht
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Beriicksichtigung im Bebauungsplan

Der Bebauungsplan wird damit gem. § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flachen-
nutzungsplan entwickelt.

Der Umweltbericht zum Flachennutzungsplan 2020 der Verwaltungsgemein-
schaft der Stadt Schwabisch Gmind und der Gemeinde Waldstetten beinhaltet
diese geplante Bauflache nicht.

Im Umweltbericht zum Flachennutzungsplan 2035 der Verwaltungsgemeinschaft
der Stadt Schwabisch Gmund und der Gemeinde Waldstetten wird unter der Nr.
,LIW2 lltisfeld“ eine geplante Wohnbauflache analysiert, die jedoch deutlich gro-
Ber als das durch den vorliegenden Bebauungsplan beabsichtigte Wohngebiet
,Hinteres lltisfeld - Erweiterung® ist (G+H 2024).

Ziele / Prognose: Neben der Auflistung aller zum Erstellungszeitpunkt bekann-
ten Schutzausweisungen gibt dieser Umweltbericht zum FNP eine Einschatzung
zu allen betroffenen Schutzgitern ab. Die Bedeutung der Schutzglter im Gebiet
der vorgesehenen Planung wird als meist mittel eingestuft, die Schutzgiter Klima
/ Luft und Tiere/ Pflanzen als mittel-hoch, das Schutzgut Kultur- und Sachguter
mit gering. Als MaRnahme zum Entwicklungskonzept wird vorgeschlagen, den
(nérdlichen) Ortsrand zu gestalten, um einen Ubergang in die freie Landschaft
herzustellen.

Beriicksichtigung im Bebauungsplan

Wie im Gebietssteckbrief des Umweltberichts aufgefihrt, wird als Vermeidungs-
malnahmen vorgesehen, die kinftigen Ortsrander einzugrinen, um den Eingriff
Zu minimieren.

Im Landschaftsplan zum FNP 2020 der Verwaltungsgemeinschaft Schwabisch
Gmind und Waldstetten (Ribsamen, G+H Ingenieurteam 2024) wird diese
geplante Bauflache nicht betrachtet. Das Entwicklungskonzept stellt die Entwick-
lung des Ortsrandes als Ziel dar und enthalt folgende MaRnahme (M 20): ,Die
Baugebiete im Norden sowie das Gewerbegebiet Lindachs weisen keine Orts-
randgestaltung auf. Der Ubergang in die Landschaft erfolgt unmittelbar.

Landschaftsplanerische Zielsetzung:

Es wird vorgeschlagen einen strukturreichen Ortsrand mit Strauch-/ Einzelbaum-
pflanzungen aufzubauen. Weiterhin kénnen Spielflachen und FuRwegeverbin-
dungen in die Ortsrandgestaltung integriert werden. Die méglichen Malinhahmen
sind auf die Managementplane des benachbarten FFH-Gebiets und die Erhal-
tungsziele der mageren Flachlandmahwiesen abzustimmen.*

Schwabisch Gmiind - Lindach — Bebauungsplan Nr. 840 C | ,Hinteres lltisfeld - Erweiterung* Umweltbericht
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Beriicksichtigung im Bebauungsplan

Mit der vorgesehenen Pflanzgeboten im Norden des Areals wird die Ortsrand-
entwicklung (Eingrinung) im Bebauungsplan bericksichtigt und der kinftige
Siedlungsrand in die Landschaft eingebunden.

Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Ver-
fahren bei der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung

Die Bestandsanalyse erfolgt nach den zum Thema Eingriffsregelung in Baden-
Wiirttemberg eingefiihrten Methoden (LfU 2005, LfU 2005 A, LUBW 2012, OKVO
2010). Eigene Gelandeerfassungen wurden durchgefuhrt sowie auf vorhandenes
Datenmaterial (Artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung, Entwurf Umweltbe-
richt zum FNP 2035 der Verwaltungsgemeinschaft Schwabisch Gmind — Wald-
stetten, Landschaftsplan zum Flachennutzungsplan 2035 der Verwaltungsge-
meinschaft Schwabisch Gmiind — Waldstetten, Okokonto der Stadt Schwabisch
Gmiind, Regionalplan) zurlickgegriffen.

Der erste Teilschritt dient der sachgerechten und zielorientierten Ermittlung, Be-
schreibung und fachlichen Bewertung der Schutzguter einschlief3lich der jeweili-
gen Wechselwirkungen. Die Bestandssituation wird jeweils schutzgutbezogen im
Text des vorliegenden Umweltberichts in Kapitel 2 detailliert dokumentiert.

Auf der Grundlage des Bebauungsplans sowie weiterer Projektinformationen er-
folgt im zweiten Teilschritt eine Bestimmung projektspezifischer Wirkfaktoren.

Im dritten Teilschritt werden alle entscheidungserheblichen Auswirkungen der
geplanten Bauflache auf die Umwelt, die aus der Bautatigkeit, den baulichen An-
lagen und ihrem Betrieb resultieren, ermittelt, beschrieben und bewertet. Auswir-
kungen auf die Umwelt sind dabei alle Veranderungen der menschlichen Ge-
sundheit oder der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit
einzelner Umweltbestandteile oder der Umwelt insgesamt. Die Umweltauswir-
kungen sind Funktionen, die sich aus dem Beziehungsgeflige zwischen dem ge-
planten Vorhaben einerseits und der Umwelt bzw. der sie reprasentierenden
Schutzgutern und ihren einzelnen Bestandteilen andererseits ergeben. Sie wer-
den auf der Vorhabenseite bestimmt durch die projektspezifischen Wirkfaktoren
mit ihrer Wirkintensitat und auf Seiten der Umwelt durch die ,Bedeutung” und /
oder ,Empfindlichkeit” der einzelnen Bestandteile der Schutzgtter. Diese Para-
meter sind die Schllissel zur entscheidungsrelevanten Verknipfung von Vorha-
ben und Schutzgut, die in eine Aussage zur Betroffenheit der Umwelt minden.

Indem die Umweltparameter der einzelnen Schutzgiter mit den projektspezifi-
schen und raumlich abgrenzbaren Wirkfaktoren des geplanten B-Plans Uberla-
gert werden, werden die planungs- und entscheidungsrelevanten Auswirkungen
inhaltlich und kartographisch-raumlich ermittelt. Dies erfolgt sowohl schutzgutbe-
zogen wie auch schutzgutibergreifend durch Bericksichtigung der zentralen
Leistungen und Funktionen des Naturhaushalts. Dies geschieht in einer ersten
Annaherung Uber eine Darstellung der Wertstufenanderung.

Die fur eine sachgerechte Abwagung im Sinne des § 1 Abs. 7 BauGB erforderli-
chen Maoglichkeiten zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich voraus-
sichtlich erheblicher Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes und des Natur-
haushaltes gemal § 1a Abs. 3 BauGB werden bei der fachlichen Bewertung der
erheblichen Umweltauswirkungen mitberucksichtigt.

Abgeschlossen wird die Auswirkungsprognose mit der naturschutzfachlichen
Eingriffsermittiung. Diese erfolgt zur Herleitung des erforderlichen landschafts-
pflegerischen MaRnahmenumfangs, mit dem der Eingriff in den Naturhaushalt
kompensiert werden kann.

Schwabisch Gmiind - Lindach — Bebauungsplan Nr. 840 C | ,Hinteres lltisfeld - Erweiterung* Umweltbericht
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Bestandsanalyse und Status-Quo-Prognose

Bestandsaufnahme der einschlagigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
stands

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a bis d werden die Belange des Umweltschutzes ein-
schlieRlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege operationalisiert in die
Schutzglter bzw. Faktoren (a) Tiere, Pflanzen, Flache, Boden, Wasser, Luft, Kli-
ma und das Wirkungsgeflige zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biolo-
gische Vielfalt, (b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-
Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes, (c) umweltbezogene Auswir-
kungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevoélkerung und (d)
umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturguter und sonstige Sachguter.

Zur Bestandsaufnahme erfolgte am 21.04.2023 eine Gelandebegehung mit Kar-
tierung der Nutzungsstrukturen und Biotoptypen nach dem aktuellen Kartier-
schlissel (LUBW 2018) sowie die vorhandenen Lebensraumstrukturen. In die
Bestandsanalyse wurden auch die zwischenzeitlich vorhandenen Daten einbe-
zogen:
Artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung (IB Blaser 2024a / Subdivo
2025a),

FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung (IB Blaser 2024b / Subdivo 2025b).

Die Erfassung und Beurteilung aller Schutzgtter erfolgten getrennt.
Die Bewertung der Schutzguter;
Tiere, Pflanzen (Arten und Lebensraume) und biologische Vielfalt,
Boden,
Wasser (Grund- und Oberflachenwasser),
Luft und Klima,
Landschaft und Erholung,

richtet sich nach den Empfehlungen der LUBW (2005). Das Schutzgut Boden
wird zusatzlich gemal der Arbeitshife des Umweltministeriums Baden-
Wirttemberg / der LUBW (LUBW 2010 und LUBW 2012) bearbeitet.

Die Schutzglter

—  Mensch / Wohnen / Wohnumfeld sowie
—  Kultur und Sachguter

werden ausschlieRlich verbal bewertet.

Die Bewertung erfolgt in einer 5-stufigen Wertskala:

Definition Wertstufe
sehr geringe Bedeutung I (E)
geringe Bedeutung Il (D)
mittlere Bedeutung [ (C)
hohe Bedeutung IV (B)
sehr hohe Bedeutung V (A)

Zur arithmetischen Verrechnung werden die Stufen im Folgenden in Zahlen von
1 (sehr gering) bis 5 (sehr hoch) umgewandelt.

Schwabisch Gmiind - Lindach — Bebauungsplan Nr. 840 C | ,Hinteres lltisfeld - Erweiterung* Umweltbericht
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Schutzgebiete / Natura 2000-Gebiete

Eine Datenabfrage des Daten- und Kartendienstes der Landesanstalt fur Umwelt,
Messungen und Naturschutz Baden-Wurttemberg (LUBW 2024) ergab, dass sich
im Norden und Westen des Geltungsbereichs ein FFH-Gebiet befindet.

FFH-Gebiet ,Unteres Leintal und Welland*

Die nordlichen und nordwestlichen Teile der Vorhabenflache liegen innerhalb des
FFH-Gebiets ,Unteres Leintal und Welland“ (Schutzgebiets-Nr. 7125341), das
insgesamt eine Flache von 1.483 ha umfasst.

Im naheren Umfeld des Plangebietes befinden sich die folgenden geschiitzten
oder schitzenswerten Bereiche (siehe Abbildung 4):

Magere Flachland-Mahwiese ,Wechselfrische Glatthaferwiese N Lindach II*

Direkt nordwestlich grenzt eine kartierte Magere Flachland-Mahwiese an: MW-Nr.
6510013646132217, FFH-Lebensraumtyp 65.10. Die Beschreibung gemal
LUBW weist sie folgendermal3en aus: ,Malig artenreiche, hochwiichsige Glattha-
fer-Wiese wechselfeuchter Auspragung auf einem leicht nach Sitdwesten expo-
nierten Hang. Das Gras-Krautverhaltnis liegt bei 60/40, wobei insbesondere die
Magerkeitszeiger in Nestern vorkommen. Die Habitatstruktur wurde aufgrund der
vermehrten Graserdominanz von B auf C herabgestuft. Die Geometrie wurde an
die Abgrenzung des benachbarten geschitzten Biotops angepasst (LUBW
2024)".

Um etwaige Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutz- und Erhaltungsziele
des genannten FFH-Gebiets zu beurteilen, ist nach § 34 BNatSchG die Durchflh-
rung einer separaten Natura 2000-Vertraglichkeitsprifung erforderlich, siehe Kap.
4.3.

Geschutztes Biotop ,Wechselfrische Glatthaferwiese N Lindach II*
Dieselbe Wiese ist gleichzeitig als geschutzte Magere Flachland-Mahwiesen und
Berg-Mahwiesen, Biotopnummer: 371241360097 (§30 BNatSchG), ausgewiesen.

Schwabisch Gmiind - Lindach — Bebauungsplan Nr. 840 C | ,Hinteres lltisfeld - Erweiterung* Umweltbericht
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Abbildung 4: Geltungsbereich BP (schwarz) mit betroffenen und umliegenden Schutz-

gebieten
Blau schraffiert: = FFH-Gebiet
Rosa: Mahwiese

Biotopverbund

Der Biotopverbund dient der dauerhaften Sicherung der Populationen wild leben-
der Tiere und Pflanzen einschliellich ihrer Lebensstatten, Biotope und Lebens-
gemeinschaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funk-
tionsfahiger Okologischer Wechselbeziehungen (§ 21 BNatSchG). Er soll auch
zur Verbesserung des Zusammenhangs des Netzes ,Natura 2000“ beitragen
(LUBW 2020).

Innerhalb des Geltungsbereichs befindet sich keine Kernflache des Biotopver-
bunds. Dementgegen stellt die FFH-Mahwiese, die im Nordwesten an das Plan-
gebiet angrenzt, eine Kernflache des Biotopverbunds mittlerer Standorte dar, die
in Abbildung 5 dunkelgriin dargestellt ist. Die Wiese befindet sich zudem inner-
halb einer zusammenhangen Verbundachse aus Kernrdumen (mittelgrin ge-
kennzeichnet) und Suchrdumen, wobei der 500m-Suchraum mittleren Biotopver-
bunds (hellgriin dargestellt) in den nordwestlichen Rand des Plangebiet hinein-
ragt (LUBW 2024).

Schwabisch Gmiind - Lindach — Bebauungsplan Nr. 840 C | ,Hinteres lltisfeld - Erweiterung® Umweltbericht
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Abbildung 5:  Geltungsbereich BP (schwarz) mit Biotopverbund mittlerer Standorte

In Bezug auf den feuchten und trockenen Offenland-Biotopverbund weisen der
Vorhabenbereich sowie sein Umfeld keinerlei Relevanz auf, ebenso wenig fur die
Wildtierkorridore des Generalwildwegeplans.

Wasserschutz-/ Quellenschutzgebiet

Weder im Plangebiet noch in der ndheren Umgebung befinden sich Wasser-
schutz- oder Quellenschutzgebiete.

Hochwassergefahrenkarte / Uberschwemmungsgebiet
Die aktuellen Hochwassergefahrenkarten der LUBW (LUBW 2024) stufen weder

mungsgebiet den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans noch das Umfeld, als

21.2

Bestands-
erfassung
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Bewertung
Biotopstruk-
turen
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hochwassergefahrdet ein.

Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt

Gelandebegehungen fanden am 21.04.2023 statt. Die Biotoptypen wurden gemafn
dem LUBW-Kartierschlussel (LUBW 2018) durchgefihrt und in der Anlage 1
»Bestandsplan® kartografisch dargestellit.

Aufgrund der Siedlungsnahe sind die Biotope im Geltungsbereich anthropogen
beeintrachtigt und nutzungsbedingt Gberformt (v. a. durch Landwirtschaft).

Die Bewertung der Biotoptypen erfolgt anhand der landesweiten Bewertungs-
empfehlung (LfU 2005 sowie LUBW 2018): Hierbei werden die Biotoptypen des
LUBW-Kataloges mit Festbewertungen/ Bewertungsspannen versehen.

Es kann je nach Fragestellung auf ein 5-stufiges Basismodul oder ein 64-
stufiges Standardmodul zugegriffen werden. Ein daraus abgeleitetes Feinmodul
erlaubt die genaue Betrachtung von Biotopauspragungen anhand vorgegebener
Prifmerkmale, die Zu- oder Abschlage vom Grundwert zulassen.

Im vorliegenden Fall wurde fir das Schutzgut Pflanzen und Tiere das Fein-
modul verwendet.
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Definition Wertstufe (Basismodul) Wertspalr:m_e e ek il
einmodul)
sehr geringe Bedeutung 1(E) 1-4
geringe Bedeutung 2 (D) 5-8
mittlere Bedeutung 3(C) 9-16
hohe Bedeutung 4 (B) 17-32
sehr hohe Bedeutung 5 (A) 33-64

Nachfolgende Tabelle bietet einen Uberblick tiber die Biotoptypen des Untersu-
chungsraumes und deren Bewertung.

Tabelle 2: Bewertung der Biotoptypen (Bestand)

Biotoptypen im Untersuchungsraum
Biotop- . Biotopwert
typ-Nr. Wortlaut Biotoptyp (m?/stk)
33.41 |Fettwiese mittlerer Standorte 13
60.25 |Grasweg 6
60.63 |Mischtyp von Nutz- und Ziergarten 6

«

Im Bereich des vorliegenden Bebauungsplans ,Hinteres lltisfeld - Erweiterung’
kommt zurzeit nur eine geringe Anzahl unterschiedlicher Biotoptypen vor. Nahe-
zu vollstandig wird das Plangebiet derzeit als Wirtschaftswiese genutzt, im Sud-
osten befinden sich zwei Einzelbdume — beide Biotoptypen mittelwertig bezlg-
lich der biologischen Vielfalt. Ein Nutz- und Ziergarten im Nordosten ist in Bezug
auf das Artenreichtum als gering zu bewerten. Biotope mit hohem Habitatpoten-
zial fur artenreiche Zdénosen (z.B. Streuobst oder Feldhecken) befinden sich
nicht im Plangebiet.

Dies fihrt in der Gesamtbetrachtung zu einer mittleren Bewertung der biologi-
schen Vielfalt.

Ein groRer Teil des Geltungsbereichs (ca. 96%) charakterisiert sich als ,Fettwie-
se mittlerer Standorte” (Biotoptyp 33.41). Die Flache weist hierbei die flr eine
nahrstoffreiche Wiese typischen Pflanzenarten auf, bspw. Deutsches Weidel-
gras, Rotklee, Sauerampfer, Spitzwegerich, Wiesen-Barenklau, Wiesen-Kerbel,
Wiesen-Pippau, Wiesen-Schaumkraut und Wiesen-Storchschnabel.

Diese Wiese wird im Westen teils von einem schmalen Grasweg (Biotoptyp
60.25) durchquert, der als geringwertig eingestuft wird. Im Sidosten des Plange-
biets stehen zwei Einzelbaume (Biotoptyp 45.30b), eine Fichte und eine Weide.

An der Nordostgrenze des Geltungsbereichs befinden sich einige Nutz- und Zier-
garten (Biotoptyp 60.63), die infolge der aktiven Nutzung und guten Pflegezu-
stands (z.B. kein Totholz in den Gehdlzen) als geringwertig kategorisiert sind.

Gemal der ,Artenschutzrechtlichen Relevanzuntersuchung“ werden im Ein-
griffsbereich keine planungsrelevanten Tierarten wie streng geschutzte Fleder-
mause, Amphibien, Reptilien etc. oder relevante Vogelarten identifiziert (IB
Blaser 2024a / Subdivo 2025a). Aufgrund der Lage am Ortsrand von Lindach ist
mit ausschliellich stérungstoleranten Tierarten zu rechnen.

In der ,,Artenschutzrechtlichen Relevanzuntersuchung“ wird auf den Aspekt
des besonderen Artenschutzes gemall § 44 BNatSchG eingegangen. Eine Zu-
sammenfassung der wichtigsten Ergebnisse erfolgt in Kap. 4.4
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Boden

Grundsatzlich ist der Boden eine unentbehrliche Lebensgrundlage und Lebens-
raum fur Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen. Als Bestandteil des
Naturhaushaltes erflillt der Boden mit seinen Filter-, Puffer- und Abbaueigen-
schaften insbesondere fur das Grundwasser wichtige Funktionen. Demzufolge ist
der Boden vor schadlichen Bodenveranderungen zu schitzen.

Der Untersuchungsraum befindet sich laut Mapserver des Landesamtes fir Geo-
logie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB 2024) in der geologischen Formation ,Ob-
tususton-Formation (juOT, Lias B)“. Diese wird von der Arietenkalk-Formation
(Lias a3) unterlagert. Beide Formationen sind jeweils Teil des unteren Schwarzju-
ras (Geotechnik Aalen 2025a).

Als auftretende Béden weist der Mapserver des Landesamtes fir Geologie, Roh-
stoffe und Bergbau (LGRB 2024) das Plangebiet als ,Pseudovergleyter Brauner-
de-Pelosol und Pelosol-Braunerde aus toniger Fliellerde aus Unterjura-Material
(m42)“ aus.

Um im Rahmen der geplanten ErschlieBungsmalRnahme eine Grundlage zur Pla-
nung und Umsetzung baubegleitender Bodenschutzmalinahmen zu erhalten und
um Schaden am Boden zu vermeiden wurde ein Bodenschutzkonzept beauftragt
(Geotechnik Aalen 2025b).

Als Ergebnis der Bodenkundlichen Bestandsaufnahme betragt die Machtigkeit
Oberbodens durchschnittlich rd. 30 cm, der als besonders schitzenswert im
Bauablauf zu beachten ist. Die Ergebnisse der Untersuchung weisen zum Teil
auf erhdhte Schwermetallgehalte hin (Arsen und Chrom) sowie auf leicht erhdhte
Nickel- und Zinkgehalte. Anzeichen fir eine anthropogene Belastung der natir-
lich gewachsenen Bdden ergaben sich nicht (Geotechnik Aalen 2025b).

Zur Beurteilung der Baugrund- und Grundwasserverhaltnisse wurden sechs Boh-
rungen im Rammkernbohrverfahren bis in Tiefen zwischen 1,4— 2,7 m u. GOK
ausgefuhrt, um Folgerungen flr die geplante Erschliefung und zur Versickerung
von Oberflachenwasser zu erhalten (Geotechnik Aalen 2025a).

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Geotope (LUBW 2024).

Die inhaltliche Bestimmung des (Teil-) Schutzgutes ,Flache* leitet sich ab aus
dem Erwagungsgrund 9 der UVP-AndRL, die den ,Maximen der Thematischen
Strategie fir den Bodenschutz* und der ,Abschlusserklarung der UN-Konferenz
Uber nachhaltige Entwicklung im Jahr 2012“ Rechnung tragt. Demnach sollten
bei offentlichen und privaten Projekten ,die Auswirkungen auf die betroffenen
Flachen, insbesondere auf den Flachenverbrauch, und den Boden, einschlief3-
lich organischer Substanz, Bodenerosion, Bodenverdichtung und -versiegelung,
geprift und begrenzt werden.” (Gleiss 2015). Das (Teil-) Schutzgut ,Flache®
steht damit gleichsam in einer engen Beziehung zu den Bestimmungen des § 1a
Abs. 2 BauGB (sparsame Umgang mit Grund und Boden) und zum (Teil-)
Schutzgut ,Boden®, auf dessen Inhalte es als terminologische Klarstellung mit
verweist.

Wesentliche Grundlage zur Beschreibung des (Teil-) Schutzgutes ,Boden®, die
Uber die begriffichen Bestimmungen des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB hinausgehen,
ist das BBodSchG. ,Boden® im Sinne der Begriffsbestimmungen des § 2 Abs. 1
und 2 dieses Gesetzes ist die obere Schicht der Erdkruste, soweit sie Trager der
im Gesetz benannten Bodenfunktionen ist.
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Wegen der inhaltlichen Nahe und der daraus resultierenden Abgrenzungsschwie-
rigkeiten erscheint es deswegen gerechtfertigt, die Belange der beiden (Teil-)
Schutzgiter ,Flache® und ,Boden“ zusammenfassend zu betrachten, zumal sich
daraus ,keine unterschiedlichen Konsequenzen ergeben® (Gleiss 2015) bei der
Beurteilung mdglicher Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die nachhalti-
ge Bodennutzung.

Fir den Geltungsbereich gibt es keine Hinweise auf Altlasten, Altlastenver-
dachtsflachen, Altablagerungen, Altstandorte oder Hinweise auf schadliche Bo-
denveranderungen. Die Ergebnisse der Bodenkundlichen Bestandsaufnahme
weisen zum Teil auf erhdhte Schwermetallgehalte hin (Arsen und Chrom) sowie
auf leicht erhdhte Nickel- und Zinkgehalte mit jeweils geogenem Ursprung (Geo-
technik Aalen 2025b).

Die Bewertung der Bodenfunktionen erfolgt durch das Landesamt fiir Geologie,
Rohstoffe und Bergbau (LGRB 2024) mittels einer 5-stufigen Skala.

Fir die Bodenfunktionen Standort fur die natirliche Vegetation, nattrliche Bo-
denfruchtbarkeit, Ausgleichskdorper im Wasserkreislauf und Filter und Puffer flr

Schadstoffe liegt mittlerweile eine flachendeckende Bewertung auf Grundlage
der Bodenschatzung vor (LGRB 2024).

Die Bewertung des Schutzgutes Boden basiert auf den Empfehlungen der LUBW
(LUBW 2012) ,Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung“. Die Fachbehdrde vertritt die Auffassung, dass das Schutzgut Boden nach
den Vorgaben der OKVO bilanziert werden muss, um einen WertmafRstab fiir den
schutzgutibergreifenden Ausgleich zu ermdglichen.

Die Ermittlung der Okopunkte erfolgt gemaR Okokontoverordnung (OKVO 2010,
Abschnitt 3 und Tabelle 3). Bei der Ermittlung der erheblichen Umweltauswirkung
der Siedlungsausweisung werden die sog. abiotischen Bodenfunktionen der Ein-
griffsbewertung zugrunde gelegt:

Naturliche Bodenfruchtbarkeit (NATBOD),
Ausgleichskorper im Wasserkreislauf (AKIWAS),
Filter und Puffer flir Schadstoffe (FIPU).

Falls die Bodenfunktion Standort fiir natirliche Vegetation (NATVEG) jedoch den
Bewertungsklassen A (sehr hoch = 4) oder B (hoch = 3) zugeordnet ist, wird auch
diese berucksichtigt. Im Geltungsbereich tritt dieser Fall nicht ein.

Definition Wertstufe
keine Bedeutung der einzelnen Bodenfunktionen bzw. der 0 (E)
Gesamtbewertung

geringe Bedeutung 1 (D)
mittlere Bedeutung 2 (C)
hohe Bedeutung 3(B)
sehr hohe Bedeutung 4 (A)

4 (A) = Boden besonderer Standorte, seltene Boden
2 (C) = Uberformte Béden mittlerer Standorte
0 (E) = versiegelte und iberbaute Flachen
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Alle Bodenfunktionen weisen fir das Plangebiet eine gering-mittlere bis hohe
Bedeutung auf.

In der Wirtschaftsfunktionenkarte der digitalen Flurbilanz 2022 wird das Plange-
biet als Vorbehaltsflur | (landbauwirdige Flachen, der landwirtschaftlichen Nut-
zung vorzubehalten) dargestellt (LEL 2024). Es handelt sich um landbauwurdige
Flachen (gute Boden) und Flachen, die wegen ihrer 6konomischen Standortgunst
fur den Landbau wichtig und deshalb der landwirtschaftlichen Nutzung vorzube-
halten sind. Fremdnutzungen sollen ausgeschlossen bleiben. Es sind jedoch kei-
ne Flachen der Vorrangflur betroffen. Damit handelt sich bei den in Anspruch ge-
nommenen Flachen nicht um die hochwertigste Kategorie an besonders land-
bauwdrdigen Flachen.

Im Untersuchungsraum sind kénnen zwei verschiedene Bewertungseinheiten
abgegrenzt werden. Nahezu im gesamten Areal findet sich der unveranderte
Boden. Lediglich im Garten im Nordosten kann von einer anthropogenen Veran-
derung ausgegangen werden. Die Flachenanteile werden in Anlage 2 ,,Eingriffs-
| Ausgleichsbilanzierung“ aufgelistet.

Tabelle 3: Bewertung des Schutzgutes Boden (Bestand)

NAT- | AKI- | FlI- Gesamt- OP/

SO E: BOD | WAS | PU | bewertung m?

m42: Unversiegelte Flachen ,Pseu-
dovergleyter Braunerde-Pelosol und
pseudovergleyte Pelosol-Braunerde 2,0 1,5 3,0 2,166 8,66
aus toniger FlieRerde aus Unterjura-
Material®

unversiegelte Flachen, anthropogen
Uberformt

Abbildung 6:
Geltungsbereich BP mit
bodenkundlichen Einheiten

: Rosa: Bodenkundliche Einheit
2 m42'-: \ - m-42

. 3 weil: Siedlungsboden
Schwarz: Geltungsbereich BP

L
“vult

Wasser

Beim Wasserhaushalt sind die Aspekte Grundwasser und Oberflachenwasser zu
betrachten.

Far den Untersuchungsraum sind keine Vorbelastungen bekannt.
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Grundwasser

Da das Schutzgut Boden gemaR OKVO bewertet wird, werden Eingriffe in das
Grundwasser durch die Bewertung des Schutzguts Boden abgedeckt (s. Ab-
schnitt 3.2 OKVO).

Zusatzinformation zum Teilschutzgut Grundwasser:

Der Untersuchungsraum ist der hydrogeologischen Einheit ,Mittel- und Unterjura®
(LUBW 2024) zugeordnet. Aufgrund der geringen Durchlassigkeit der hydrogeo-
logischen Einheit wird diese mit ,gering“ bewertet.

Es liegt kein Wasserschutzgebiet in unmittelbarer Nahe zum Geltungsbereich
VOr.

Oberflachenwasser

Eingriffe in Oberflachengewasser werden durch die Bewertung des jeweiligen
Biotoptyps beim Schutzgut Tiere/Pflanzen abgedeckt.

Zusatzinformationen zum Schutzgut Oberflachenwasser:

Im Untersuchungsraum befinden sich keine Oberflachengewasser. Eine weiter-
gehende Betrachtung ist daher nicht erforderlich.

Die aktuellen Hochwassergefahrenkarten der LUBW (LUBW 2024) stuft weder
den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans noch das Umfeld als
hochwassergefahrdet ein.

Klima und Luft

Landschaftsrdume mit bestimmter Vegetationsstruktur, Topografie und Lage
kénnen zur Staubfilterung, Luftfeuchtigkeitserhdhung, Temperaturminderung und
Steigerung der Luftvermischung wirksam werden. Diese Eignungen werden mit
dem Begriff "Klimatisches Regenerationspotential" umschrieben.

Fiur die Bewertung des Schutzgutes Klima und Luft relevante Funktionen sind
nach den Empfehlungen der LfU zur Eingriffsbewertung (LfU 2005 A):

- bioklimatischer Ausgleich (Regeneration/ Lufthygiene)
- Immissionsschutz.

Fur die klimatische Regeneration relevante Klimatope sind:

- Kaltluftproduktionsflachen

- Kaltluftleitbahnen

- Flachen mit bioklimatischer Ausgleichs- und Filterfunktion (bspw. Walder)
- Siedlungsflachen

- Immissionsschutzflachen (bspw. Immissionsschutzwalder).

Far den Untersuchungsraum sind keine Vorbelastungen bekannt.

Die Bedeutung fiir die klimadkologische Ausgleichsfunktion einer Flache hangt
ab von deren Vegetationsbedeckung, dem Relief, dem Versiegelungsgrad und
der Siedlungsnahe (Relevanz).
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Definition Wertstufe
sehr geringe Bedeutung fiir die klimadkologische Aus- 1(E)
gleichsfunktion

geringe Bedeutung 2 (D)
mittlere Bedeutung 3(C)
hohe Bedeutung 4 (B)
sehr hohe Bedeutung 5 (A)

5 (A) = siedlungsrelevante Kaltluftleitbahnen mit hoher Neigung, z.B. Steilhdnge in Sied-
lungsnahe, Klima- oder Immissionsschutzwald
4 (B) = siedlungsrelevante Kaltluftentstehungsgebiete (Neigung 2°bis 5° bzw. 3,5 bis 8,5%,
dort gebildete Kaltluft kann direkt in die Siedlungen einstrémen oder wird Gber Kalt-
luftleitbahnen gesammelt und dabei in Siedlungsflachen fortgeleitet)
3 (C) = Kaltluftentstehungsgebiete mit geringer Neigung, gering belastete und nicht sied-
lungsrelevante Gebiete
= klimatisch u. lufthygienisch wenig belastete Gebiete, z.B. durchgriinte Wohngebiete
(E) = klimatisch und lufthygienisch stark belastete Gebiete, z.B. Industriegebiete, belas-
tende Gewerbegebiete

Die Stadt Schwabisch Gmund mdchte im Zuge der Fortschreibung des FNP u.a.
dem Klimaschutz und der Klimaanpassung Rechnung tragen. Aufgrund des Kili-
mawandels ist immer haufiger mit langanhaltenden Hitzeperioden zu rechnen.
Um die stadtebauliche Entwicklung zukunftsfahig, nachhaltig und auch klimage-
recht umzusetzen, hat die Stadt ein ,Klimagerechtes Flachenmanagement
Schwabisch Gmind* beauftragt (GEO-NET 2019). Laut dieser Stadtklimaanalye /
Klimaanalysekarte Schwabisch Gmund findet auf den Freiflachen des Plangebiet
eine geringe Kaltluftlieferung von >10-25 m3(s*m) statt. Diese Kaltluft fliel3t nach
Suden und wirkt direkt in das sldliche angrenzende Siedlungsgebiet des Teilorts
Lindach ein.

Die Freiflachen des vorliegenden Bebauungsplans ,Hinteres lltisfeld - Erweite-
rung“ besitzen laut Planungshinweiskarte dieses Gutachtens eine hohe bioklima-
tische Bedeutung. Fur den Planungsraum gilt: ,Fur die gegenwartige Siedlungs-
struktur wichtige klimadkologische Ausgleichsraume mit einer hohen Empfind-
lichkeit gegenuber Nutzungsintensivierung. Bauliche Eingriffe sollten auferst
malvoll bzw. unter Berucksichtigung der grundsatzlichen Klimafunktionen erfol-
gen. Eine gute Durchstrombarkeit der angrenzenden Bebauung sollte angestrebt
und zur Optimierung der Okosystemdienstleistung ggf. eine Vernetzung mit be-
nachbarten Grin-/Freiflachen erreicht werden (Grinverbindungen). (GEO-NET
2019 sowie G+H 2024).

Aufgrund der fehlenden Versiegelung im Offenlandbereich entsteht im Unter-
suchungsraum Kaltluft. Diese Kaltluftentstehungsflache sowie der Bereich des
flachenhaften Kaltluftabflusses besitzen daher eine mittlere bioklimatische Be-
deutung als klimadkologische Ausgleichsraum fir die bestehende Siedlung
(GEO-NET 2019).

Tabelle 4: Bewertung des Schutzgutes Klima/ Luft (Bestand)

Bewertungseinheit Bewertung

siedlungsrelevante Kaltluftentstehungsgebiet, dort gebildete Kaltluft

kann direkt in die bestehende Siedlung einstromen 4
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Landschaftsbild und Erholung

Die Bewertung wird anhand der einschlagigen Hauptkriterien Eigenart und Viel-
falt vorgenommen. Nebenkriterien sind Harmonie, Einsehbarkeit, Natirlichkeit,
Infrastruktur, Zuganglichkeit, Geruch, Gerausche und Erreichbarkeit (vgl. LfU
2005 A). Hierbei ist der Bezugsraum (naturraumtypisches Landschaftsbild) zu
bericksichtigen.

Die Einstufung erfolgt im Wesentlichen nach den Hauptkriterien, Nebenkriterien
werden in Form von Zu- oder Abschlagen bericksichtigt.

Definition Wertstufe
sehr geringe Bedeutung fiir das Landschafts-/ Ortsbild 1(E)
geringe Bedeutung 2 (D)
mittlere Bedeutung 3(C)
hohe Bedeutung 4 (B)
sehr hohe Bedeutung 5(A)

5 (A) = Landschaftlich reizvolle Flachen, z.B. Bachtéler, historische Kulturlandschaften, relie-
fierte Streuobstbereiche

4 (B) = Landschaftlich reizvolle Flachen, Linien oder Punkte mit einer fir den Naturraum
charakteristischen Eigenart in guter Auspragung

3 (C) = Naturraumtypische, aber verarmte Landschaftsausschnitte

2 (D) = Uberformte Flachen mit Uberwiegend einférmiger Nutzung; einige wenige land-
schaftstypische Merkmale sind aber noch vorhanden

1 (E) = Strukturarme Flachen mit starker Uberformung

Fir den Untersuchungsraum sind keine Vorbelastungen bekannt.
Ca. 100 m nérdlich verlauft eine Freileitung (visuelle Beeintrachtigung).

Das Landschaftsbild im Untersuchungsraum wird von einer teilweise strukturier-
ten landwirtschaftlichen Nutzflaiche beherrscht, die anthropogene Uberformung
ist deutlich spurbar. Gliedernde Geholzelemente sind teilweise im Sidosten so-
wie in den Gartenflache im Nordosten vorhanden. Anderweitige Strukturen mit
landschaftstypischer Eigenart fehlen. Das Gebiet wird von einer maligen Nut-
zungs- und/oder Artenvielfalt gepragt und ist von mehreren Seiten her einsehbar.

Im Plangebiet selbst sind keine Erholungseinrichtungen vorhanden. Lediglich ein
Trampelpfad entlang der westlichen Grenze des raumlichen Geltungsbereichs
verbindet das Wohngebiet Hinteres lltisfeld mit dem Wegenetz im Norden des
Plangebiets um Albervereinshitte und Wasserturm. Der ,Salvator-Radweg“ und
der ,Leintal-Radweg“ verlaufen in ca. 200 m nérdlicher Entfernung in Ost-West-
Richtung. Entlang dieser Radwege befinden sich zwei Aussichtspunkte, eine
Albervereinshutte, ein Wasserturm sowie im nordlich angrenzenden Wald eine
Grillstelle. Ein weiterer Wanderweg verlauft ca. 100 m westlich des Gebiets in
Nord-Sud-Richtung.

Der Landschaftsplan zum FNP (Ribsamen, G+H 2024) bewertet die Erlebnis-
qualitat des Erholungsraums nérdlich von Lindach als mittel und stellt einen Aus-
sichtspunkt ca. 250 m nordlich des Plangebiets am Waldrand dar sowie land-
schaftszerschneidende Freileitungen ndrdlich des Areals.

Zusammenfassend wird das Landschaftsbild mit mittel bewertet.
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Tabelle 5: Bewertung des Landschaftsbildes (Bestand)

Viel- |Eigen- | Neben- Bewertung

ORI e falt art kriterien | (gemittelt)

Teilweise strukturierte, griinlandgepragte
Kulturlandschaft mit maRiger Nutzungs- 2 3 25 3
und/oder Artenvielfalt

Mensch / Wohnen

Beim Schutzgut Mensch wird die Bevolkerung im Allgemeinen, ihre Gesundheit
und ihr Wohlbefinden betrachtet. Die Bewertung des Schutzguts erfolgt durch die
Wohn- und Wohnumfeldqualitat, letztere beinhaltet die Eignung des Untersu-
chungsraums flr die wohnungsnahe Kurzzeiterholung.

Der Untersuchungsraum wird bisher nicht als Wohngebiet genutzt.

Als offentliches und siedlungsnahes Erholungsgebiet kann das Gebiet selbst
nicht genutzt werden, da keine Feldwege es durchqueren. Am westlichen Rand
des Geltungsbereichs verlauft ein Trampelpfad nach Norden, um die Bereiche
um Albervereinshitte und Wasserturm fufdlaufig zu erreichen.

Die Bebauung an den Sid- und Ostrand des Geltungsbereichs angrenzend (Ru-
dolf-Martin-Stra’e und Hinteres lltisfeld) bildet derzeit den Abschluss der Bebau-
ung. Erholungssuchende haben vom Trampelpfad (im Westen des Areals) aus
einen Blick auf die Freiflachen des Untersuchungsraums.

Derzeit sind bezliglich der Realisierung des geplanten Baugebiets keine Vorbe-
lastungen bekannt.

Verbal-argumentative Einstufung des Schutzgutes Mensch:

Im Hinblick auf die &ffentliche und wohnungsnahe Kurzzeiterholung als wesentli-
ches Kriterium zur Bewertung der Wohnumfeldqualitat ist der Untersuchungs-
raum von geringer Bedeutung.

Kultur- und sonstige Sachgiiter

Kultur- und sonstige Sachguter umfassen Bau-, Kultur- und Bodendenkmale
sowie Bauwerke und Anlagen, die geschichtlich bedeutende Technologien und
Nutzungen dokumentieren.

Von kulturhistorischer Bedeutung sind weiterhin historische Landnutzungsformen
oder traditionelle Wegebeziehungen (z.B. Umgebung der Siedlungen mit einem
charakteristischen Ortsrand). Bei immobilen Kulturgitern zu bertcksichtigen ist
auch die Umgebung (z.B. Parks), soweit diese nicht selbst z.B. als historische
Garten, denkmalgeschutzt sind.

Fir den Untersuchungsraum liegen keine Hinweise auf Kultur- und andere
Denkmaler vor.

Werden wahrend der BaumalRnahmen Hinweise auf archaologische Funde und
Befunde entdeckt, wird das Landesdenkmalamt Baden-Wurttemberg gem. § 20
Denkmalschutzgesetz hinzugezogen.
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21.9 Wechselwirkungen der Schutzgiiter
Allgemein Folgende Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgitern sind gege-
ben und in die Bestandsbewertung bzw. in die folgende Konflikt- und Eingriffsa-
nalyse eingegangen:
Tabelle 6: Wechselwirkungen der Schutzglter
Schutzgiiter Beschreibung der Wechselwirkungen
Boden/ Die Bodenbeschaffenheit sowie die Bodenfeuchte und Wasserhal-
Vegetation/ teeigenschaften, das Relief und der geologische Untergrund beein-
Wasser flussen die Vegetationszusammensetzung, und missen auch bei
der Geholzplanung berlicksichtigt werden.
Durch die Versiegelung und teilweise Ableitung des Regenwassers
aus dem Gebiet wird die bereits geringe Grundwasserneubildungs-
rate reduziert. Dies kann zu unerheblichen Verdnderungen des
Wasserhaushaltes und somit der Standortbedingungen fiir die Ve-
getation fiihren.
Klima/ Die Vegetationsstrukturen wirken auf das Mikroklima im Untersu-
Vegetation chungsraum.
Aufheizende bzw. vegetationslose Fldachen sind im Untersuchungs-
gebiet nicht vorhanden. Durch das Vorhaben ist mit negativen
Wechselwirkungen zu rechnen. VermeidungsmalBnahmen wie
Dachbegriinung vermindern diese negativen Auswirkungen.
Vegetation/ Die Strukturausstattung des Geltungsbereichs wirkt auf das Land-
Landschafts- schaftsbild (Ortsbild) und somit letztlich auch auf den Menschen.
bild/ Ortsbild/ Aufgrund der geringen Naherholungsfunktion des Untersuchungs-
Mensch . ; . )
raumes sind keine erheblichen Wechselwirkungen zu erwarten.
Boden/ Wasser | Qualitdt und Abflussverhalten des Oberflachen- und Grundwassers
wird von der Beschaffenheit der einzelnen Bodenschichten beein-
flusst. Abflussdampfend wirkt sich die Vegetationsbedeckung aus.
Der geologische Untergrund als Grundwassergeringleiter hemmt
die Grundwasserneubildungsrate fiir das Untersuchungsgebiet.
Durch die Neuversiegelung wird diese Funktion weiter einge-
schrédnkt. Die Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgiitern
sind als gering abzuschétzen.
Vegetation/ Jeder Vegetationstyp beherbergt eine spezifische Fauna. Das Ar-
Tierwelt teninventar hangt von der jeweiligen Auspragung und mdglichen
Storfaktoren ab.
Durch die Siedlungsndhe und die vorhandenen Strukturen ist aus-
schlieBlich mit stérungstoleranten Tierarten zu rechnen. Durch die
Umgestaltung ist mit Wechselwirkungen zu rechnen.
2.2 Entwicklung der Umwelt ohne das geplante Vorhaben
Aligemein Unter der sog. ,Status-quo-Prognose” versteht man die Prognose der zukulnftigen
Entwicklung eines Gebietes ohne die geplante Baumalinahme. Es wird aufge-
zeigt, wie sich die einzelnen Schutzgiter gemall vorhandenen Rahmenbedin-
gungen oder anderer Planungen im Raum weiterentwickeln.
subdivc®

Schwabisch Gmiind - Lindach — Bebauungsplan Nr. 840 C | ,Hinteres lltisfeld - Erweiterung* Umweltbericht



subdivc®

Bestandsanalyse und Status-Quo-Prognose 33
Alternativenprifung

Pflanzen/ Tiere

Ohne die Umwandlung der Flache in ein Wohngebiet wird der Geltungsbereich
wahrscheinlich weiterhin landwirtschaftlich genutzt. Wie lange die derzeitige Nut-
zung aufrechterhalten wird, kann an dieser Stelle nicht vorhergesagt werden. Bei
Nutzungsaufgabe wiirde die Flache im Laufe der Zeit verbuschen und sich lang-
fristig zu Wald entwickeln.

Boden/ Wasser

Bei gleichbleibender Nutzungsverteilung ergeben sich keine gravierenden Ver-
anderungen.

Klima/ Luft

Es sind keine Tendenzen zu erkennen, die auf eine negative Veranderung
schlief3en lassen.

Landschaftsbild und Erholung

Das Landschafts- bzw. Ortsbild sowie die Erholungseignung erfahrt bei gleich-
bleibender Nutzungsverteilung keine Veranderung.

Mensch/ Wohnen

Auch bei diesem Schutzgut sind auf Grund der gleichbleibenden Nutzung keine
Veranderungen zu erwarten.

Standortuntersuchung / Alternativenpriifung

Im Flachennutzungsplan 2020 ,Schwabisch Gmund — Waldstetten", der seit dem
22.12.2011 wirksam ist, ist ein Grofteil des Plangebiets als geplante Wohnbau-
flache dargestellt, der verbleibende Nordteil als Flache fir Landwirtschaft. Im Si-
den und Osten grenzt das Areal an Wohnbebauung an.

Der inzwischen neu aufgestellte und demnachst wirksame Flachennutzungsplan
2035 der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Schwabisch Gmuind — Wald-
stetten stellt die Flachen des rdumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
,Hinteres lltisfeld — Erweiterung® als geplante Wohnbauflachen dar. Der Bebau-
ungsplan wird damit gem. § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flachennutzungsplan ent-
wickelt.

Alternativen zur aktuellen Standortwahl wurden daher vor der geplanten Ande-
rung des Flachennutzungsplans bereits gepriift. Standortalternativen ergeben
sich aufgrund der Flachenverfligbarkeit sowie der Nahe zur vorhandenen Infra-
struktur nicht.
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Beschreibung der Umweltauswirkung bei Durchfiihrung der Planung

Auswirkungen des geplanten Vorhabens

Die Projektwirkungen kénnen unterschieden werden in bau-, betriebs- und anla-
gebedingte Wirkungen. Es werden hierbei die direkten, wie auch die indirekten,
sekundaren, kumulativen, grenziiberschreitenden und kurz-, mittel- und langfris-
tigen, standigen und vorribergehenden Auswirkungen, sowohl positiv als auch
negativ, unterschieden.

- Anlagenbedingte Wirkungen dauerhafte und irreversible Flachenumwandlung und
Inanspruchnahme durch die vorgesehene Bebauung,
visuelle Effekte (z.B. Ortsbildveranderung),

- Baubedingte Wirkungen vorlibergehende und reversible Auswirkungen durch
den Baubetrieb wie erhdhter Flachenbedarf, Larm-
und Schadstoffemissionen durch Baumaschinen,

- Betriebsbedingte Wirkungen dauerhafte, z.T. tages- und jahreszeitlichen Schwan-
kungen unterlegene Auswirkungen durch die Nutzung
des Gebietes.

Die Umweltauswirkungen werden im Hinblick auf ihre Erheblichkeit anhand der

unter Nr. 2 b aa) bis hh) der Anlage 1 zu § 2 Absatz 4 und den §§ 2a und 4c

BauGB aufgefuhrten Punkte beschrieben und bewertet.

Bau und Vorhandensein der geplanten Vorhaben, soweit relevant ein-
schlieBlich Abrissarbeiten

Mit dem Bebauungsplan wird die dauerhafte Uberbauung von Flachen fir den
Wohnungsbau im Umfang von 8.081 m? ermdglicht. Es befinden sich weder be-
reits versiegelte Flachen noch Gebaude innerhalb des Geltungsbereiches des
vorliegenden Bebauungsplans.

Uber die dauerhafte, mit dem ,Vorhandensein“ verbundene Inanspruchnahme
sind im Zusammenhang mit dem Bau, also der (temporaren) Herstellung keine
zusatzlichen flachenhaften Auswirkungen zu erwarten.

Das geplante Vorhaben sieht keinen Abriss bestehender Gebaude vor.

Nutzung natiirlicher Ressourcen, insbesondere Flache, Boden, Wasser,
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei soweit moglich die nachhal-
tige Verfligbarkeit dieser Ressourcen zu beriicksichtigen ist

Durch die rechtskraftige verkehrliche Nutzung von an den Geltungsbereich an-
grenzenden StralRen (Rudolf-Martin-Strafle und Hinteres lltisfeld) wird die nach-
haltige Verfligbarkeit der natlrlichen Ressourcen berlcksichtigt. Fur die Er-
schlieBung des Gebietes werden geringfligig neuen Flachen in Anspruch ge-
nommen werden, die HaupterschlieBung erfolgt Uber das vorhandene Stral3en-
netz. Mit der Umwandlung der Freiflachen sind Auswirkungen auf alle aufgefuhr-
ten Umweltfunktionen bzw. Schutzgiter verbunden. Die detaillierte Beschreibung
und Bewertung erfolgen in Kapitel 4.2.
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Umweltauswirkungen infolge der Art und der Menge der Emissionen von
Schadstoffen, Larm, Erschitterungen, Licht, Warme und Strahlung sowie
der Verursachung von Belastigungen (gem. Anlage 1 Abs. 2 b) cc) BauGB)

Sowohl bau- als auch betriebsbedingt ist mit einem Anstieg von Larm und
Schadstoffemissionen gegenlber der derzeitigen zumeist landwirtschaftlichen
Nutzung zu rechnen.

Wahrend der Bauzeit von durch den Bebauungsplan ermoglichten Bauvorhaben
kénnen aufgrund der Larm-, Staub-, Luftschadstoffemissionen und Erschitterun-
gen der Baumaschinen zeitlich begrenzte Belastigungen fir die Bevdlkerung so-
wie Umweltverschmutzungen durch geringfiigige Boden- oder Luftverunreinigun-
gen auftreten. Die baubedingten Wirkungen sind auf den Zeitraum der Bauphase
beschrankt. Es handelt sich hauptsachlich um Auswirkungen durch den Einsatz
von Baumaschinen und -geraten.

Nach Fertigstellung der Bebauung ist gegenlber den zurzeit landwirtschaftlich
genutzten Flachen durch die geplante Wohnnutzung des Gebietes mit einem An-
stieg von Larm-, Schadstoff-, Licht- und Warmeemissionen durch den erhéhten
Quell- und Zielverkehr, Hausbrand sowie die Beleuchtung zu rechnen.

Unter Einhaltung der einschlagigen gesetzlichen Vorgaben und technischen
Normen (z.B. TA Larm und TA Luft), die auf nationaler und europaischer Ebene
gelten, sind von der Erweiterung des bestehenden Wohngebietes keine erhebli-
chen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten. Die geplante Durchgriinung und
Dachbegriinung wirken einer Erhéhung der Temperatur entgegen.

Art und Menge der erzeugten Abfille und ihrer Beseitigung und Verwertung

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplans anfallenden Abfélle mussen ord-
nungsgemal beseitigt und verwertet werden. Uber die prognostizierte Art und
Menge kdnnen zum jetzigen Zeitpunkt des Bebauungsplans keine Angaben ge-
macht werden.

Der Haus- und Restmuill, der bei der Nutzung des geplanten Wohngebiets dauer-
haft auftritt, wird sachgerecht Uber den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises
Ostalbkreis entsorgt.

Abfalle, wie Uberschissiges Baumaterial oder Abfallstoffe der Baumaterialverar-
beitung, die im Zuge der Bauarbeiten entstehen, kdnnen ebenfalls tUber den Ab-
fallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Ostalbkreis entsorgt werden. Es handelt
sich hierbei um einmalig auftretende Abfalle.

Risiken fiir menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt
(zum Beispiel durch Unfélle oder Katastrophen)

Erhebliche Risiken fiir die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die
Umwelt (Tiere, Pflanzen, Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, biolo-
gische Vielfalt, Natura-2000-Gebiete) sind durch die vorgesehene Bebauung
derzeit nicht zu erkennen. Der vorliegende Bebauungsplan schlief3t eine Nutzung
entsprechend dem Gefahrdungspotenzial im Sinne der Richtlinie 2012/18/EU
(Seveso-llI-Richtlinie oder Stérfall-Richtlinie) aus.
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Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebie-
te unter Beriicksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug
auf Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von naturli-
chen Ressourcen

Im Umfeld der Planung sind keine Vorhaben benachbarter Plangebiete derart
vorhanden, als dass ein Zusammenwirken mit deren Auswirkungen auf die Um-
welt zu erheblichen kumulativen Effekten fuhren kdnnte. Bestehende Umwelt-
probleme sind nicht bekannt. Nach derzeitigem Wissenstand ist eine Kumulie-
rung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete nicht be-
kannt.

Zwar greift das Vorhaben in Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz (FFH-Gebiet)
ein, diese Beeintrachtigungen werden jedoch durch einen Flachentausch ausge-
glichen (s. Kap. 4.3).

Auswirkungen der Planung auf das Klima (z. B. Art und AusmaR der Treib-
hausemissionen) und der Anfalligkeit der geplanten Vorhaben gegeniiber
den Folgen des Klimawandels

Ein Grofteil des Plangebiets (ca. 96%) ist gepragt von Wiesenflachen. Sie sind
von starken Temperaturschwankungen gepragt, die sich an heillen Sommerta-
gen in einer starken Erwdrmung der oberen Bodenschichten ausdricken, und vor
allem in Strahlungsnachten zur Produktion von Kaltluft fihren. Durch die Umset-
zung der Planung werden diese Freiflachen in weiten Teilen versiegelt. Der Ver-
siegelungsgrad wird mit der Umwandlung von landwirtschaftlichen Nutzflachen in
ein Wohngebiet ansteigen. Durch die geplante Durchgrinung (Dachbegrinung,
Pflanzung von Baumen und Strauchern) kann den negativen Auswirkungen der
Neuversiegelung teilweise entgegengewirkt werden.

Als klimaoptimierende MaRnahmen wurden im vorliegenden Bebauungsplan die
Baufenster mit klimaoptimierten Grundflachen- und Héhenverhaltnis sowie grof3e
Grunflachen vorgesehen. Die Bebauung ist mit ausreichend Durchldssen in
Strédmungsrichtung geplant, um gemaf ,Klimagerechtem Flachenmanagement*
den flachenhaften Kaltluftabfluss (GEO-NET 2019) so wenig wie moglich zu be-
hindern.

Die klimatischen Auswirkungen des Vorhabens werden sich bei Durchflihrung
der Planung aufgrund der Kleinflachigkeit vor allem auf das Plangebiet selbst
konzentrieren und werden in Kap. 4.2.4 abgehandelt. Der Bebauungsplan trifft —
auller der Zulassigkeit - keine Aussagen zu erneuerbaren Energien. Die Nutzung
von Sonnenenergie zur Erzeugung elektrischer oder Warmeenergie obliegt, un-
geachtet gesetzlicher Vorgaben, den zuklnftigen Nutzern bzw. Eigentimern.

Eine Anfalligkeit des geplanten Vorhabens gegenuber den Folgen des Klima-
wandels ist derzeit nicht erkennbar.

Umweltauswirkungen infolge eingesetzter Techniken und Stoffe

Flr die Anlage der Gebaude, der Zuwegungen sowie der Stellplatzflachen wer-
den voraussichtlich nur allgemein haufig verwendete Techniken und Stoffe an-
gewandt bzw. eingesetzt, von denen bei sachgerechtem Umgang keine erhebli-
chen negativen Umweltauswirkungen zu erwarten sind.

Schwabisch Gmiind - Lindach — Bebauungsplan Nr. 840 C | ,Hinteres lltisfeld - Erweiterung* Umweltbericht



4.2

421

4.2.2

subdivc®

Beschreibung der Umweltauswirkungen bei Durchfiihrung der Planung 37

Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der
Planung

Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt

Die maligeblichen Wirkfaktoren sind die Flachenumwandlung und die Versiege-
lung. Es werden die jeweiligen Biotoptypen und Nutzungseinheiten den zukinfti-
gen (einschlieBlich der MalRnahmen im Gebiet selbst) gegenubergestellt.

Die betroffenen Nutzungen und Biotoptypen werden quantitativ aufgelistet und
mit den jeweiligen Wertigkeiten verrechnet (s. Anlage 2 ,,Eingriffs-/ Ausgleichs-
bilanzierung“; Vermeidungs-/ Verminderungsmafnahmen, s. Kap. 5.1).

Die biologische Vielfalt erfahrt durch die Realisierung des Bebauungsplans keine
gravierenden Veranderungen. Zwar werden Schutzgebiete, die fir den Erhalt der
biologischen Vielfalt ausschlaggebend sind (FFH-Gebiet) durch den Bebauungs-
plan betroffen, diese Beeintrachtigungen werden jedoch durch einen Flachen-
tausch ausgeglichen (s. Kap. 4.3). Zudem werden durch die Ein- und Durchgri-
nung des Baugebietes punktuelle Habitatstrukturen mit einer im Vergleich zur
Bestandssituation mindestens gleichwertigen Bedeutung angelegt.

Hinweis auf Vermeidung

V1: Zur Vermeidung von Verbotstatbestanden bezlglich Brutvogeln werden die
etwaig erforderlichen Gehdlzrodungen ab dem 01. Oktober bis zum 28./ 29. Feb-
ruar durchgefthrt. Die Fristen sind fir den gesamten Geltungsbereich einzuhal-
ten. (Naheres s. Kap. 4.4 und 5.1).

V2: Um baubedingten Beeintrachtigungen der direkt im Nordwesten angrenzen-
den geschitzten FFH-Mahwiese zu vermeiden, wird vor Beginn der Baumal3-
nahmen ein Schutzzaun entlang der Grenze zu dieser Tabuflache aufgestellt und
mehrmals wahrend der gesamten Bauphase zu Uberprift.

Hinweis auf Verminderung

Pflanzgebote: Durch die Pflanzgebote wird sichergestellt, dass ein bestimmter
Gehdlz- bzw. Grunflachenanteil im Gebiet nicht unterschritten wird. Bei den
Pflanzgeboten werden nahezu ausschliel3lich einheimische, standortgerechte
Gehdlze der LfU-Empfehlung (LfU 2002) zu Grunde gelegt. Die geplante Dach-
begrinung bietet Lebensraume fir Tiere und Pflanzen.

V3: Die Auldenbeleuchtungen im Plangebiet werden insektenfreundlich gestaltet.

V4: Zur Vermeidung und Verminderung von Vogelschlag an grokflachigen Glas-
fronten werden nachfolgende MalRhahmen empfohlen.

Nach Berucksichtigung der aufgefuhrten Vermeidungs- und Verminderungsmaf-
nahmen sowie planinternen AusgleichsmafRnahmen (s. Kap. 5.1 und 5.2) ergibt
sich fur das Schutzgut Pflanzen und Tiere ein Kompensationsiberschuss von
-69.716 Wertpunkten (siehe Anlage 2 ,,Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung®).

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden und Grundwasser

Wie den Ausfuhrungen in Kapitel 2.1.3 zu entnehmen ist, handelt es sich bei den
Bdden im Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Hinteres lltisfeld - Erweiterung®
weitgehend um naturliche Boden durchschnittlich von mittlerer Wertigkeit oder im
Nordosten geringflachig um anthropogen Gberformte Siedlungsbdden. Die unver-
siegelten landwirtschaftlich genutzten Bereiche sind als ,m42: Unversiegelte Fla-
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chen ,Pseudovergleyter Braunerde-Pelosol und pseudovergleyte Pelosol-
Braunerde aus toniger FlieBerde aus Unterjura-Material klassifiziert.

Mafigebliche Wirkfaktoren sind Versiegelung und Bebauung von Flachen. Der
Zustand der Flachen vor der Umwandlung wird den geplanten Flachennutzungen
gegenubergestellt und gemal LUBW bilanziert. Die betroffenen Flachen werden
mit den Bodenfunktionen aufgelistet und mit den jeweiligen Wertigkeiten verrech-
net (siehe Anlage 2 ,,Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung®). Durch die vorgese-
hene Bebauung werden zudem die Deckschichten Uber den Grundwasserleiter
vermindert. Allerdings sehen weder die dem Umweltbericht zugrunde gelegten
Bewertungsrichtlinien der LUBW noch der OKVO eine separate Bilanzierung vor.

Boden

Durch das Vorhaben werden im ganzen Gebiet Boéden mit mittlerer Wertigkeit flr
die ,Naturliche Bodenfruchtbarkeit®, geringer-mittlerer Wertigkeit fiir die Funktion
»Ausgleichskorper im Wasserkreislauf" und von hoher Wertigkeit fir ,Filter und
Puffer flir Schadstoffe* in Anspruch genommen; auf einem Teil der Flache auch
bereits tUiberformte Siedlungsbdden von geringer Wertigkeit.

Grundwasser

Durch die Versiegelung wird die Grundwasserneubildungsrate reduziert und der
Oberflachenabfluss erhéht. Durch das Vorhaben werden vorwiegend landwirt-
schaftlich genutzte Béden mit geringer Bedeutung flir dieses Schutzgut in An-
spruch genommen, da die Durchlassigkeit der oberen grundwasserfihrenden
hydrogeologischen Einheiten mit gering bewertet wird.

Hinweis auf Vermeidung

V5: Fir den schonenden Umgang des Oberbodens wird im gesamten Geltungs-
bereich der anfallende Aushub durch sachgerechte Lagerung in nutzbarem Zu-
stand erhalten und wird wiederverwendet.

Zum Schutz des Grundwassers ist beim Umgang mit wassergefahrdenden Stof-
fen und deren Lagerung die Verordnung des Ministeriums fir Umwelt und Ver-
kehr Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen und Uber
Fachbetriebe (AnlagenVO wassergefahrdende Stoffe - VAwWS) zu beachten.

Hinweis auf Verminderung

Fir die ErschlieBung werden weitere Bodenversiegelungen fiur den Bau einer
Ringstral3e erforderlich - mit Anschluss an das bestehende Strallennetz. Damit
entsteht ein kompaktes, aber leistungsfahiges ErschlieRungssystem, was den
sparsamen Umgang mit dem Schutzgut Boden ermdglicht.

V6: Um einen Totalverlust der Bodenfunktionen zu vermindern und die Grund-
wasserneubildungsrate nicht mehr als nétig zu beeintrachtigen, werden Gara-
genzufahrten und Stellplatzflachen mit wasserdurchlassigem Material angelegt.

V7: Um einen Totalverlust der Bodenfunktionen zu vermeiden, werden Flachdacher
extensiv mit einer Substratschicht von mind. 10 cm Héhe begrint.

Nach Berucksichtigung der aufgefuhrten Vermeidungs- und Verminderungsmalf3-
nahmen sowie den planinternen AusgleichsmaRnahmen (s. Kap. 5.1 und 5.2)
ergibt sich fiir das Schutzgut Boden ein Kompensationsdefizit von -66.802 OP
(siehe Anlage 2 ,,Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung®).
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Auswirkungen auf das Schutzgut Oberflaichenwasser

Da sich unmittelbar im Geltungsbereich keine Oberflachengewéasser befinden,
sind keine direkten Auswirkungen auf Oberflachengewasser zu erwarten.

Durch die Versiegelung wird der Oberflachenabfluss erhdht und das Retentions-
vermogen der Landschaft vermindert.

Hinweis auf Verminderung

V6: Um die Regenrickhaltung nicht mehr als notig zu beeintrachtigen werden
Garagenzufahrten und Stellplatzflachen mit wasserdurchlassigem Material ange-
legt (siehe auch Kap. 4.2.2). Damit ist zugleich eine gewisse Speicherung des
Regenwassers moglich, wodurch eine Entlastung des Abwasserkanalnetzes er-
reicht wird.

V7 (= PFG 5): Um der Verminderung des Retentionsvermégens entgegenzuwir-
ken, wird das angefallene unbelastete Niederschlagswasser von Flachdachern
(sofern sie nicht als Terrasse genutzt werden) durch eine extensive Dachbegri-
nung zurlckgehalten. Dadurch wird auf diesen Flachen etwa 40-60 % des Jah-
resniederschlags zurlickgehalten. Ein Grolteil dieses Niederschlagswassers
verdunstet, der Rest fliel3t zeitverzogert Uber anzulegende Zisternen ab. Rohrlei-
tungen, Kanale, Uberlaufbecken etc. kénnen so kleiner dimensioniert werden.
Dadurch wird die Uberschwemmungsgefahr gemindert und die Kanalisationsnet-
ze entlastet.

V8: Innerhalb der festgesetzten Wohnbauflache sind die anfallenden Oberflachen-
wasser von befestigten Flachen wie Dachern, Stellplatze und Zufahrten zur Regen-
rickhaltung und langsamen Abwirtschaftung und fir die Giel3- und Brauchwas-
sernutzung in Zisternen aufzufangen und gedrosselt in den Kanal abzuleiten.

Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft

MaRgebliche Wirkfaktoren sind Versiegelung und Bebauung von Flachen. Der
Zustand der Flachen vor der Umwandlung wird den geplanten Flachennutzungen
gegenlbergestellt und bilanziert (siehe Anlage 2 ,,Eingriffs-/ Ausgleichsbilan-
zierung®).

Durch das Vorhaben gehen vorwiegend Flachen mit einer mittleren Bedeutung
fur die Kaltluftproduktionsrate verloren. Durch die Versiegelung und die Bebau-
ung erhdhen sich der Warmeinseleffekt und die Lufttemperatur. Die geplante Be-
bauung wird nach Realisierung der Baumaflinahme mit gering bewertet.

Hinweis auf Verminderung:

Durch umfangreichen Pflanzgebote wird die negative Wirkung der Versiegelung
auf die Kaltluftproduktion vermindert. Die Pflanzgebote Pfg 1 - 4 sowie Pfg 6 die-
nen der Ein- und Durchgriinung der geplanten Bebauung. Zusammen mit der
vorgesehenen Dachbegriinung (Pfg 5 / V7) wirken die Pflanzgebote der Aufwar-
mung des Gebiets entgegen. Die Grindacher filtern zudem Staub und Schadstof-
fe aus der Luft.

V9: Um eine gute Durchstrombarkeit zu gewahrleisten und den flachenhaften
Kaltluftabfluss in die angrenzende Bebauung so wenig wie mdglich zu behindern
erfolgte die Planung unter Berlcksichtigung der grundséatzlichen Klimafunktionen
(GEO-NET 2019).

Nach Berticksichtigung der aufgefihrten Verminderungsmalnahmen sowie der
aufgeflihrten planinternen AusgleichsmalRnahmen (s. Kapitel 5.1 und 5.2) ergibt
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sich fir das Schutzgut Klima und Luft ein Kompensationsdefizit von
-20.600 Wertpunkten (siehe Anlage 2 ,,Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung®).

Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild und Erholung

Maligebliche Wirkfaktoren sind die visuellen Effekte durch die neue Bebauung.
Der Zustand der Flachen vor der Umwandlung wird den geplanten Flachennut-
zungen gegenubergestellt und bilanziert (siehe Anlage 2 ,Eingriffs-/ Aus-
gleichsbilanzierung®).

Hinweis auf Verminderung:

Durch das Vorhaben wird der bestehende noérdliche Siedlungsrand von Lindach
geringfligig nach Nordwesten verschoben. Durch die Eingrinung des kinftigen
Siedlungsrandes wird der neue Siedlungskoérper in die Landschaft eingebunden.
Somit werden stérende visuelle Effekte der Planung weitestgehend vermieden.

Ein gleichmafiger Durchgrinungsgrad des Plangebiets wird durch Pflanzgebote
gewabhrleistet. Bei der Geholzauswahl fir die Pflanzgebote wurden die Empfeh-
lungen der LfU (LfU 2002) berticksichtigt oder die Verwendung von alten, regio-
nalen Obstbaumsorten empfohlen. Durch diese Gehdlzauswahl werden die Be-
eintrachtigungen auf das Landschaftsbild zusatzlich abgemildert.

Derzeit verlauft entlang der westlichen Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs
ein Trampelpfad, der das Wohngebiet Hinteres lltisfeld mit dem Wegenetz im
Norden des Plangebiets, um Albervereinshitte und Wasserturm, verbindet. Der
Zustand des Trampelpfads lasst darauf schlieBen, dass der Weg haufig genutzt
wird. Es ist daher vorgesehen, im Nordwesten des Plangebiets zwischen dem
Ende der Stichstralte und der 6ffentlichen Griinflache am nordlichen Gebietsrand
einen FuBweg (Grasweg) herzustellen. Damit gelangen die Fulganger direkt aus
dem Gebiet heraus zum Ortsrand.

Nordlich des Plangebiets verlaufen der Salvator-Radweg, der Leintal-Radweg
sowie weitere Alltags- und Nebenrouten.

Nach Berucksichtigung der aufgefuhrten Vermeidungs- und Verminderungsmalf3-
nahmen sowie der aufgefihrten planinternen AusgleichsmaRnahmen (s. Kap.
5.1 und 5.2) ergibt sich fur das Schutzgut Landschaftsbild ein Kompensationsde-
fizit von -10.300 Wertpunkten (s. Anlage 2 ,Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung®).

Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevolke-
rung insgesamt

Wesentliche Auswirkungen auf den Menschen unter dem Gesichtspunkt der
menschlichen Gesundheit kénnen im Zusammenhang mit dauerhafter Flachen-
umwandlung oder Erhéhung des Verkehrsaufkommens sowie der Schallemissio-
nen entstehen.

Aufgrund der untergeordneten Bedeutung fur die wohnungsnahe Kurzzeiterho-
lung, sind Auswirkungen der dauerhaften Flachenumwandlung diesbeziglich
nicht erkennbar, zumal die nahegelegenen Radwege mit Gberértlicher Bedeutung
von der Planung nicht beeintrachtigt werden.

Durch die geplante Bebauung werden sich der Quell- und Zielverkehr sowie die
Schallemissionen flir den Planbereich erhéhen. Diese Erhéhung wird sich auf die
angrenzende Wohnbebauung im Osten und Siden voraussichtlich in einem ver-
traglichen Malde auswirken.

Erhebliche negative Effekte fiir dieses Schutzgut sind daher nicht zu erwarten.
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Auswirkungen auf Kulturgiter und sonstige Sachgiiter

Da innerhalb des Geltungsbereichs keine in die Denkmallisten eingetragenen
Denkmaler gemal § 2 DSchG vorkommen und im Boden befindliche Altertimer
wegen der in der Vergangenheit stattgefundenen intensiven Nutzungen ebenfalls
nicht mehr zu erwarten sind, kann insgesamt davon ausgegangen werden, dass
es zu keinen umweltbezogenen Auswirkungen auf Kulturgiter und Sachgtter
kommen wird (Zufallsfunde s. Kap. 5.1).

Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfallen
und Abwaéassern

Emissionen: Zur Vermeidung von stofflichen Emissionen und Schallemissionen
regeln gesetzliche Vorgaben die Héhe der zuldssigen Emissionsraten.

Abfalle: Der sachgerechte Umgang mit anfallenden Abféllen und Abwassern
wahrend der Bauphase und dem Betrieb obliegt den Bauherren im Bereich des
Baugebiets sowie den kinftigen Nutzern der Wohnbebauung.

Abwaisser: Die Entwasserung des Gebiets erfolgt im Mischsystem. Das Regen-
wasser wird Uber Zisternen langsam abgewirtschaftet. Das Konzept sieht eine
Ableitung des Oberflachenwassers aus dem Auflienbereich Gber Randgraben vor
und bietet die Mdglichkeit der Rickhaltung und Speicherung des Wassers.

Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung
von Energie

Der Bebauungsplan trifft Aussagen zu baulichen Rahmenbedingungen der Nut-
zung von erneuerbaren Energien. Die Nutzung von Sonnenenergie zur Erzeu-
gung elektrischer oder Warmeenergie obliegt - ungeachtet gesetzlicher Vorgaben
- den zukunftigen Nutzern bzw. Eigentumern.

Darstellung von Landschaftsplanen sowie von sonstigen Pldanen, insbe-
sondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechtes

Grundsatzlich sind die Inhalte der in Kap. 1.4 genannten umweltbezogenen
Fachgesetze und Fachplanerischen Vorgaben zu berlicksichtigen.

Erhaltung der bestmdglichen Luftqualitidt in Gebieten, in denen die durch
Rechtsverordnung zur Erfiillung von bindenden Beschliissen der Europai-
schen Gemeinschaften festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht uber-
schritten werden

In Schwabisch Gmund befindet sich laut LUBW (2024) keine Umweltzone, die
aufgrund einer Uberschreitung der Grenzwerte bei Luftschadstoffmessungen ei-
nen Luftreinhalteplan aufwiest. Mit dem Bebauungsplan sind keine Nutzungsan-
derungen mit Auswirkungen auf die bestmdgliche Luftqualitat verbunden.
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Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes

Wechselwirkungen, die Gber die bereits bei den einzelnen Schutzgitern berick-
sichtigten Funktionszusammenhange hinausgehen (s. Kap.2.1.9), ergeben sich
nicht. Eine Verstarkung der Auswirkungen durch sich gegenseitig in negativer
Weise beeinflussende Wirkungen ist nicht zu erwarten.

Auswirkungen, die aufgrund der Anfalligkeit der nach dem BPlan zulassi-
gen Vorhaben fiir schwere Unfélle oder Katastrophen zu erwarten sind

Es bestehen keine Anhaltspunkte dafiir, dass bei der Planung Pflichten zur Ver-
meidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unféllen oder Kata-
strophen (nach § 50 Satz 1 BImSchG) zu beachten sind.

Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete / weitere Schutzausweisungen

Schutzausweisungen im Geltungsbereich
FFH-Gebiet ,Unteres Leintal und Welland“ (Natura 2000-Gebiet)

Durch das Bauvorhaben werden Teilbereiche eines Natura 2000-Gebiets in An-
spruch genommen. Die nérdlichen und nordwestlichen Teile des Geltungsbe-
reichs befinden sich mit ca. 3.023 m? im innerhalb des FFH-Gebiets ,Unteres
Leintal und Welland® (Schutzgebiets-Nr. 7125341), das insgesamt eine Flache
von 1.483 ha umfasst.

Daher werden zunachst aus fachlicher Sicht die Erhaltungsziele des Natura
2000-Gebiets durch die Wirkungen des geplanten Baugebiets betroffen. Um
mogliche Beeintrachtigungen fir das Schutzgebiet gemeldeten Arten einschliel3-
lich deren Lebensrdume zu betrachten, hat die Stadt Schwabisch Gmind eine
FFH-Vertraglichkeitsprifung beauftragt (IB Blaser 2024b / Subdivo 2025b).

Bei den vorhabenbedingt beanspruchten Biotoptypen im FFH-Gebiet handelt es
sich grotenteils um eine ,Fettwiese mittlerer Standorte® (33.41), zu kleineren
Teilen auch um einen ,Grasweg“ (60.25) und einen ,Mischtyp von Nutz- und
Ziergarten® (60.63). Keiner dieser drei Biotoptypen stellt einen Lebensraumtyp
gem. Anhang | FFH-Richtlinie dar. Mdgliche erhebliche Beeintrachtigungen auf
die Erhaltungsziele und Schutzzwecke des FFH-Gebiets sind durch die Dauer-
haftigkeit der Flacheninanspruchnahme dennoch nicht grundsatzlich auszu-
schlielen, zumal in der Wiesenflache patchweise der GroRe Wiesenkopf als es-
senzielle Wirtspflanze fur den im MaP gemeldeten Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenblauling verloren gehen wirde. Daher folgte eine detaillierte Prifung der
Inanspruchnahme des Habitatpotenzials jener Schmetterlingsart unter Bertck-
sichtigung der gebietsspezifischen Erhaltungs- und Entwicklungsziele.

In einer mindlichen Vorabstimmung wurde am 22.11.2021 zwischen der Stadt
Schwabisch Gmund und der unteren Naturschutzbehérde (Landratsamt Ostalb-
kreis) die Moglichkeit eines Flachentauschs erértert. Um die Habitatpotenziale
des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblaulings raumlich-funktional weiterhin si-
cherzustellen, welche nach Mallgabe dieser FFH-Vertraglichkeitspriifung vorha-
benbedingt verloren gehen, erfolgte nun eine Konkretisierung des Flachen-
tauschs.
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Konkret ist geplant, die Wiesen-Flurstlicke 1098, 1099 und 1100 in das FFH-
Gebiet ,Unteres Leintal und Welland“ einzubeziehen, wobei sich auch ein Feld-
gehdlz auf einem dieser Flurstlicke befindet. Insgesamt soll eine Flache von ca.
5.334 m? in das Schutzgebiet einbezogen werden, sodass der Eingriff (rd.
3.023 m?) im direkten raumlichen Umfeld vollstandig ausgeglichen werden kann.

Bei den einzubeziehenden Flachen handelt es sich um eine ,Fettwiese mittlerer
Standorte* (33.41, ca. 4.182 m?) sowie um ein ,Feldgeholz” (41.10. rd. 1.152 m3).
Das ,Feldgehdlz und Baumhecke entlang Flurweg N Lindach® stellt hierbei ein
gesetzlich geschutztes Biotop (Biotop-Nr. 171241367257) dar. Die Fettwiese
wurde bei der Plausibilisierung der Biotoptypen und Lebensraumstrukturen am
06.09.2024 hinsichtlich der Vegetationsausstattung Uberprift, wobei ein patch-
weises Auftreten des Grolien Wiesenknopfs im Bestand festgestellt werden
konnte (s. Abbildung 7).

Bestand

Biotopty pen
Fettwiose mittlersr Standorte (33 41)
[ Feidgehdiz (41 10)
BN Grasweg (60 25)
[ Mischtyp von Nutz- und Ziergarten {60 63)

. Erzeitaem (45 30)

3 FrH-Gebat

3 FRH-Mahwiese {§ 30 BN&iSchG)

i 1 Tauschflache FFH-Gebiet

———Gekungsbersxch BP Hnteres linsield - Erwetarang”

Bebauungspian Nr. 840 C i
“"Hinteres Iftisfeld - Erweiterung”™

Abbildung 7: FFH-Tauschflache im raumlich-funktionalen Kontext zum Vorhaben

Eine Extensivierung der Fettwiese hinsichtlich den Habitatansprichen des
Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblaulings, insb. durch ein auf die Flug- und
Eiablagezeit des Schmetterlings angepasstes Mahdregime, kann nicht realisiert
werden. Aus diesem Grund werden der Flachentausch und der Funktions-
ausgleich fur den Blauling nun rdumlich getrennt abgehandelt.

Hinsichtlich der Verfugbarkeit etwaiger Extensivierungsflachen im raumlichen
Umfeld befindet sich die Stadtverwaltung Schwabisch Gmind gegenwartig in
Abstimmung mit den Flacheneigentimern. Eine Zuordnung konkreter Flachen,
auf welchen der Funktionsausgleich fir den Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenblauling dann umgesetzt wird, kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht
erfolgen, wird jedoch vor der Auslegung noch erganzt.
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Tabelle 7: Gegenuberstellung der Eingriffs- und Tauschflachen im FFH-Gebiet

Flache Eingriff (m?) | Flache Ausgleich (m?)
3.023

dauerhafte Inanspruchnahme,
Gesamtflache

dauerhafte Inanspruchnahme,
davon Fettwiese

Flachentausch,
Gesamtflache 5.334

Flachentausch,
davon Fettwiese 4.182

Es ist zu konstatieren, dass die dauerhafte anlagenbedingte Flacheninanspruch-
nahme an sich durch den Flachentausch im direkten Umfeld (groRerer
Flachenumgriff, ca. 5.334 m? - s. Tabelle 7) vollstandig ausgeglichen werden
kann. Der Funktionsausgleich fur den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblauling
wird hiervon raumlich getrennt abgehandelt, wobei dieser aktuell in Abstimmung
ist und noch nicht flachenscharf zugeordnet werden kann.

2.983

Nach der Zuordnung einer Extensivierungsflache, deren Mahdregime auf die
Flug- und Eiablagezeit des Schmetterlings angepasst ist, sind erhebliche
Beeintrachtigungen flr die mafgeblichen Bestandteile der Erhaltungsziele bzw.
Schutzzwecke des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblaulings raumlich wie
funktional ebenso auszuschlie3en.

Die Vertraglichkeit des Vorhabens mit der Schutzgebietskulisse ist damit dann
gegeben.

Schutzausweisungen im Umfeld

Im weiteren Umfeld des Bauvorhabens befinden sich keine weiteren Natura
2000-Gebiete (z.B. Vogelschutzgebiete).

Magere Flachland-Mahwiese ,Wechselfrische Glatthaferwiese N Lindach II*

Direkt nordwestlich grenzt an den Geltungsbereich eine kartierte Magere Flach-
land-Mahwiese an: MW-Nr. 6510013646132217, FFH-Lebensraumtyp 65.10.
Dieselbe Wiese ist gleichzeitig als geschutztes Biotop ,Wechselfrische Glattha-
ferwiese N Lindach II“ ausgewiesen.

Anlagebedingt werden keine Flachen dieses Schutzgebiets durch das geplante
Baugebiet Inanspruch genommen.

Eine baubedingte Inanspruchnahme oder Beeintrachtigung kann ebenfalls aus-
geschlossen werden. Die Mahwiese wird als Tabuflache behandelt, da baube-
dinge Beanspruchungen voraussichtlich zu erheblichen Beeintrachtigungen der
Flache und damit des FFH-Lebensraumtyps fuhren wirde. Die zur geplanten Be-
bauung bendétigte Baustelleninfrastruktur wird ausschlieBlich innerhalb des Gel-
tungsbereichs eingerichtet, auRerhalb werden keine Baustra3en, Baustellenein-
richtungs- und Lagerflachen bendtigt. Durch Aufstellen eines Schutzzaunes (V2,
s. Kapitel 5.1) wird der Schutz der Tabuflache wahrend der Bauphase gewahr-
leistet und eine Beeintrachtigung vermieden.
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Durch das Bauvorhaben wird die geschiitzte Magere Flachland-Mahwiese / das
nach § 30 BNatSchG geschitzte Biotop nicht beeintrachtigt.

Artenschutz / Prifung der Verbotstatbestande (gem. § 44 BNatSchG)

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans ,Hinteres lltisfeld -
Erweiterung” ist keine weiterfuhrende artenschutzrechtliche Betrachtung erforder-
lich. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestande sind im Bundesnaturschutzgesetz
in § 44 ff. geregelt.

Im Rahmen einer Relevanzuntersuchung wurde das Plangebiet auf mégliche
Habitatfunktionen flr Arten, die unter den Schutz des § 44 BNatSchG fallen,
untersucht. Hierzu zahlen die europaischen Vogelarten sowie die europarechtlich
streng geschitzten Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie.

In der Relevanzuntersuchung (IB-Blaser 2024a / Subdivo 2025a) wurden in den
Geholzen im Sitidosten und Nordosten des Geltungsbereichs potenzielle Lebens-
raumstrukturen fir frei- bzw. heckenbritende Vogelarten erfasst.

Eine Betroffenheit anderer streng geschitzter Artengruppen (d. h. sonstige Sau-
getiere, Amphibien, Reptilien, Fische / Krebse, Schmetterlinge, Libellen, Weich-
tiere sowie Farn- und Blutenpflanzen) wurde aufgrund fehlender Habitatstruktu-
ren im Geltungsbereich des Bebauungsplans ebenso sicher ausgeschlossen.

VermeidungsmaBnahme V1: Fur etwaig erforderliche Gehdlzfallungen inner-
halb des Geltungsbereichs wird der Rodungszeitraum auf den Zeitraum vom 01.
Oktober bis zum 28./29. Februar beschrankt.

Im Rahmen des Artenschutzes werden im weiteren Verfahren keine MalRnahmen
erforderlich.

Fazit

Zusammenfassend werden, unter Berucksichtigung der oben genannten Vermei-
dungsmafRnahme V1, durch das geplante Vorhaben die Verbotstatbestande des
§ 44 BNatSchG fUr keine der Uberpriften Arten erflllt. Eine Beschreibung der
MafRnahmen erfolgt in den Kapiteln 5.1 und 5.2.

Die Beantragung einer Ausnahme bei der Oberen Naturschutzbehédrde ist daher
aus artenschutzrechtlicher Sicht nicht erforderlich.

Schwabisch Gmiind - Lindach — Bebauungsplan Nr. 840 C | ,Hinteres lltisfeld - Erweiterung* Umweltbericht



5

5.1

Allgemein

Natirliche
Ressourcen

Artenschutz

Pflanzen und
Tiere

subdivc®

MafRnahmenkonzept 46

MaRnahmenkonzept

Vermeidungs-/ VerminderungsmafRnahmen

Zur Vermeidung oder Verminderung der mit dem Vorhaben verbundenen Beein-
trachtigungen sind MaRnahmen und Auflagen zum Baustellenbetrieb, zur Bau-
ausfihrung (Optimierung) und verkehrlichen Nutzung méglich. Die Vermeidung /
Verminderung von Beeintrachtigungen hat Vorrang vor Ausgleich und Ersatz.

Um eine nachhaltige Verfligbarkeit der natirlichen Ressourcen zu ermdéglichen,
wurde die Planung soweit optimiert, um Eingriffe in Flache, Boden, Wasser, Tie-
re, Pflanzen und biologische Vielfalt auf ein Minimum zu beschranken. Grund-
satzlich wird die Tatsache, dass flr die ErschlieBung des Gebiets relativ wenige
neuen Flachen bendtigt werden, im Sinne der Nachhaltigkeit positiv bewertet.

Folgende MaRRnahmen sind noch durchzufihren bzw. bei der Planung bereits
erfolgt:

Die artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung schliel3t aufgrund der Habitatvor-
kommen und Ubersichtsbegehungen ein Vorkommen von Fortpflanzungs- und Ru-
hestatten flr die meisten relevanten Artengruppen aus. Die Prifung der Verbotstat-
bestande gemal § 44 BNatSchG ergab, dass folgende VermeidungsmafRnahme zum
besonderen Artenschutz erforderlich ist:

V1 Begrenzung des Rodungszeitraums: Fur etwaige Gehdlzfallungen im Gel-
tungsbereich wird der Rodungszeitraum auf den Zeitraum vom 01. Oktober bis zum
28./29. Februar beschrankt.

Bei der Gehdlzauswahl fur die Pflanzgebote zur Durch- und Eingrinung wurden die
Empfehlungen der Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wirttemberg (LfU 2002) zugrun-
de gelegt, bevorzugt alte, regionale Obstbaumsorten oder Wildobstgehdlze gewahlt
(siehe Pflanzlisten in Kap. 5.2).

V2 Aufstellen eines Schutzzaunes: Schutz der direkt im Nordwesten angrenzenden
geschutzten FFH-Mahwiese durch Aufstellen eines Schutzzaunes zur Vermeidung von
baubedingten Beeintrachtigungen dieser angrenzenden Tabuflache. Dieser Schutz-
zaun ist vor Beginn der BaumafRnahmen entlang der Grenze des Geltungsbereichs auf
den Flursticken 1095 und 1087 zu errichten und mehrmals wahrend der gesamten
Bauphase zu Uberprifen.

V3 Insektenfreundliche Beleuchtung: Die Aulienbeleuchtung im Plangebiet ist in-
sektenfreundlich zu gestalten. Hierfiir sind streulichtarme, geschlossene Leuchtenty-
pen mit geringer Lockwirkung fir Insekten (z.B. Natriumdampf-Hochdrucklampen,
Niederdrucklampen oder warmweile LED-Lampen mit Farbtemperaturen bis max.
3.000 Kelvin) zu verwenden und die Installation ist so durchzufiihren, dass das Licht
konzentriert von oben nach unten abstrahlt. Eine horizontale oder nach oben ausge-
richtete Beleuchtung ist zu vermeiden.

V4 MaBnahmen gegen Vogelschlag: Zur Vermeidung und Verminderung von Vo-
gelschlag an grof¥flachigen Glasfronten werden nachfolgende MalRhahmen empfoh-
len:

Sichtbarmachung von Glasflachen mittels hochwirksamer Markierungen (Das
Anbringen von Greifvogelsilhouetten ist keine geeignete MaRnahme zur Vor-
beugung von Vogelschlagrisiko),

Verwendung alternativer, lichtdurchlassiger, nicht transparenter Materialien,
Verhinderung von Durchsichten und Korridoren,

Einsatz von Glas ohne Reflexion zur Vermeidung von Spiegelungseffekten.

Es wird zudem auf die Broschure ,Vermeidung von Vogelverlusten an Glasfron-
ten” der Landerarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (Stand: 21/01 aktua-
lisiert 2023) verwiesen.
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V5 Schonender Umgang mit Oberboden: Um den ausgehobenen Oberboden in
nutzbarem Zustand zu erhalten, wird er gesichert, fachgerecht in Mieten zwischenge-
lagert und anschliefend wiederverwendet. Die Schutzmallinahmen des Boden-
schutzkonzepts sind zu beachten (Geotechnik Aalen 2025b).

V6 Gestaltung mit wasserdurchldassigem Material: Garagenzufahrten und Stell-
platzflachen sind mit wasserdurchlassigen Belagen (wassergebunden, Rasengitter-
steinen, weitfugigem Pflaster 0.3.) anzulegen.

V7 Dachbegriinung (= PFG 5): Flachdacher sind vollstandig extensiv mit einer Sub-
stratschicht von mind. 10 cm Hohe zu begrinen. Dadurch wird auf diesen Flachen
etwa 40-60 % des Jahresniederschlags zurlickgehalten.

V8 Riickhaltung von Niederschlagwasser: Innerhalb der festgesetzten Wohnge-
bietsflachen sind die anfallenden Oberflachenwasser von befestigten Flachen wie
Dachern, Stellplatze und Zufahrten zur Regenriickhaltung und langsamen Abwirt-
schaftung in Zisternen aufzufangen und gedrosselt in den Kanal abzuleiten.

Als Bemessungswert fiir das Ruckhaltevolumen ist 3 m?® je 100 m? befestigte Flache
anzusetzen. Die Ruckhaltung muss einen permanent offenen Abfluss von ca. 0,1 I/s /
100 m? befestigter Flache haben.

FUr begriinte Dachflachen mit einer Drain- und Vegetationsschicht mit einer Gesamt-
dicke von mindestens 10 cm braucht anteilig kein Puffervolumen nachgewiesen
werden.

Gemal Geotechnischen Gutachten ist eine Versickerung von Oberflachenwasser in
diesen oberflachennahen bindigen Deckschichten nicht mdglich (Geotechnik Aalen
2025a).

Treten Verunreinigungen des Bodens mit umweltgefahrdenden Stoffen auf, ist das
Landratsamt Ostalbkreis, Geschaftsbereich Umwelt und Gewerbeaufsicht, hinzuzu-
ziehen. Zum Schutz des Grundwassers ist beim Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen und deren Lagerung die Verordnung des Ministeriums fir Umwelt und Ver-
kehr Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen und Uber Fachbe-
triebe (AnlagenVO wassergefahrdende Stoffe - VAwS) zu beachten.

V9 Beriicksichtigung grundsatzlicher Klimafunktionen: Anordnung der Baukor-
per derart, dass eine gute Durchstrombarkeit der Bebauung gewahrleistet und der
flachenhaften Kaltluftabfluss Richtung Siden nicht behindert wird.

Die Einbindung der geplanten Bebauung in die Landschaft durch Eingriinung,
Durchgriinung sowie Dachbegrinung (Pfg 1 bis 6) vermindern die negative Wirkung
der Versiegelung auf das Schutzgut Klima und Luft und die negativen Auswirkungen
auf das Landschaftsbild. Die Griindacher filtern zudem Staub und Schadstoffe aus
der Luft und wirken der Aufheizung des Siedlungsraumes entgegen.

Bei der Geholzauswahl fir die Pflanzgebote wurden die Empfehlungen der LfU (LfU
2002) oder die Verwendung alter, regionaler Sorten zu Grunde gelegt (siehe Pflanz-
listen in Kap. 5.2.2).

Durch eine Einschrankung der Gebadude- / Traufhéhen werden stérende optische
Wirkungen vermindert.

Unter Einhaltung der planungsrechtlichen Festsetzungen, gesetzlicher Vorgaben und
technischer Normen sind keine Malknahmen erforderlich.

Berticksichtigung der Meldepflicht gemal § 20 DSchG bei zufalligen Funden im Zuge
der Bautatigkeit.
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AusgleichsmaRnahmen innerhalb des Geltungsbereichs
Pflanzgebote

Aufgrund der vorgesehenen Ein- und Durchgriinung des Plangebiets ist es mdg-
lich, einen Teil des Ausgleichs innerhalb des Geltungsbereichs durch Gestal-
tungsmallinahmen zu erbringen (siehe Bebauungsplan). Durch entsprechende
Gehdlzauswahl lassen sich naturnahe, standortgerechte Grinbestande anlegen
(Pflanzlisten, s. Kapitel 5.2.2).

Schottergarten und lose Stein-/ Materialschittungen sind nicht zulassig. In den
privaten Garten sind keine Garagen, Carports oder Stellplatze zuldssig.

Pflanzgebote auf privaten Griinflachen
Anpflanzung von Baumen und Strauchern zur Ortsrandeingriinung

Zur Einbindung des Ortsrands in die freie Landschaft sind an den im zeichnerischen
Teil des Bebauungsplans dargestellten Standorten mindestens 2-reihig Feldhecken
aus gebietsheimischen Strauchern gemaf den Pflanzlisten 1 zu pflanzen, dauerhaft zu
erhalten und bei Abgang zu ersetzen. An den mit einem Baumsymbol gekennzeichne-
ten Standorten sind Heister (gebietsheimischer Baumarten) eingestreuten, zu pflan-
zen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Geringfligige Verschiebungen der Baum-
standorte sind zuldssig, sofern sich daraus keine wesentliche Anderung des beabsich-
tigten Gesamterscheinungsbildes ergibt.

Anpflanzung von Einzelbdaumen auf den Baugrundstiicken

Je angefangener 300 m? Grundstlcksflache ist die Pflanzung von einem hochstam-
migen Laubgehdlz oder einem hochstdmmigen Obstbaum vorzusehen, dauerhaft zu
erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die eingetragene Lage ist nicht bindend. Arten
siehe Pflanzliste 2.

Flachenhaftes Pflanzgebot in den Vorgarten

Die Vorgarten der Hausgruppen sind als zusammenhangende Grinflache zu gestal-
ten und zu unterhalten. In jedem Vorgarten ist ein kleinkroniger Laubbaum zu pflan-
zen, zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. Arten siehe Pflanzliste 3.

Anpflanzung von Einzelbaumen auf 6ffentlicher Griinflache

Die Grunflache wird mit einer arten- und blitenreichen Saatgutmischung begrint. Die
Grunflache wird hierfir mehrmals im Jahr gemulcht. Auf der Griinflache sind gebiets-
heimische und standortgerechte Laubgeholze zu pflanzen, dauerhaft zu unterhalten
und bei Abgang zu ersetzen. Artenauswahl siehe Pflanzliste 3.

Dachbegriinung

Flachdacher sind, sofern sie nicht als Terrasse genutzt werden, vollflachig extensiv
(Substrathéhe mind. 10 cm) z.B. mit einer Sedum-Mischung zu bepflanzen, sofern
sie nicht als Terrasse genutzt werden. Artenvorschlage siehe Pflanzliste 4 Dachbe-
grinung.

Anlagen zur solaren Energienutzung sind auch im Bereich der Dachbegriinung zu-
Iassig (keine Befreiung der Dachbegriinung fiir solare Energienutzung).

Die Dachbegriinung dient der Pufferung des Regenwassers sowie zur Minimierung
des Eingriffs in die Schutzgiter Boden, Klima / Luft und Landschaft.
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Eingriinung offentliche Stellplatze

Im Bereich der offentlichen Stellplatze ist zur Eingriinung der Parkplatzflache ent-
sprechend den Darstellungen im Plan die Pflanzung von hochstammigen Laubgehdl-
zen gemal Pflanzliste 1 vorzusehen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu erset-
zen.

Anlage eines naturnahe Retentionsbeckens

Auf der im Bebauungsplan gekennzeichnete Flache zur Rickhaltung von Oberfla-
chenwasser (6ffentliches Regenriickhaltebecken) ist die Muldensohle mit einer
standorttypischen Saatgutmischung fiir gewéasserbegleitende Hochstaudensaume
aus gebietseigenem Saatgut anzusaen. Da die Flachen aufgrund der Teilversicke-
rung und gedrosselten Entleerung des anfallenden unbelasteten Niederschlagswas-
sers lediglich temporar starkerer Vernassung ausgesetzt sind, wird sich langfristig ein
Mischbiotop aus Fettwiese und gewasserbegleitenden Hochstauden entwickeln, de-
ren Anteil auf jeweils 50% geschatzt wird.

Pflege: Mahd zweimal im Jahr im Juni und September mit Abfuhr des Mahguts.

Auf den verbleibenden Bdschungsbereichen des im Bebauungsplan gekennzeichne-
ten Ruckhaltebeckens ist eine autochthone Saatgutmischung "Saum" anzusaen, die
sich teils zur gewasserbegleitenden Hochstaudenflur entwickeln wird.

Pflege: abschnittsweise Mahd alle 2-3 Jahre im Marz mit Abfuhr des Mahguts.

Gehoélzarten und Qualitaten

Pflanzliste 1: Baume und Straucher zur Ortsrandeingriinung (PFG 1)

GroRRkronige Baume

Acer platanoides Spitz-Ahorn

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn

Carpinus betulus Hainbuche

Populus tremula Zitterpappel, Espe

Quercus robur Stiel-Eiche

Quercus petraea Trauben-Eiche

Tilia platyphyllos Sommer-Linde (ungeeignet bei PFG 4)

Tilia cordata Winter-Linde (ungeeignet bei PFG 4)
Klein- und Mittelkronige Baume

Acer campestre Feld-Ahorn

Betula pendula Hange-Birke

Sorbus aucuparia Eberesche, Vogelbeerbaum
Qualitaten:
Private Baugrundsticke: Heister, 2 x verpflanzt, Héhe 150 — 200 cm
Offentliche Griinflache: Hochstamme, 3 x v., Stammumfang mind. 18-20 cm

Heimische Staucher

Cornus sanguinea Roter Hartriegel

Corylus avellana Gewohnliche Hasel
Crataegus laevigata Zweigriffeliger WeilRdorn
Crataegus monogyna Eingriffeliger Weifldorn
Euonymus europaeus Gewohnl. Pfaffenhitchen
Ligustrum vulgare Gewohnlicher Liguster
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
Rosa canina Echte Hunds-Rose
Rosa rubiginosa) Wein-Rose

Prunus spinosa Schlehe

Salix caprea Sal-Weide
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Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum opulus Gewodhnlicher Schneeball
Qualitaten: Straucher, mindestens 1 x verpflanzt, Héhe: 60 - 100 cm

(Pflanzung mindestens zweireihig)

Pflanzliste 2: Einzelbdume auf den Baugrundstiicken (PFG 2)

Grof}, mittel- und kleinkronige Baume

Baumarten wie in Pflanzliste 1
Qualitaten: Hochstamme, 3 x verpflanzt, Stammumfang mindestens 16 — 18 cm

Obstbaumsorten (Vorschlage)

Apfelsorten: Alkmene, Brettacher, Jakob Fischer, Prinz Albrecht, Bohnapfel, Boikenapfel,
Grahams Jubildumsapfel, Gravensteiner, Hauxapfel, Kaiser Wilhelm, Klarapfel, Roter
Boskoop

Birnensorten: Schweizer Wasserbirne, Griine Jagdbirne, Gelbmostler, Kirchensaller
Mostbirne, Clapps Liebling, Herzogin Elsa, Conference

SiiBkirsche: GroRe Prinzessin, Hedelfinger, Schneiders spate Knorpel, Knauffs Schwarze
Regina

Zwetschgen: Ontariopflaume, Hanita, Stanle

Wildobst:
Malus sylvestris Wildapfel
Pyrus communis Wildbirne
Sorbus domestica Speierling
Sorbus tominalis Elsbeere
Qualitaten: Hochstamme, STU mindestens 14-16, 3 x v. m. Ballen

Pflanzliste 3: Flachenhaftes Pflanzgebot in den Vorgarten (PFG 3)

Kleinkronige Baumarten (Vorschlage)

Malus ‘Evereste’ Zierapfel
Prunus serrulata 'Shirofugen’ Zierkirsche
Pyrus communis Wildbirne
Sorbus spec. Mehlbeere
Qualitaten: Hochstdmme, STU mindestens 14-16, 3 x v. m. Ballen

Pflanzliste 4: Dachbegriinung (PFG 5)

Dachbegriinung, Artenvorschlage:

Dianthus carthusianorum) Kartausernelke
Hieracium aurantiacum) Rotes Habichtskraut
Pterorhagia saxifraga Steinbrech-Felsennelke
Sedum album Rotmoos-Mauerpfeffer
Sedum reflexum Felsen-Fetthenne
Sedum sexangulare Milder Mauerpfeffer
Sedum acre Scharfer Mauerpfeffer
Sedum spurium Kaukasus-Fetthenne
Sempervivum arachnoideum Spinnweb-Dachwurz
Sempervivum montanum Berg-Dachwurz
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AusgleichsmaRnahmen auBerhalb des Geltungsbereiches

Ein Teil des Ausgleichs kann durch die festgesetzten Pflanzgebote innerhalb des
Geltungsbereichs erfolgen. Dennoch werden AusgleichsmalRnahmen aul3erhalb
des Geltungsbereichs notwendig, um einen Ausgleich fir das entstehende Kom-
pensationsdefizit zu schaffen. Dazu wird auf externe Kompensationsmalinahme
des Okokontos der Stadt Schwéabisch Gmiind zuriickgegriffen.

Wiesenextensivierung und Entwicklung einer Saumvegetation in GroRdein-

bach

Auf einem Grolfteil des Flurstlicks Nr. 916 in Schwabisch Gmiind — Grol3dein-
bach, im Gewann Buchenbusch, wird zur Starkung des Biotopverbunds mittlerer
Standorte eine Wiese extensiviert sowie eine Saumvegetation entwickelt.

Die Malnahmenflache umfasst die bestehende artenarme Fettwiese mittlerer
Standorte sowie eine Lagerflache im Studen des Flurstlicks.

Alle Materialien werden von der Lagerflache entfernt und in diesem Teilbereich
eine autochthone Saatgutmischung ,Fettwiese® aus mindestens 30 % Wildblu-
men angesat. Fachgerechte Pflege durch zweimalige Mahd im Jahresverlauf mit
Abfuhr des Mahguts.

Die bestehende artenarme Wiese wird durch eine zweischlrige Mahd (Ende Mai
/ Anfang Juni und September) mit Abrdumen des Mahguts extensiviert. Dinge-
und Spritzmittel sind nicht zu verwenden, bzw. lediglich in dem Umfang, wie er im
biologischen Landbau erfolgt.

Am ndrdlichen und 6stlichen Flst.-Rand wird entlang von Bdschungsbereichen
die bisherige Grasnarbe entfernt, der Boden aufgelockert und anschliel3end eine
autochthone, mesophytische Saumvegetation angesat (z.B. ,Schmetterlings- und
Wildbienensaum® von Rieger-Hofmann). Innerhalb der Saumvegetation sind
punktuell Totholzhaufen aus Astholz, Reisig und Wurzelstocke einzubringen.

Der bestehende Waldrand, der sich im Westen und Siiden in das Flurstliick 916
hineinentwickelt hat, sowie ein Birnbaum im Ostrand des Flurstiicks sind nicht
Gegenstand der MalRhahme.

Naheres s. Anlage 3: ,,MaRnahmenblatter.

Mit der Gesamtmalinahme mit einem Flachenumfang von 4.371 m? entsteht eine
naturschutzfachliche Aufwertung von 38.822 WP.

Entwicklung von Bliihbrachen in Degenfeld

Auf der Sudhélfte des ackerbaulich genutzten Flurstiicks Nr. 578 in Schwabisch
Gmind — Degenfeld, im Gewann Burghalde, wird zur naturschutzfachlichen Auf-
wertung eine Blihbrache angelegt. So entwickeln sich Lebensraume fiur Insek-
ten, die als Nahrungsflache flr Vogel dienen sowie der Aufwertung des Land-
schaftsbildes dienen.

Die MalRnahmenflache umfasst einen Flachenumfang von 3.605 m?, wodurch ei-
ne naturschutzfachliche Aufwertung von 57.680 WP kreiert werden.

Wiesenextensivierung in Bargau
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Derzeit wir gepruft, welches Aufwertungspotenzial das Flurstick Nr. 814/2 in
Schwabisch Gmind — Bargau, Gewann Lichsfeld, besitzt. Eine Extensivierung
der 8.789 m? umfassenden Wiese ist grundsatzlich moglich. Vor der Auslegung
wird das Ergebnis eingearbeitet.
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Bodenmanagement

Wie den Ausfuhrungen in Kapitel 2.1.3 zu entnehmen ist, handelt es sich bei den
Bdden im Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Hinteres lltisfeld - Erweiterung*
um mittel ertragreiche pseudovergleyte Braunerde-Pelosole und pseudovergleyte
Pelosol-Braunerden. Es ist vorgesehen, die Uberschussmassen, die im Bereich
der offentlichen Strallen anfallen, soweit moglich auf umliegende Ackerflachen
mit mittlerer Bodenfruchtbarkeit aufzubringen und diese somit langfristig aufzu-
werten. Eine fachgerechte Durchflihrung wird mit einer Bodenkundlichen Baube-
gleitung (BBB) gewahrleitstet.

Das geeignete Bewertungsmodell hierfir ist die Okokonto-Verordnung vom
19. Dezember 2010 (OKVO), die zur Verbesserung von Bodenfunktionen bei
Oberbodenauftrag pauschal eine Aufwertung von 4 Okopunkten pro m? vorsieht.
Dabei liegt die Machtigkeit der Auftragsschicht gemal OKVO in der Regel bei
20 cm und ist nur auf Ackerbéden madglich, die weder bei der Funktion ,natlrliche
Bodenfruchtbarkeit“ noch bei der Funktion ,Sonderstandort fir naturnahe Vege-
tation“ bereits eine hohe oder sehr hohe Funktionserfillung besitzen (Bewer-
tungsklassen 3 und 4).

Die beauftragten Bodenuntersuchungen haben ergeben, dass der Oberboden ei-
ne durchschnittliche Machtigkeit von durchschnittlich 30 cm besitzt (Geotechnik
Aalen 2025b). Die zur Verfugung stehenden Massen an Oberboden werden der-
zeit ermittelt. Der Uberschuss kann auf Ackerflache im Umfeld mit ebenfalls mitt-
lerer Wertigkeit aufgebracht werden. Die Suche ist derzeit noch nicht abge-
schlossen und das Auftragskonzept muss noch mit dem Landratsamt abgestimmt
werden.

Nach Abschluss dieser Abstimmungen kann das Aufwertungspotenzial ermittelt
und zur Anrechnung gebracht werden (s. Anlage 3: ,Malihahmenblatter).

Weitere AusgleichsmaRBnahme

5
A4
A5
5.4
subdivcd

Derzeit kann noch nicht abgeschatzt werden, ob das Aufwertungspotenzial der
0.g. externen AusgleichsmalRnahmen A3 und A4 zur Kompensation des Eingriffs
ausreichen wird. Gegebenenfalls werden weitere Ausgleichsmallnahmen aus
dem Pool der Potentialflachen fiir das Okokonto der Stadt Schwébisch Gmiind
entwickelt und vor der Auslegung eingearbeitet.

Durchfiihrung der Griinordnerischen MaRnahmen

a) Allgemeines
Die im offentlichen Bereich festgesetzten Gehdlzpflanzungen sind spatestens
ein Jahr nach Errichtung der HaupterschlieBung, die Gehoélzpflanzungen im pri-
vaten Bereich spatestens ein Jahr nach Errichtung der Hauptgebdude durchzu-
fuhren. Sie sind zu pflegen und bei Ausfall zu ersetzen.

b) Standraum von Gehdlzen
Die offene, oder mit einem dauerhaft luft- und wasserdurchlassigen Belag ver-
sehene Flache muss mind. 6 m? betragen. Der durchwurzelbare Raum muss bei
einer Mindestbreite von 2,0 m mind. 16 m? betragen und eine Tiefe von 80 cm
haben.

c) Pflanzbarkeit von Geholzen

Die Pflanzbarkeit von Gehoélzen muss auch beim Vorhandensein von Leitungen
gewabhrleistet sein.
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d) Abstande zu landwirtschaftlichen Nutzflachen
Bei der Pflanzung von Gehdlzen, die mehr als 2 m Hoéhe erreichen, ist zu an-
grenzenden landwirtschaftlichen Nutzflachen ein Abstand von mind. 3 m einzu-
halten. In diesem Bereich ist auf grof3kronige Laubbdume sowie auf Obstbaume
auf stark wachsenden Unterlagen zu verzichten.

MaBnahmen zur Uberwachung der erheblichen Umweltauswirkungen (Moni-
toring)

Die Uberwachung erheblicher Auswirkungen ist Inhalt des § 4c BauGB. Ziel des
sogenannten ,Monitorings® ist es, erhebliche Umweltauswirkungen, die aufgrund
der Durchfihrung eines Bauleitplanes eintreten, zu Uberwachen oder frihzeitig
zu ermitteln, um unter Umstanden Abhilfemalinahmen ergreifen zu kénnen.

Da die Umweltauswirkungen weitgehend durch die zuldssige Nutzung gepragt
sind, werden die MaRnahmen zur Uberwachung im Wesentlichen die Uberprii-
fung der Einhaltung der Inhalte der Bebauungsplanung umfassen. Dies betrifft
insbesondere die sich aus der Art und dem Mal der geplanten Bebauung resul-
tierenden Beeintrachtigungen bestimmter Umweltbelange. Dies erfolgt Gber die
Kontrollinstrumente der Bauordnung.

Zur Uberwachung der erheblichen Umweltauswirkungen Uberprift die Bauge-
nehmigungsbehdrde der Stadt Schwabisch Gmind im Rahmen des allgemeinen
Verwaltungshandelns bzw. eine beauftragte Kontrollinstanz den Vollzug der fest-
gesetzten MalRnahmen. Da Uber die Auswirkungen durch Flacheninanspruch-
nahme und Versiegelung hinaus keine erheblichen Auswirkungen prognostiziert
werden, erscheinen insbesondere die Umsetzung, bzw. Einhaltung der in Kap. 5
aufgefiihrten Vermeidungs-, Verminderungs- und Ausgleichsmal3nahmen zur
Uberwachung angezeigt.

Weitere MaRnahmen zur Uberwachung sind nicht erforderlich.

Schwabisch Gmiind - Lindach — Bebauungsplan Nr. 840 C | ,Hinteres lltisfeld - Erweiterung* Umweltbericht



6.1

6.2

subdivc®

Gegenuberstellung von Eingriff und Ausgleich 54

Gegeniuberstellung von Eingriff und Ausgleich

Zur Beurteilung von Eingriff und Ausgleich wird eine Gegenuberstellung vorge-
nommen. Auf der Eingriffsseite sind, die durch das geplante Baugebiet entstehen-
den Beeintrachtigungen in Form von Verlusten fir die betroffenen Schutzgiter
vermerkt. Der Umfang der erforderlichen Kompensationsmal®nahmen ermittelt
sich nach der Empfehlung der LfU fir die ,Bewertung von Eingriffen in Natur und
Landschaft in der Bauleitplanung® (LfU 2005 A).

Der Ausgleich erfolgt teilweise im Gebiet selbst (siehe Kapitel 5.2). Diese Flachen
werden auf der Ausgleichsseite in Anrechnung gebracht. Der verbleibende Aus-
gleichsbedarf, der im Gebiet nicht kompensiert werden kann, wird Uber externe
Flachen des geplanten bauleitplanerischen Okokontos der Stadt Schwabisch
Gmind erbracht (siehe Kapitel 5.3).

Einzeltabellen Eingriff-Ausgleich

Es werden die Flachen vor und nach dem Eingriff gegenlibergestellt. Das bedeu-
tet, der Geltungsbereich wird vor und nach Umsetzung der Planung betrachtet.
Die Bilanzierung wird schutzgutbezogen und nach Punkten vorgenommen (siehe
Anhang 2 ,,Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung”).

Gesamtiibersicht

Die Umsetzung des Bebauungsplans ,Hinteres lltisfeld - Erweiterung® stellt einen
Eingriff in Natur und Landschaft dar, dessen Eingriffsintensitat jedoch mit der
Durchfihrung von mehreren internen Minimierungs- und Ausgleichsmalinahmen
reduziert wird. Dennoch verbleibt ein Eingriffsdefizit von -167.418 Wertpunkten.

Schutzgut Bestand (WP) Planung (WP) Gesamtdefizit (WP)
Pflanzen und Tiere 131.177 61.461 -69.716
Boden und

Grundwasser (OP) 87.637 20.835 -66.802
Klima und Luft 41.200 20.600 -20.600
Landschaftsbild 30.900 20.600 -10.300
Gesamt 290.914 123.496 -167.418
Tabelle 8: Ubersicht zur E/A-Bilanz Eingriff

Um das verbleibende Eingriffsdefizit auszugleichen, wird auf die externe Kompen-
sationsmalRnahmen A1 bis A5 des Okokontos der Stadt Schwabisch Gmuind zu-
ruckgegriffen, durch die insgesamt XXXX Wertpunkte kreiert werden.

Die Fertigstellung erfolgt vor der Auslegung.

Details kdbnnen Kap. 5.3 und Anlage 3: ,,MaBnahmenblatter” entnommen wer-
den.
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Unter Berlcksichtigung der planexternen Ausgleichsmallhahmen A1 bis A5 ist
das Kompensationsdefizit vollstandig ausgeglichen (s. Tabelle 9).

Gesamtubersicht Eingriff- Ausgleich
Eingriff

Schutzgut A1 (WP) | A2 (WP) | A3 (WP) | A4 (WP) | A5 (WP)
BP (WP)

Pflanzen und Tiere -69.716 34.451 43.260

Boden und

Grundwasser (OP) -66.802 0 0

Klima und Luft -20.600 0 7.210

Landschaftsbild -10.300 4.371 7.210

Eingriff Summe (WP) -167.418

'(‘w;?'e'ch Summe 38.822| 57.680| 23.639| 23.639| 23.639

Ausgleich Summe (WP) 167.419

Eingriffs-/ Aus- 1

gleichsbilanz (WP) -

Tabelle 9: Gesamtubersicht zur E/A-Bilanz

Nach einer abschliellienden Zuweisung der AusgleichsmalRnahmen zum Eingriffs-
defizit ist der Eingriff im Sinne des Naturschutzgesetzes ausgeglichen.

subdivc®
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Zusammenfassung

Bei der Stadt Schwabisch Gmind besteht die Zielsetzung, in den Ortsteilen
aulerhalb der Kernstadt die Wohnbauflachen nach dem Grundsatz des Eigen-
bedarfs zu entwickeln. Hiermit kann den Abwanderungstendenzen, die letztlich
zu Lasten vorhandener Infrastruktureinrichtungen gehen, entgegengewirkt wer-
den. Dem Ortschaftsrat von Lindach ist es ein grol’es Anliegen, aufgrund des
Nachfrage-potenzials nach Wohnraum (insgesamt sind ca. 220 Interessenten fur
Lindach registriert) die Erweiterung des Wohnbaugebiets ,Hinteres lltisfeld* auf
den Weg zu bringen.

GemalR § 2 Abs. 4 BauGB ist fur die Belange des Umweltschutzes eine Umwelt-
prifung durchzuflihren. Im Rahmen der Umweltpriifung werden die Auswirkun-
gen des Vorhabens auf alle Umweltbelange nach BauGB § 1 Abs. 6 Nr. 7 und
§ 1a BauGB (Tiere, Pflanzen, Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wir-
kungsgefiige zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt)
ermittelt und die Ergebnisse im Umweltbericht dargestellt und bewertet.

Aufgrund der stabilen Nachfrage nach Wohnraum liegt bei der Stadt Schwabisch
Gmind derzeit der Schwerpunkt bei der Entwicklung von kompakten Wohn
formen und bezahlbarem Wohnraum. Es besteht die Zielsetzung, in den Ortstei-
len aulBerhalb der Kernstadt die Wohnbauflachen nach dem Grundsatz des
Eigenbedarfs zu entwickeln. Hiermit kann den Abwanderungstendenzen, die
letztlich zu Lasten vorhandener Infrastruktureinrichtungen gehen, entgegenge-
wirkt werden. Bei der Planung sind neben Einzel- und Doppelhduser auch Mehr-
familienhduser oder andere Wohnformen zu berticksichtigen.

In Lindach wurden die Innenentwicklungspotenziale ausgeschdpft und sind wei-
tere in Form von Baullicken oder untergenutzten Flachen derzeit nicht vorhan-
den. Dem Ortschaftsrat von Lindach ist es ein groRes Anliegen, aufgrund des
Nachfragepotenzials nach Wohnraum die Erweiterung des Wohnbaugebiets
.Hinteres lltisfeld“ auf den Weg zu bringen

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen flr die Erweiterung des Wohngebiets geschaffen werden

Dem vorliegenden Umweltbericht liegt der Geltungsbereich des Bebauungsplans
Nr. 840 C | ,Hinteres lltisfeld - Erweiterung“ liegt eine Flache von ca. 1,03 ha
(10.300 m?) zugrunde.

Die Bestandssituation wird in Anlage 1: Bestandsplan dargestellt.

Nach Realisierung des Bebauungsplans ergibt sich im Geltungsbereich folgende
Nutzungsverteilung:
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Tabelle 10: Nutzungsverteilung im Geltungsbereich des Bebauungsplans
Flache | Flache | Flachen-
Nutzung AV | I .
inm inm anteil
Baugrundstiicke "Wohngebiet WA1, WA2, WA3, WA5"
davon WA1 und WAZ2 keine Dachbegriinung (SD): 3.053 m? 7.334 71,20%
davon WA3 und WAS5 mit Dachbegriinung: 4.281 m?
davon liberbaubarer Grundstiicksflache (GRZ 0,4) 2400 60%
einschl. Uberschreitung durch Nebenanlagen: GRZ 0,6 ) ’
davon nicht tiberbaubarer Grundstlicksfldche 2.934| 40%
Bgugrundstqpke Wohngebiet WA4 747 7.25%
mit Dachbegriinung
davon lberbaubarer Grundstiicksflache (GRZ 0,5) 560 759%
einschl. Uberschreitung durch Nebenanlagen: GRZ 0,75 ’
davon nicht tiberbaubarer Grundstiicksfldche 187 25%
Offentliche Griinfliche 747 7,25%
Riickhalteflache Oberflaéchenwasser 260
Fldche mit Leitungsrecht im Norden 321
Verkehrsgriin / Baumbeete 100
Griinfliche im Nordwesten / PFG 4 66
offentliche Verkehrsflachen o
(Strae, FuR-/ Gehwege, offentl. Stellplatze) 1.472 14,29%
Geltungsbereich 10.300 100%

Die Erfassung, Bewertung und erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt erfolgt
getrennt nach den Schutzgitern des § 1 Abs. 6 Nr. 7 a, ¢, d BauGB. Die Ermitt-
lung des Kompensationsumfangs flr den Eingriff in Natur und Landschaft erfolgt
fur die Schutzguter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Klima / Luft und
Landschaftsbild / Erholung anhand der Bewertungsmethode der LUBW. Die
Schutzgiter Boden / Wasser werden gemal Okokontoverordnung mit Okopunk-
ten bewertet und die Ubrigen Schutzguter Mensch und Kultur- und Sachguter
verbal-argumentativ abgehandelt.

Die maldgeblichen Wirkfaktoren sind die Flachenumwandlung und die Versiege-
lung. Es werden die jeweiligen bestehenden Biotoptypen und Nutzungseinheiten
den zukinftigen (einschliellich der Mallnahmen im Gebiet selbst) gegenlberge-
stellt. Die betroffenen Nutzungen und Biotoptypen werden aufgelistet und mit den
jeweiligen Wertigkeiten verrechnet (s. Anlage 2 ,,Eingriffs-/ Ausgleichsbilan-
zierung®).

Durch Pflanzbindungen und -gebote wird sichergestellt, dass ein bestimmter
Gehodlzanteil im Gebiet nicht unterschritten wird. Es werden ausschlie3lich ge-
bietsheimische, standortgerechte Gehdlze der LfU-Empfehlung (LfU 2002) ver-
wendet.

Der inzwischen neu aufgestellte und demnachst wirksame Flachennutzungsplan
2035 der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Schwabisch Gmind — Wald-
stetten stellt die Flachen des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
,Hinteres lltisfeld — Erweiterung® als geplante Wohnbauflachen dar. Der Bebau-
ungsplan wird damit gem. § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flachennutzungsplan
entwickelt.

Im Rahmen einer Artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung wurde das Plan-
gebiet auf mogliche Habitatfunktionen fir Arten, die unter den Schutz des § 44
BNatSchG fallen, untersucht. Hierunter fallen die europaischen Vogelarten sowie
die europarechtlich streng geschitzten Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie.
(siehe IB Blaser 2024a / Subdivo 2025a).
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Diese Relevanzuntersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass keine Verbotstatbe-
sténde des § 44 BNatSchG erflllt werden, wenn der Rodungszeitraum innerhalb
des Geltungsbereichs auf den Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 28./29. Februar
beschrankt wird.

V1 Begrenzung des Rodungszeitraums: Fir etwaige Gehdlzfallungen im Gel-
tungsbereich wird der Rodungszeitraum auf den Zeitraum vom 01. Oktober bis
zum 28./29. Februar beschrankt.

V2 Aufstellen eines Schutzzaunes: Schutz der direkt im Nordwesten angren-
zenden geschitzten FFH-Mahwiese durch Aufstellen eines Schutzzaunes zur
Vermeidung von baubedingten Beeintrachtigungen dieser angrenzenden Tabu-
flache. Dieser Schutzzaun ist vor Beginn der Baumalinahmen entlang der Gren-
ze des Geltungsbereichs auf den Flursticken 1095 und 1087 zu errichten und
mehrmals wahrend der gesamten Bauphase zu Uberprifen.

V3 Insektenfreundliche Beleuchtung: Die Aul3enbeleuchtung im Plangebiet ist
insektenfreundlich zu gestalten. Hierflir sind streulichtarme, geschlossene Leuch-
tentypen mit geringer Lockwirkung fir Insekten (z.B. Natriumdampf-
Hochdrucklampen, Niederdrucklampen oder warmweille LED-Lampen mit Farb-
temperaturen bis max. 3.000 Kelvin) zu verwenden und die Installation ist so
durchzufiihren, dass das Licht konzentriert von oben nach unten abstrahit. Eine
horizontale oder nach oben ausgerichtete Beleuchtung ist zu vermeiden.

- V4 MaBnahmen gegen Vogelschlag: Zur Vermeidung und Verminderung von
Vogelschlag an gro3flachigen Glasfronten werden nachfolgende MalRnahmen
empfohlen:

¢ Sichtbarmachung von Glasflachen mittels hochwirksamer Markierungen
(Das Anbringen von Greifvogelsilhouetten ist keine geeignete Mallnahme
zur Vorbeugung von Vogelschlagrisiko),

e Verwendung alternativer, lichtdurchlassiger, nicht transparenter Materialien,
e Verhinderung von Durchsichten und Korridoren,
¢ Einsatz von Glas ohne Reflexion zur Vermeidung von Spiegelungseffekten.

Es wird zudem auf die Broschure ,Vermeidung von Vogelverlusten an Glas-
fronten” der Landerarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (Stand: 21/01
aktualisiert 2023) verwiesen.

V5 Schonender Umgang mit Oberboden: Um den ausgehobenen Oberboden
in nutzbarem Zustand zu erhalten, wird er gesichert, fachgerecht in Mieten zwi-
schengelagert und anschliellend wiederverwendet. Die Schutzmallinahmen des
Bodenschutzkonzepts sind zu beachten (Geotechnik Aalen 2025b).

V6 Gestaltung mit wasserdurchlassigem Material: Private Pkw-Stellplatze
sind mit wasserdurchlassigen Belagen (wassergebunden, Rasengittersteinen,
Pflaster >3 cm Fugenbreite, wasserdurchlassiges Betonpflaster 0.4.) anzulegen.

V7 Dachbegriinung (=PFG 5): Flachdacher sind vollstdndig extensiv mit einer
Substratschicht von mind. 10 cm Hohe zu begrinen. Dadurch wird auf diesen
Flachen etwa 40-60 % des Jahresniederschlags zurlickgehalten.

- V8: Riickhaltung von Niederschlagwasser: Innerhalb der festgesetzten Wohn-
gebietsflachen sind die anfallenden Oberflachen-wasser von befestigten Flachen
wie Dachern, Stellplatze und Zufahrten zur Regenriickhaltung und langsamen
Abwirtschaftung in Zisternen aufzufangen und gedrosselt in den Kanal abzuleiten.
Als Bemessungswert flir das Ruckhaltevolumen ist 3 m? je 100 m? befestigte Fla-
che anzusetzen. Die Rickhaltung muss einen permanent offenen Abfluss von ca.
0,1 I/s / 100 m? befestigter Flache haben.

Fir begriinte Dachflachen mit einer Drain- und Vegetationsschicht mit einer Ge-
samtdicke von mindestens 10 cm braucht anteilig kein Puffervolumen nachgewie-
sen werden.
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- V9 Beriicksichtigung grundsatzlicher Klimafunktionen: Anordnung der Bau-
korper derart, dass eine gute Durchstrombarkeit der Bebauung gewahrleistet und
der flachenhaften Kaltluftabfluss Richtung Siden nicht behindert wird.

- Treten Verunreinigungen des Bodens mit umweltgefahrdenden Stoffen auf, ist das
Landratsamt Ostalbkreis, Geschéaftsbereich Umwelt und Gewerbeaufsicht, hinzu-
zuziehen. Zum Schutz des Grundwassers ist beim Umgang mit wassergefahrden-
den Stoffen und deren Lagerung die Verordnung des Ministeriums fir Umwelt und
Verkehr Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen und Uber
Fachbetriebe (AnlagenVO wassergefahrdende Stoffe - VAwWS) zu beachten.

- Gemal Geotechnischen Gutachten ist eine Versickerung von Oberflachenwasser in
diesen oberflachennahen bindigen Deckschichten nicht mdglich (Geotechnik Aalen
2025a).

Die Einbindung der geplanten Bebauung in die Landschaft durch Eingriinung,
Durchgriinung und Dachbegriinung (Pfg 1 bis 6) vermindern die negative Wir-
kung der Versiegelung auf das Schutzgut Klima und Luft und die negativen Aus-
wirkungen auf das Landschaftsbild. Griindacher filtern zudem Staub und Schad-
stoffe aus der Luft und wirken der Aufheizung des Siedlungsraumes entgegen.

Bei der Geholzauswahl wurden die Empfehlungen der LfU (LfU 2002) beriick-
sichtigt oder die Verwendung alter, regionaler Obstbaumsorten oder Wildobstge-
hélze zu Grunde gelegt (siehe Pflanzlisten in Kap. 5.2.2).

Durch eine Einschrankung der Gebaude- / Traufhdhen werden stérende optische
Wirkungen vermindert.

Bertcksichtigung der Meldepflicht gemal §20 DSchG bei zufalligen Funden im
Zuge der Bautétigkeit.
Aufgrund der vorgesehenen Durchgrinung und Eingriinung der geplanten Be-
bauung ist es mdglich, einen Teil des Ausgleichs innerhalb des Geltungsbereichs
durch PflanzmaRnahmen zu erbringen. Durch entsprechende Gehdlzauswahl
lassen sich naturnahe, standortgerechte Grunbestande anlegen, (Pflanzlisten s.
Kap. 5.2.2).

Schottergarten und lose Stein-/ Materialschittungen sind nicht zulassig.

Anpflanzung von Baumen und Strauchern zur Ortsrandeingriinung

Zur Einbindung des Ortsrands in die freie Landschaft sind an den im zeichnerischen
Teil des Bebauungsplans dargestellten Standorten mindestens 2-reihig Feldhecken
aus gebietsheimischen Strauchern gemaf den Pflanzlisten 1 zu pflanzen, dauerhaft zu
erhalten und bei Abgang zu ersetzen. An den mit einem Baumsymbol gekennzeichne-
ten Standorten sind Heister (gebietsheimischer Baumarten) eingestreuten, zu pflan-
zen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Geringfligige Verschiebungen der Baum-
standorte sind zuléssig, sofern sich daraus keine wesentliche Anderung des beabsich-
tigten Gesamterscheinungsbildes ergibt.

Anpflanzung von Einzelbdumen auf den Baugrundstiicken

Je angefangener 300 m? Grundstulcksflache ist die Pflanzung von einem hochstam-
migen Laubgeholz oder einem hochstdmmigen Obstbaum vorzusehen, dauerhaft zu
erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die eingetragene Lage ist nicht bindend. Arten
siehe Pflanzliste 2.

Flachenhaftes Pflanzgebot in den Vorgarten

Die Vorgarten der Hausgruppen sind als zusammenhangende Grinflache zu gestal-
ten und zu unterhalten. In jedem Vorgarten ist ein kleinkroniger Laubbaum zu pflan-
zen, zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. Arten siehe Pflanzliste 3.
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Anpflanzung von Einzelbaumen auf 6ffentlicher Griinflache

Die Grunflache wird mit einer arten- und blatenreichen Saatgutmischung begrint. Die
Grunflache wird hierfir mehrmals im Jahr gemulcht. Auf der Griinflache sind gebiets-
heimische und standortgerechte Laubgeholze zu pflanzen, dauerhaft zu unterhalten
und bei Abgang zu ersetzen. Artenauswahl siehe Pflanzliste 3.

Dachbegriinung

Flachdacher sind vollflachig extensiv (Substrathéhe mind. 10 cm) z.B. mit einer Se-
dum-Moosmischung zu bepflanzen, sofern sie nicht als Terrasse genutzt werden.
Artenvorschlage siehe Pflanzliste 4 Dachbegriinung.

Anlagen zur solaren Energienutzung sind auch im Bereich der Dachbegriinung zu-
Iassig (keine Befreiung der Dachbegriinung fiir solare Energienutzung).

Die Dachbegriinung dient der Pufferung des Regenwassers sowie zur Minimierung
des Eingriffs in die Schutzglter Boden, Klima / Luft und Landschaft.

Eingriinung offentliche Stellplatze

Im Bereich der offentlichen Stellplatze ist zur Eingriinung der Parkplatzflache ent-
sprechend den Darstellungen im Plan die Pflanzung von hochstdmmigen Laubgehdl-
zen gemal Pflanzliste 1 vorzusehen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu erset-
zen.

Anlage eines naturnahe Retentionsbeckens

Auf der im Bebauungsplan gekennzeichnete Flache zur Retention von Nieder-
schlagswasser (6ffentliches Regenriickhaltebecken) ist die Muldensohle mit einer
standorttypischen Saatgutmischung fiir gewasserbegleitende Hochstaudensaume
aus gebietseigenem Saatgut anzusaen. Da die Flachen aufgrund der Teilversicke-
rung und gedrosselten Entleerung des anfallenden unbelasteten Niederschlagswas-
sers der geplanten Bebauung lediglich temporar starkerer Vernassung ausgesetzt
sind, wird sich langfristig ein Mischbiotop aus Fettwiese und gewasserbegleitenden
Hochstauden entwickeln, deren Anteil auf jeweils 50% geschéatzt wird.

Pflege: Mahd zweimal im Jahr im Juni und September mit Abfuhr des Mahguts.

Auf den verbleibenden Béschungsbereichen des im Bebauungsplan gekennzeichne-
ten Retentionsbeckens ist eine autochthone Saatgutmischung "Saum" anzusaen,
die sich teils zur gewasserbegleitenden Hochstaudenflur entwickeln wird.

Pflege: abschnittsweise Mahd alle 2-3 Jahre im Marz mit Abfuhr des Mahguts.

Zur Beurteilung von Eingriff und Ausgleich wird eine Gegenuberstellung vorge-
nommen. Auf der Eingriffsseite sind, die durch das geplante Baugebiet entste-
henden Beeintrachtigungen in Form von Verlusten fir die betroffenen Schutzgu-
ter vermerkt (s. Anlage 2: Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung).

Der Umfang der erforderlichen KompensationsmafRhahmen ermittelt sich nach
der Empfehlung der LfU fur die ,Bewertung von Eingriffen in Natur und Land-
schaft in der Bauleitplanung® (LfU 2005 A). Bei den Schutzgutern Boden und
Grundwasser wurden die Bewertungsrichtlinien der OKVO herangezogen, da
diese einen schutzgutiubergreifenden Ausgleich des Eingriffs in das Schutzgut
Boden ermdglichen.

Der Ausgleich erfolgt teils im Gebiet selbst. Diese Flachen werden auf der Aus-
gleichsseite in Anrechnung gebracht.

Nach Berlcksichtigung der Vermeidungs-/ Verminderungsmafnahmen und plan-
internen  Ausgleichsmal3nahmen verbleibt zundchst ein Restdefizit von
-167.418 Wertpunkten.
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Schutzgut Bestand (WP) Planung (WP) Gesamtdefizit (WP)
Pflanzen und Tiere 131.177 61.461 -69.716
Boden und

Grundwasser (OP) 87.637 20.835 -66.802
Klima und Luft 41.200 20.600 -20.600
Landschaftsbild 30.900 20.600 -10.300
Gesamt 290.914 123.496 -167.418
Tabelle 11: Ubersicht zur E/A-Bilanz Eingriff

Innerhalb des Geltungsbereiches kann das angefallene Punktedefizit nicht vollstan-
dig kompensiert werden.

Um das verbleibende Eingriffsdefizit auszugleichen, wird auf die externe Aus-
gleichsmaRRnahmen A1 bis A5 zurlckgegriffen (s. Kap. 5.3).

A1 Wiesenextensivierung und Entwicklung einer Saumvegetation in
GrofRRdeinbach

A2 Entwicklung von Blithbrachen in Degenfeld
A3 Wiesenextensivierung in Bargau

A4 Bodenmanagement

A5 Weitere AusgleichsmaRnahme

Details kénnen Kap. 5.3 und Anlage 3: ,,MaBnahmenblatter“ enthommen wer-
den.

Unter Berucksichtigung der planexternen AusgleichsmalRnahmen A1 bis A5 ist
das Kompensationsdefizit vollstandig ausgeglichen (s. Tabelle 9).

Gesamtiibersicht Eingriff- Ausgleich
Eingriff

Schutzgut A1 (WP) | A2 (WP) | A3 (WP) | A4 (WP) | A5 (WP)
BP (WP)

Pflanzen und Tiere -69.716 34.451 43.080

Boden und

Grundwasser (OP) -66.802 0 0

Klima und Luft -20.600 0 7.180

Landschaftsbild -10.300 4.371 7.180

Eingriff Summe (WP) -167.418

ﬁ,‘\;;?'e'ch Summe 38.822| 57.440| 23.719| 23.719| 23.719

Ausgleich Summe (WP) 167.419

Eingriffs-/ Aus- 1

gleichsbilanz (WP) =

Tabelle 12: Gesamtubersicht zur E/A-Bilanz

Nach einer abschlieRenden Zuweisung der Ausgleichsmaflnahmen zum Ein-
griffsdefizit ist der Eingriff im Sinne des Naturschutzgesetzes ausgeglichen.
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